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Bekanntmachung

der Neufassung des Gesetzes
über die Universitäten

des Landes Nord r nein-Westfalen
(Universitätsgesetz - UG)

[bisher: Gesetz über die wissenschaftlichen Hochschulen
des Landes Nordrhein-Westfalen (WissHG)]

Vom 3. August 1993

Aufgrund des Artikels IX des Gesetzes zur Änderung
hochschulrechtlicher Vorschriften vom 6. Juli 1993 (GV.
NW. S. 476) wird nachstehend der Wortlaut des Gesetzes
über die Universitäten des Landes Nordrhein-Westfalen
(Universitätsgesetz - UG) in der vom 3. August 1993 an
geltenden Fassung bekanntgemacht, wie er sich aus
- der Fassung vom 20. November 1979 (GV. NW. S. 926) so¬

wie
- den Änderungsgesetzen vom 25. März 1980 (GV. NW.

S. 248), vom 17. Mai 1983 (GV. NW. S. 165). vom 26. Juni
1984 (GV NW. S. 366), vom 18. Dezember 1984 (GV. NW.
S. 800), vom 17. Dezember 1985 (GV. NW. S. 765), vom
20. Oktober 1987 (GV. NW. S. 366), vom 15. März 1988
(GV. NW. S. 144), vom 6. Dezember 1991 (GV. NW. S. 518),
vom 3. April 1992 (GV. NW. S. 124) und

- Artikel I des Gesetzes zur Änderung hochschulrechtli¬
cher Vorschriften vom 6. Juli 1993 (GV. NW. S. 476)

ergibt.

Düsseldorf, den 3. August 1993

Die Ministerin
für Wissenschaft und Forschung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Anke Brunn

Gesetz über die Universitäten
des Landes Nordrhein-Westfalen

(Universitätsgesetz - UG)
in der Fassung der Bekanntmachung

vom 3. August 1993
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§1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Universitäten des Landes
Nordrhein-Westfalen und nach Maßgabe des vierzehnten
Abschnittes für die entsprechenden staatlich anerkannten
"Hochschulen im Lande Nordrhein-Westfalen.

(2) Universitäten im Sinne dieses Gesetzes sind die
Technische Hochschule Aachen, die Universität Bielefeld,
die Universität Bochum, die Universität Bonn, die Univer¬
sität Dortmund, die Universität Düsseldorf, die Universität
- Gesamthochschule Duisburg, die Universität - Gesamt¬
hochschule Essen, die Fernuniversität - Gesamthochschu¬
le in Hagen, die Universität Köln, die Deutsche Sporthoch¬
schule Köln, die Universität Münster, die Universität -
Gesamthochschule Paderborn, die Universität - Gesamt¬
hochschule Siegen und die Universität - Gesamthoch¬
schule Wuppertal.

(3) Soweit an Gesamthochschulen Fachhochschulstu¬
diengänge bestehen, gelten für diese die Vorschriften des
Fachhochschulgesetzes. Das gilt auch hinsichtlich der Or¬
ganisation der Fachbereiche, in denen ausschließlich
Fachhochschulstudiengänge angeboten werden.

(4) Für die Verleihung und Führung von Graden gilt die¬
ses Gesetz nach Maßgabe des § 141 und für den Betrieb
von Hochschulen, die nicht in der Trägerschaft des Lan¬
des stehen, nach Maßgabe des § 141a.

Erster Abschnitt

Rechtsstellung und Aufgaben der Hochschulen

§2
Rechtsstellung

(1) Die Hochschulen nach § 1 Abs. 2 sind Körperschaften
des Öffentlichen Rechts und zugleich Einrichtungen des
Landes. Sie haben das Recht der Selbstverwaltung im
Rahmen der Gesetze (Artikel 16 Abs. 1 der Verfassung für
das Land Nordrhein-Westfalen).

(2) Die Hochschulen nehmen die ihnen obliegenden
Aufgaben als Selbstverwaltungsangelegenheiten wahr,
soweit sie ihnen nicht als staatliche Angelegenheiten zu¬
gewiesen sind. Der Erfüllung beider Aufgabenarten dient
eine Einheitsverwaltung.

(3) Das Personal der Hochschulen steht im Landes¬
dienst. Das Land stellt nach den Vorschriften der Landes¬
haushaltsordnung und nach Maßgabe des Landeshaus¬
halts die Mittel zur Durchführung der Aufgaben der
Hochschulen bereit

(4) Die Hochschulen erlassen nach Maßgabe dieses Ge¬
setzes ihre Grundordnung als Satzung und die sonstigen
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Ordnungen.
Die Grundordnung, die Einschreibungsordnung und die
Prüfungsordnungen werden im Gemeinsamen Amtsblatt
des Kultusministeriums und des Ministeriums für Wis¬
senschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfa¬
len veröffentlicht Alle übrigen Ordnungen sowie zu ver¬
öffentlichende Beschlüsse gibt die Hochschule in einem
Verkündungsblatt bekannt. Sie regelt das Verfahren, den
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Ordnungen und die Form
der Veröffentlichung, insbesondere die Anforderungen an
das Verkündungsblatt

(5) Die Hochschulen können ihre bisherigen Namen,
Wappen und Siegel führen. Das Ministerium für Wissen¬
schaft und Forschung kann den Namen, das Wappen und
das Siegel einer Hochschule auf ihren Antrag ändern oder
bestimmen. Hochschulen ohne eigene Wappen und Siegel
führen das Landeswappen und das kleine Landessiegel.

§3
Aufgaben

(1) Die Hochschulen dienen der Pflege und Entwicklung
der Wissenschaften durch Forschung, Lehre und Studium.

Sie bereiten auf berufliche Tätigkeiten vor, die die An¬
wendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und wissen¬
schaftlicher Methoden erfordern. Sie fördern den wissen¬
schaftlichen Nachwuchs. Die Sätze 1 bis 3 gelten für die
Kunst entsprechend, soweit sie zu den Hochschulaufga¬
ben gehört

(2) Die Hochschulen wirken bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben darauf hin, daß Frauen und Männer in der
Hochschule die ihrer Qualifikation entsprechenden glei¬
chen Entwicklungsmöglichkeiten haben und die für die
Frauen bestehenden Nachteile beseitigt werden.

(3) Die Hochschulen dienen dem weiterbildenden Stu¬
dium und beteiligen sich an Veranstaltungen der Weiter¬
bildung. Sie fördern die Weiterbildung ihres Personals.

(4) Die Hochschulen fördern den Wissens- und Techno¬
logietransfer.

(5) Die Hochschulen wirken an der sozialen Förderung
der Studierenden mit; sie berücksichtigen die besonderen
Bedürfnisse behinderter Studierender. Sie fördern in ih¬
rem Bereich den Sport.

(6) Die Hochschulen fördern die internationale, insbe¬
sondere die europäische Zusammenarbeit im Hochschul¬
bereich und den Austausch zwischen deutschen und aus¬
ländischen Hochschulen; sie berücksichtigen die besonde¬
ren Bedürfnisse ausländischer Studierender. Sie wirken
auf die Verbesserung der studentischen Mobilität inner¬
halb Europas hin, insbesondere durch Förderung von
Maßnahmen, die die gegenseitige Anerkennung von Stu¬
dien- und Prüfungsleistungen erleichtern.

(7) Die Hochschulen nach § 1 Abs. 2 wirken bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben untereinander, mit ande¬
ren staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen
sowie mit staatlichen und staatlich geförderten For-
schungs- und Bildungseinrichtungen und mit Einrichtun¬
gen der Forschungsförderung zusammen.

(8) Die Hochschulen unterrichten die Öffentlichkeit
über die Erfüllung ihrer Aufgaben.

(9) Andere als in diesem Gesetz genannte Aufgaben
können einer Hochschule nur übertragen werden, wenn
sie mit den in Absatz 1 genannten Aufgaben zusammen¬
hängen und die Hochschule vorher gehört worden ist.

§4
Freiheit in Forschung, Lehre und Studium

(1) Das Land und die Hochschulen stellen sicher, daß die
Mitglieder der Hochschulen bei der Erfüllung ihrer Auf¬
gaben die durch Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes
und durch dieses Gesetz verbürgten Rechte wahrnehmen
können.

(2) Die Freiheit der Forschung umfaßt insbesondere
Fragestellung, Methodik sowie Bewertung des For¬
schungsergebnisses und seine Verbreitung. Beschlüsse
der zuständigen Hochschulorgane in Fragen der For¬
schung sind insoweit zulässig, als sie sich auf die Organi¬
sation des Forschungsbetriebs, die Förderung und Ab¬
stimmung von Forschungsvorhaben und auf die Bildung
von Forschungsschwerpunkten beziehen; sie dürfen die
Freiheit im Sinne von Satz 1 nicht beeinträchtigen. Die
Sätze 1 und 2 gelten für künstlerische Entwicklungsvor¬
haben entsprechend.

(3) Die Freiheit der Lehre umfaßt insbesondere die
Durchführung von Lehrveranstaltungen im Rahmen der
zu erfüllenden Lehraufgaben und deren inhaltliche und
methodische Gestaltung sowie das Recht auf Äußerung
wissenschaftlicher oder künstlerischer Lehrmeinungen.
Beschlüsse der zuständigen Hochschulorgane in Fragen
der Lehre sind insoweit zulässig, als sie sich auf die Or¬
ganisation des Lehrbetriebes und auf die Aufstellung und
Einhaltung von Studien- und Prüfungsordnungen bezie¬
hen; sie dürfen die Freiheit im Sinne von Satz 1 nicht be¬
einträchtigen. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von
der Treue zur Verfassung.

(4) Die Freiheit des Studiums umfaßt unbeschadet der
Studien- und Prüfungsordnungen, insbesondere die freie
Wahl von Lehrveranstaltungen, das Recht, innerhalb ei¬
nes Studienganges Schwerpunkte nach eigener Wahl zu
setzen, sowie die Erarbeitung und Äußerung wissen¬
schaftlicher oder künstlerischer Meinungen. Beschlüsse



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 52 vom 23.September 1993 535

der zuständigen Hochschulorgane in Fragen des Studiums
sind insoweit zulässig, als sie sich auf die Organisation
und ordnungsgemäße Durchführung des Lehr- und Stu¬
dienbetriebes und auf die Gewährleistung eines ord¬
nungsgemäßen Studiums beziehen.

(5) Die Wahrnehmungen der in den Absätzen 2 bis 4 ge¬
nannten Rechte entbindet nicht von der Rücksicht auf die
Rechte anderer und von der Beachtung der Regelungen,
die das Zusammenleben in der Hochschule ordnen.

Zweiter Abschnitt

Neuordnung des Hochschulwesens und Studienreform

1. Neuordnung des Hochschulwesens

§5
Neuordnung des Hochschulwesens

(1) Das Hochschulwesen ist mit dem Ziel neu zu ordnen,
die gegenwärtig von Hochschulen mit unterschiedlicher
Aufgabenstellung wahrgenommenen Aufgaben zu verbin¬
den.

(2) Die Neuordnung des Hochschulwesens soll insbe¬
sondere gewährleisten,
1. inhaltlich differenzierte und zeitlich gestufte, aufeinan¬

der bezogene Studiengänge mit entsprechenden Ab¬
schlüssen in dafür geeigneten Bereichen anzubieten;
soweit es der Inhalt der Studiengänge zuläßt, sollen ge¬
meinsame Studienabschnitte oder aufeinander folgen¬
de Studiengänge geschaffen werden;

2. Studiengänge so aufzubauen, daß bei einem Wechsel
zwischen Studiengängen gleicher oder verwandter
Fachrichtungen erbrachte Studien- und Prüfungslei¬
stungen weitgehend angerechnet werden können;

3. Studienberatung wirksam anzubieten;
4. die Wissenschaft dem jeweiligen Studiengang entspre¬

chend in der Verbindung von Theorie und Praxis darzu¬
stellen;

5. fachbereichs- und hochschulübergreifende For-
schungs- und Lehrprogramme aufzustellen sowie
Schwerpunkte in Forschung und Lehre auch in Abstim¬
mung mit anderen Forschungs- und Bildungseinrich¬
tungen sowie mit Einrichtungen der Forschungsförde¬
rung zu bilden;

6. eine fachbezogene und fächerübergreifende Hochschul¬
didaktik zu fördern;

»7. Möglichkeiten zur Durchführung von Forschungsauf¬
gaben für Professorinnen und Professoren von Hoch¬
schulen oder Hochschuleinrichtungen zu eröffnen, so¬
weit solche nicht in einem ihren Dienstaufgaben ent¬
sprechenden Maße bestehen;

8. alle Hochschuleinrichtungen bestmöglich zu nutzen;
9. bei der Planung den Zusammenhang aller Hochschul¬

einrichtungen zu berücksichtigen sowie ein regional
und überregional ausgewogenes Angebot an Hoch¬
schuleinrichtungen zu schaffen.
(3) Zur Erreichung der in den Absätzen 1 und 2 be¬

schriebenen Ziele sind weitere integrierte Gesamthoch¬
schulen durch Gesetz zu errichten, es sei denn, die Ziele
werden von den jeweiligen Hochschulen eines Bereiches
unter Aufrechterhaltung ihrer rechtlichen Selbständigkeit
im Wege des Zusammenwirkens erreicht. Liegen die Vor¬
aussetzungen für ein Zusammenwirken nur in einzelnen
Fachbereichen unterschiedlicher Hochschulen vor, sollen
Studiengänge im Sinne des Absatzes 2 Nr. 1 von diesen
Fachbereichen gemeinsam erarbeitet und angeboten wer¬
den.

2. Studienreform

§6
Studienreform

(1) Die Hochschulen nach § 1 Abs. 2 haben die ständige
Aufgabe, im Zusammenwirken mit den anderen Hoch¬
schulen und den zuständigen staatlichen Stellen Inhalte
und Formen des Studiums im Hinblick auf die Entwick¬
lungen der Wissenschaft und Kunst, die Bedürfnisse der
beruflichen Praxis und die notwendigen Veränderungen
in der Berufswelt zu überprüfen und weiterzuentwickeln.

Die Studienreform soll unter Berücksichtigung der Ziele
der §§ 5 und 80 gewährleisten, daß

1. die Studieninhalte im Hinblick auf Veränderungen in
der Berufswelt den Studierenden breite berufliche Ent¬
wicklungsmöglichkeiten eröffnen,

2. die Formen der Lehre und des Studiums den methodi¬
schen und didaktischen Erkenntnissen entsprechen,

3. die Studierenden befähigt werden, Studieninhalte wis¬
senschaftlich selbständig zu erarbeiten und deren Be¬
zug zur Praxis zu erkennen,

4. die Gleichwertigkeit einander entsprechender Hoch¬
schulabschlüsse gewährleistet und die Möglichkeit des
Hochschulwechsels erhalten bleibt und

5. das Studium innerhalb der Regelstudienzeit abge¬
schlossen werden kann.

(2) Die Hochschulen treffen die für die Studienreform
und für die Förderung der Hochschuldidaktik notwendi¬
gen Maßnahmen. Sie können im Einvernehmen mit dem
Ministerium für Wissenschaft und Forschung Reformmo¬
delle erproben. Bei Studiengängen, die mit einer staatli¬
chen Prüfung abgeschlossen werden, ist auch das Einver¬
nehmen mit dem zuständigen Fachministerium herzustel¬
len. Bei Reformmodellen sind besondere Studien- und
Prüfungsordnungen zu erlassen, die auch neben beste¬
hende Ordnungen treten können.

(3) Reformmodelle sollen nach Ablauf der für ihre Er¬
probung festgesetzten Frist im Zusammenwirken von
Hochschule und zuständiger staatlicher Stelle begutachtet
werden.

(4) Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung
kann durch Rechtsverordnung im Benehmen mit den Uni¬
versitäten und mit Zustimmung des Ausschusses für Wis¬
senschaft und Forschung des Landtags zur Erreichung
der Ziele der Studienreform quantitative Eckdaten für
Studium und Prüfungen in Studiengängen mit Hochschul¬
abschlußprüfungen vorgeben. Die Rechtsverordnung kann
Obergrenzen für Studienvolumina, für die Zahl der Prü¬
fungsvorleistungen und Fachprüfungen und für die Bear¬
beitungszeit von Studien- und Abschlußarbeiten festlegen.
Sie kann Bestimmungen zur Wiederholung von Fachprü¬
fungen, zum Informationsgehalt von Studienordnungen
und Studienplänen, zur Ordnung des Prüfungsablaufs und
zur Transparenz der Prüfungsanforderungen enthalten.

§7
Zusammenwirken im Bereich der Studienreform

(1) Zur Förderung der Reform von Studium und Prüfun¬
gen und zur Koordinierung und Unterstützung der Re¬
formarbeit an den Universitäten und den Fachhochschu¬
len bildet das Ministerium für Wissenschaft und For¬
schung gemeinsam mit diesen Hochschulen eine Gemein¬
same Kommission für die Studienreform.

(2) Die Gemeinsame Kommission hat im Rahmen des
§ 6 folgende Aufgaben:
1. Koordinierung der Studienreformarbeit im Land unter

Berücksichtigung der Arbeit länderübergreifender Gre¬
mien auf der Grundlage von § 9 HRG,

2. Erarbeitung von Grundsätzen zur Neuordnung von Stu¬
dium und Prüfungen,

3. Erarbeitung von Vorschlägen zur Verkürzung der Stu¬
dienzeiten an den einzelnen Hochschulen und

4. Bearbeitung von Einzelaufträgen zur Studienreform.
(3) Mitglieder der Gemeinsamen Kommission sind:

1. vier Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Pro¬
fessorinnen und Professoren, vier Vertreterinnen oder
Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbei¬
terinnen und Mitarbeiter und vier Vertreterinnen oder
Vertreter der Gruppe der Studierenden,

2. drei Vertreterinnen oder Vertreter staatlicher Stellen
und

3. drei Vertreterinnen oder Vertreter aus der Berufspra¬
xis.

Die Mitglieder werden vom Ministerium für Wissenschaft
und Forschung für die Dauer von drei Jahren bestellt. Die
Bestellung der Mitglieder nach Satz 1 Nr. 1 erfolgt auf ge¬
meinsamen Vorschlag der Universitäten und der Fach¬
hochschulen.



536 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 52 vom 23.September 1993

(4) Die Gemeinsame Kommission kann mit Zustim¬
mung des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung
Sachverständigenkommissionen bilden.

(5) Unbeschadet der Funktion der Gemeinsamen Kom¬
mission für die Studienreform bildet das Ministerium für
Wissenschaft und Forschung ein wissenschaftliches Se¬
kretariat für die Studien reform, das folgende Aufgaben
wahrnimmt:

1. Untersuchungen und Vorschläge zur Studienreform im
Auftrag des Ministeriums für Wissenschaft und For¬
schung;

2. Unterstützung der Tätigkeit der Gemeinsamen Kom¬
mission für die Studienreform.

{6) Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung
erläßt für die Gemeinsame Kommission und das wissen¬
schaftliche Sekretariat eine Geschäftsordnung. Die Ge¬
meinsame Kommission hat das Vorschlagsrecht.

Die §§ 8 bis 10 sind gestrichen.

Dritter Abschnitt

Mitgliedschaft und Mitwirkung

§11
Mitglieder und Angehörige

(1) Mitglieder der Hochschule sind
1. die Rektorin oder der Rektor,
2. die Kanzlerin oder der Kanzler,
3. die Professorinnen und Professoren,
4. die Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten,
5. die wissenschaftlichen Assistentinnen und Assisten¬

ten,
6. die Oberassistentinnen und Oberassistenten,
7. die Oberingenieurinnen und Oberingenieure,
8. die hauptberuflichen wissenschaftlichen und künstle¬

rischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
9. die hauptberuflichen Lehrkräfte für besondere Aufga¬

ben,
10. die hauptberuflichen sonstigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter (nichtwissenschaftliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter) und

IX. die eingeschriebenen Studierenden.

Die Rektorin oder der Rektor und die Kanzlerin oder
der Kanzler nehmen an Wahlen nicht teil.

(2) Mitglieder der Hochschule sind auch Personen, die
ohne Mitglieder nach Absatz 1 zu sein, mit Zustimmung
des nach der Grundordnung zuständigen Organs hauptbe¬
ruflich an der Hochschule tätig sind. Das Ministerium für
Wissenschaft und Forschung kann einer Person, die au¬
ßerhalb der Hochschule tätig ist und die Einstellungsvor¬
aussetzungen nach § 49 erfüllt, auf Vorschlag der Hoch¬
schule ausnahmsweise ohne Begründung eines Dienstver¬
hältnisses die mitgliedschaftliche Rechtsstellung einer
Professorin oder eines Professors einräumen, wenn sie
Aufgaben der Hochschule in Forschung und Lehre selb¬
ständig wahrnimmt.

(3) Professorenvertreterinnen oder Professorenvertre-
ter (§ 52 Abs. 4) und Professorinnen und Professoren, die
an der Hochschule Lehrveranstaltungen mit einem Anteil
ihrer Lehrverpflichtungen gemäß § 48 Abs. 2 Satz 4 abhal¬
ten, nehmen die mit der Stelle verbundenen Rechte und
Pflichten eines Mitglieds wahr. Sie nehmen an Wahlen
nicht teil.

(4) Ohne Mitglieder zu sein, gehören der Hochschule die
entpflichteten oder in den Ruhestand versetzten Professo¬
rinnen und Professoren, die außerplanmäßigen Professo¬
rinnen und Professoren, die Honorarprofessorinnen und
Honorarprofessoren, die nebenberuflich oder gastweise an
der Hochschule Tätigen, die Privatdozentinnen und Pri¬
vatdozenten, Doktoranden und wissenschaftlichen Hilfs¬
kräfte, sofern sie nicht Mitglieder nach Absatz 1 sind, die
Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger, Ehrensenatorinnen
und Ehrensenatoren sowie die Zweithörerinnen und

Zweithörer und Gasthörerinnen und Gasthörer an. Sie
nehmen an Wahlen nicht teil.

§12
Rechte und Pflichten der Mitglieder und Angehörigen
(1) Die Mitglieder der Hochschule haben sich, unbe¬

schadet weitergehender Verpflichtungen aus dem Dienst¬
oder Arbeitsverhältnis, so zu verhalten, daß die Hochschu¬
le ihre Aufgaben erfüllen kann und niemand gehindert
wird, seine Rechte und Pflichten an der Hochschule wahr¬
zunehmen.

(2) Die Mitwirkung an der Selbstverwaltung der Hoch¬
schule gehört zu den Rechten und Pflichten der Mitglie¬
der. Die Übernahme einer Funktion in der Selbstverwal¬
tung kann nur aus wichtigem Grund abgelehnt werden.
Entsprechendes gilt für den Rücktritt Die Inhaberinnen
und Inhaber von Ämtern in der Selbstverwaltung mit Lei¬
tungsfunktion sind im Falle ihres Rücktritts oder nach
Ablauf ihrer Amtszeit verpflichtet, ihr Amt bis zur Bestel¬
lung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers weiterzu¬
führen. Die Tätigkeit in der Selbstverwaltung ist ehren¬
amtlich, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt
ist. Während einer Beurlaubung für mehr als sechs Mona¬
te ruhen die Mitgliedschaftsrechte und -pflichten. Bei der
Beurlaubung von Professorinnen und Professoren für die
Tätigkeit an außerhalb der Hochschule stehende For¬
schungseinrichtungen bleiben deren Mitgliedschaftsrech¬
te mit Ausnahme des Wahlrechts bestehen.

(3) Für die Mitwirkung an der Selbstverwaltung in den
Kollegialorganen stellt die Hochschute im Rahmen ihrer
Möglichkeiten die notwendigen Mittel bereit.

(4) Die Mitglieder der Hochschule dürfen wegen ihrer
Tätigkeit in der Selbstverwaltung nicht benachteiligt wer¬
den. Die gewählten Mitglieder sind als solche an Weisun¬
gen nicht gebunden. Mitglieder der Hochschule, die Auf¬
gaben der Personalvertretung wahrnehmen, können nicht
einem Gremium der Selbstverwaltung angehören, das für
Personalangelegenheiten zuständig ist.

(5) Die Mitglieder der Hochschule sind zur Verschwie¬
genheit in Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen als Trä¬
gerin oder Träger eines Amtes oder einer Funktion be¬
kannt geworden sind und deren Vertraulichkeit sich aus
Rechtsvorschriften, auf Grund besonderer Beschlußfas¬
sung des zuständigen Gremiums oder aus der Natur des
Gegenstandes ergibt.

(6) Die Rechte und Pflichten der Angehörigen der Hoch¬
schule regelt die Hochschule. Zur Wahrnehmung gemein¬
samer Angelegenheiten können sich Hochschulmitglieder
aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zusammenschließen und Sprecher wäh¬
len.

(7) Verletzen Mitglieder oder Angehörige der Hochschu¬
le ihre Pflichten nach den Absätzen 1, 5 oder 6, kann die
Hochschule Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ord¬
nung treffen. Das Nähere regelt die Hochschule durch
Satzung.

(8) Frauen führen Funktionsbezeichnungen in der weib¬
lichen Form.

§13
Zusammensetzung der Hochschulgremien

(1) Für die Vertretung in den Gremien bilden
1. die Professorinnen und Professoren, Hochschuldozen¬

tinnen und Hochschuldozenten (Gruppe der Professo¬
rinnen und Professoren),

2. die wissenschaftlichen Assistentinnen und Assistenten,
die Oberassistentinnen und Oberassistenten, die Ober¬
ingenieurinnen und Oberingenieure, die wissenschaftli¬
chen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitar¬
beiter und die Lehrkräfte für besondere Aufgaben
(Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter),

3. die nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mit¬
arbeiter und

4. die Studierenden

jeweils eine Gruppe.
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(2) Art und Umfang der Mitwirkung der Mitglieder der
Hochschule sowie die zahlenmäßige Zusammensetzung
der Kollegialorgane, Ausschüsse und sonstigen Gremien
bestimmen sich nach deren Aufgabe sowie nach der fach¬
lichen Gliederung der Hochschule und der Qualifikation,
Funktion, Verantwortung und Betroffenheit der Mitglie¬
der der Hochschule. Soweit dieses Gesetz nichts anderes
bestimmt, sind die entsprechenden Regelungen durch die
Grundordnung oder nach Maßgabe der Grundordnung zu
treffen.

(3) Muß die oder der Vorsitzende eines Gremiums auf
Grund dieses Gesetzes oder der Grundordnung einer be¬
stimmten Mitgliedergruppe angehören, so muß deren oder
dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter Angehörige
oder Angehöriger derselben Gruppe sein, soweit nicht
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

§ H
Stimmrecht und besondere Mehrheiten

(1) Nichtwissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitar¬
beiter, die einem Gremium angehören, wirken an Ent¬
scheidungen, die Forschung, künstlerische Entwicklungs¬
vorhaben, Lehre oder die Berufung von Professorinnen
und Professoren unmittelbar berühren, nur beratend mit.
In diesen Angelegenheiten mit Ausnahme der Berufung
von Professorinnen und Professoren haben sie Stimm¬
recht, soweit sie entsprechende Funktionen in der Hoch¬
schule wahrnehmen und über besondere Erfahrungen im
jeweiligen Bereich verfügen. Über das Vorliegen der Vor¬
aussetzungen nach Satz 2 entscheidet die oder der Vorsit¬
zende des Gremiums zu Beginn der Amtszeit des Gre¬
mienmitgliedes.

(2) Entscheidungen, die die Forschung, künstlerische
Entwicklungsvorhaben oder die Berufung von Professo¬
rinnen und Professoren unmittelbar berühren, bedürfen
außer der Mehrheit des Gremiums der Mehrheit der dem
Gremium angehörenden Professorinnen und Professoren.
Kommt danach ein Beschluß auch im zweiten Abstim¬
mungsgang nicht zustande, so genügt für eine Entschei¬
dung die Mehrheit der dem Gremium angehörenden Pro¬
fessorinnen und Professoren. Bei Berufungsvorschlagen
ist die Mehrheit des Gremiums berechtigt, ihren Vor¬
schlag als weiteren Berufungsvorschlag vorzulegen.

(3) Ist zweifelhaft, ob es sich um eine Entscheidung
nach den Absätzen 1 und 2 handelt, so entscheidet darüber
das Rektorat.

§15
Verfahrensgrundsätze

(1) Von den Gremien, Funktionsträgerinnen und Funk¬
tionsträgern haben Entscheidungsbefugnisse die zentra¬
len Organe und die Organe der Fachbereiche. Sonstige
Gremien, Funktionsträgerinnen und Funktionsträger ha¬
ben Entscheidungsbefugnisse nur, soweit es in diesem Ge¬
setz bestimmt oder zugelassen ist

(2) Kollegialorgane sollen ihre Beratungen und Ent¬
scheidungen auf Angelegenheiten von grundsätzlicher
Bedeutung beschränken. Soweit es die Art der Angelegen¬
heiten zuläßt, sollen diese nach Maßgabe der Grundord¬
nung der oder dem Vorsitzenden des Gremiums zur Erle¬
digung zugewiesen werden.

(3) Entscheidungen in Personalangelegenheiten erfol¬
gen in geheimer Abstimmung.

(4) Jedes überstimmte Mitglied kann einen abweichen¬
den Standpunkt in einem schriftlichen Sondervotum dar¬
legen, sofern dieses in der Sitzung vorbehalten worden ist.
Das Sondervotum ist in die Niederschrift aufzunehmen.
Beschlüssen, die anderen Stellen vorzulegen sind, ist das
Sondervotum beizufügen.

(5) Bei Entscheidungen, Abstimmungen und Beratun¬
gen der Organe, Gremien, Funktionsträgerinnen und
Funktionsträger, die nicht in einem Verwaltungsverfah¬
ren erfolgen, gelten § 20 Abs. 1 Satz 1 und 3 und Abs. 2 bis
5 sowie § 21 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen entsprechend. Beteiligte oder
Beteiligter im Sinne des § 20 Abs. 1 Satz 1 des Verwal¬
tungsverfahrensgesetzes ist diejenige oder derjenige, die
oder der durch die Entscheidung, Abstimmung oder Bera¬

tung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil erlangen
kann. Amtshandlungen, die unter der Mitwirkung einer
nach den Sätzen 1 und 2 ausgeschlossenen Person erfolgt
sind, sind aufzuheben, wenn die Mitwirkungen für das Er¬
gebnis ausschlaggebend war oder gewesen sein könnte
und Rechte Dritter nicht entgegenstehen.

(6) In unaufschiebbaren Angelegenheiten, in denen ein
Beschluß des an sich zuständigen Gremiums nicht recht¬
zeitig herbeigeführt werden kann, entscheidet die oder der
Vorsitzende des Gremiums. Das gilt nicht für Wahlen. Die
oder der Vorsitzende des Gremiums hat dem Gremium
unverzüglich die Gründe für die getroffene Entscheidung
und die Art der Erledigung mitzuteilen.

§ 16
Wahlen zu den Gremien

(1) Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitglieder¬
gruppen im Konvent, im Senat und im Fachbereichsrat
werden in unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer
Wahl von den jeweiligen Mitgliedergruppen getrennt und
in der Regel nach den Grundsätzen der personalisierten
Verhältniswahl gewählt. Von der Verhältniswahl kann
insbesondere abgesehen werden, wenn wegen einer über¬
schaubaren Zahl von Wahlberechtigten die Mehrheits¬
wahl angemessen ist. Die Wahlordnung regelt die Stell¬
vertretung.

(2) Bei den Wahlen zu den zentralen Kollegialorganen
und zum Fachbereichsrat ist allen Wahlberechtigten die
Möglichkeit der Briefwahl zu geben. Durch die Regelung
des Wahlverfahrens und die Bestimmung des Zeitpunktes
der Wahl sind die Voraussetzungen für eine möglichst ho¬
he Wahlbeteiligung zu schaffen.

(3) Jedes Mitglied der Hochschule kann sein aktives und
passives Wahlrecht nur in jeweils einer Mitgliedergruppe
und jeweils einem Fachbereich ausüben. Ein wahlberech¬
tigtes Mitglied, das mehreren Mitgliedergruppen oder
mehr als einem Fachbereich angehört, hat eine Erklärung
abzugeben, für welche Gruppe oder in welchem Fachbe¬
reich es sein Wahlrecht ausüben will.

(4) Treffen bei einem Mitglied des Gremiums Wahlman¬
dat und Amtsmandat zusammen, so ruht für die Amtszeit
das Wahlmandat. Während dieser Zeit finden die Stellver¬
tretungsregeln für Wahlmitglieder entsprechende Anwen¬
dung.

(5) Ist bei Ablauf einer Amts- oder Wahlzeit noch kein
neues Mitglied bestimmt, so übt das bisherige Mitglied
sein Amt weiter aus. Das Ende der Amtszeit des nachträg¬
lich gewählten Mitgliedes bestimmt sich so, als ob es sein
Amt rechtzeitig angetreten hätte.

(6) Wird die Wahl eines Gremiums oder einzelner Mit¬
glieder eines Gremiums nach Amtsantritt für ungültig er¬
klärt, so berührt dieses nicht die Rechtswirksamkeit der
vorher gefaßten Beschlüsse des Gremiums, soweit diese
vollzogen sind.

§17
Öffentlichkeit

(1) Der Konvent tagt öffentlich. Die Sitzungen des Se¬
nats sind für die Mitglieder und Angehörigen der Hoch¬
schule sowie für Presse und Rundfunk nach Maßgabe der
verfügbaren Plätze öffentlich. Die Sitzungen des Fachbe¬
reichsrates sind für die Mitglieder des Fachbereichs öf¬
fentlich; im übrigen gilt Satz 2. Durch Beschluß kann die
Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Anträge auf Aus¬
schluß der Öffentlichkeit dürfen nur in nichtöffentlicher
Sitzung begründet, beraten und entschieden werden. Per¬
sonalangelegenheiten und Prüfungssachen sowie Habili¬
tationsleistungen werden in nichtöffentlicher Sitzung be¬
handelt. Die übrigen Hochschulgremien tagen nichtöf¬
fentlich.

(2) Die Hochschule stellt sicher, daß ihre Mitglieder und
Angehörigen in angemessenem Umfang über die Tätig¬
keit der Gremien unterrichtet werden. In diesem Rahmen
sollen die Tagesordnung und die gefaßten Beschlüsse in
geeigneter Weise bekanntgegeben und die Niederschrif¬
ten dazu zugänglich gemacht werden; das gilt nicht für
Angelegenheiten nach Absatz 1 Satz 6 sowie in sonstigen
vertraulichen Angelegenheiten.
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Vierter Abschnitt

Aufbau und Organisation der Hochschule

1. Zentrale Gremien, Funktionstragerinnen
und Funktionsträger

§ 18
Zentrale Organe

Zentrale Organe der Hochschule sind
1. die Rektorin oder der Rektor,
2. das Rektorat,
3. der Senat,
4. der Konvent.

Der Senat und der Konvent sind zugleich zentrale Hoch¬
schulgremien.

§19
Rektorin oder Rektor

(1) Die Rektorin oder der Rektor vertritt die Hochschule
nach außen.

(2) Die Rektorin oder der Rektor wird durch eine oder
mehrere Prorektorinnen oder einen oder mehrere Prorek¬
toren vertreten. In Rechts- und Verwaltungsangelegen¬
heiten wird sie oder er durch die Kanzlerin oder den
Kanzler vertreten. Die Rektorin oder der Rektor übt das
Hausrecht aus. Sie oder er kann die Ausübung dieser Be¬
fugnis nach Maßgabe der Grundordnung anderen Mitglie¬
dern oder Angehörigen der Hochschule übertragen.

(3) Die Rektorin oder der Rektor wird vom Konvent aus
dem Kreis der an der Hochschule tätigen Professorinnen
und Professoren, die im Beamtenverhältnis auf Lebens¬
zeit stehen, für die Dauer von vier Jahren gewählt. Die Be¬
werberin oder der Bewerber muß auf Grund einer mehr¬
jährigen verantwortlichen beruflichen Tätigkeit, insbe¬
sondere in Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung oder
Rechtspflege, erwarten lassen, daß sie oder er den Aufga¬
ben des Amtes gewachsen ist Wiederwahl ist zulässig. Ei¬
ne Abwahl ist ausgeschlossen.

(4) Der Senat schlägt dem Konvent ein oder zwei Be¬
werberinnen oder Bewerber zur Wahl vor. Der Konvent
wählt auf Grund des Vorschlags die Rektorin oder den
Rektor. Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung
ist rechtzeitig vor der Wahl über den Vorschlag zu unter¬
richten.

(5) Die oder der vom Konvent Gewählte wird dem Mini¬
sterium für Wissenschaft und Forschung zur Ernennung
durch die Landesregierung vorgeschlagen. Mit der Ernen¬
nung wird die Rektorin oder der Rektor bei Fortdauer ih¬
res oder seines Beamtenverhältnisses auf Lebenszeit in
ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. Während der
Amtszeit als Rektorin oder Rektor ruhen die Rechte und
Pflichten aus dem Amt als Professorin oder Professor; die
Berechtigung zur Forschung und Lehre bleibt unberührt.
Mit Ablauf ihrer oder seiner Amtszeit und mit der Beendi¬
gung ihres oder seines Beamtenverhältnisses auf Lebens¬
zeit als Professorin oder Professor ist die Rektorin oder
der Rektor aus dem Beamtenverhältnis auf Zeit entlassen.

§20
Rektorat

(1) Das Rektorat leitet die Hochschule. In Ausübung
dieser Aufgabe obliegen ihm alle Angelegenheiten der
Hochschule, für die in diesem Gesetz oder in der Grund¬
ordnung nicht ausdrücklich eine andere Zuständigkeit
festgelegt ist Es bereitet die Sitzungen des Senats vor und
führt dessen Beschlüsse aus. Das Rektorat ist dem Senat
gegenüber auskunftspflichtig und hinsichtlich der Aus¬
führung von Senatsbeschlüssen rechenschaftspflichtig.

(2) Das Rektorat wirkt darauf hin, daß die übrigen Or¬
gane, Gremien, Funktionsträgerinnen und Funktionsträ¬
ger ihre Aufgabe wahrnehmen und die Mitglieder und die
Angehörigen der Hochschule ihre Pflichten erfüllen. Es
legt jährlich Rechenschaft über die Erfüllung der Aufga¬
ben der Hochschule ab.

(3) Das Rektorat hat rechtswidrige Beschlüsse, Maß¬
nahmen oder Unterlassungen anderer Hochschulorgane,
der Organe der Fachbereiche, der Gremien, Funktionsträ¬

gerinnen und Funktionsträger zu beanstanden. Die Bean¬
standung hat aufschiebende Wirkung. Wird keine Abhilfe
geschaffen, so hat das Rektorat das Ministerium für Wis¬
senschaft und Forschung zu unterrichten.

(4) Die Organe der Hochschulen und der Fachbereiche,
die Gremien und die Funktionsträgerinnen und Funk¬
tionsträger haben dem Rektorat Auskunft zu erteilen. Die
Mitglieder des Rektorats können an allen Sitzungen der
Organe und Gremien mit beratender Stimme teilnehmen
und sich jederzeit über deren Arbeit unterrichten; im Ein¬
zelfall können sie sich dabei durch vom Rektorat benann¬
te Mitglieder der Hochschule vertreten lassen.

(5) Das Rektorat besteht aus der Rektorin oder dem
Rektor als Vorsitzende oder Vorsitzenden, drei Prorekto¬
rinnen oder Prorektoren und der Kanzlerin oder dem
Kanzler. Die Grundordnung kann vorsehen, daß dem Rek¬
torat zwei oder vier Prorektorinnen oder Prorektoren an¬
gehören. Die Prorektorinnen oder Prorektoren werden
vom Konvent auf Vorschlag des Senats, der im Einverneh¬
men mit der Rektorin oder dem Rektor ergeht, aus dem
Kreis der an der Hochschule tätigen Professorinnen und
Professoren gemäß § 48 für die Dauer von vier Jahren ge¬
wählt oder von der Rektorin oder vom Rektor bestellt Vor
der Wahl der Prorektorinnen oder Prorektoren ist festzu¬
legen, in welcher der ständigen Kommissionen sie den
Vorsitz führen sollen. Die Grundordnung kann eine ab¬
weichende Dauer der Amtszeit vorsehen. Die Amtszeit der
Prorektorinnen und Prorektoren endet spätestens mit der
Amtszeit der Rektorin oder des Rektors. Wiederwahl ist
zulässig. Eine Abwahl ist ausgeschlossen. Das Ministe¬
rium für Wissenschaft und Forschung ist rechtzeitig vor
der Wahl über die Vorschläge zu unterrichten.

§21
Senat

(1) Der Senat ist für solche Angelegenheiten in For¬
schung, Lehre und Studium zuständig, die die gesamte
Hochschule oder zentrale Einrichtungen betreffen oder
von grundsätzlicher Bedeutung sind. Er hat insbesondere
folgende Aufgaben:

L Behandlung von Grundsatzfragen der Neuordnung
des Hochschulwesens und der Studienreform;

2. Stellungnahme zu dem Beitrag der Hochschule zum
Voranschlag für den Landeshaushalt und zur Vertei¬
lung der nach dem Haushaltsplan zur Verfügung ste¬
henden Stellen und Mittel;

3. Beschlußfassung im Zusammenhang mit der Festset¬
zung von Zulassungszahlen durch die Hochschule;

4. Beschlußfassung über die Errichtung, Änderung und
Aufhebung von Fachbereichen, Einrichtungen und ge¬
meinsamen Kommissionen;

5. Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung in
Fragen der Forschung und der Einrichtung von Son¬
derforschungsbereichen;

6. Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung in
Fragen der Förderung des wissenschaftlichen Nach¬
wuchses;

7. Beschlußfassung über Satzungen und Ordnungen der
Hochschule, soweit dieses Gesetz nichts anderes be¬
stimmt sowie Beschlußfassung über die Zustimmung
zu den Ordnungen der Fachbereiche;

8. Beschlußfassung über die Vorschläge der Fachberei¬
che für die Berufung von Professorinnen und Profes¬
soren;

9. Beschlußfassung in Grundsatzfragen des Lehr- und
Studienbetriebes sowie der Studienberatung an der
Hochschule;

10. Beschlußfassung über den Vorschlag für die Wahl der
Rektorin oder des Rektors und der Prorektorinnen
oder Prorektoren;

11. Beschlußfassung im Zusammenhang mit dem Vor¬
schlagsrecht der Hochschule zur Ernennung der
Kanzlerin oder des Kanzlers und der Leiterin oder des
Leiters der Hochschulbibliothek sowie zur Bestellung
der Leiterin oder des Leiters des Rechenzentrums.

(2) Ist zweifelhaft, ob für eine Aufgabe der Senat, eine
ständige Kommission oder der Fachbereichsrat zuständig
ist, so entscheidet der Senat über die Zuständigkeit.
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(3) Mitglieder des Senats sind
1. die Rektorin oder der Rektor als Vorsitzende oder Vor¬

sitzender,
2. sieben Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der

Professorinnen und Professoren,
3. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der wis¬

senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
4. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Stu¬

dierenden und
5. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Gruppe der

nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar¬
beiter.

Die Hochschule kann die Verdoppelung der Zahl der
Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppen nach Satz 1
Nr. 3 bis 5 vorsehen; in diesem Fall sind zwölf Vertreterin¬
nen oder Vertreter der Gruppe der Professorinnen und
Professoren Mitglieder des Senats.

(4) Die Prorektorinnen und Prorektoren, die Dekanin¬
nen und Dekane, die Kanzlerin oder der Kanzler, die
Frauenbeauftragte und die oder der Vorsitzende des All¬
gemeinen Studentenausschusses nehmen an den Senats¬
sitzungen beratend teil. Vor der Beschlußfassung des Se¬
nats über Angelegenheiten, die eine zentrale Einrichtung
unmittelbar berühren, ist deren Leiterin oder Leiter Gele¬
genheit zur Teilnahme an den Beratungen zu geben.

(5) Die Mitglieder des Senats nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2
bis 5 und Satz 2 werden von den Hochschulmitgliedern ge¬
wählt. Die Amtszeit der studentischen Mitglieder beträgt
ein Jahr, die Amtszeit der übrigen Wahlmitglieder beträgt
zwei Jahre.

(6) Der Senat kann Ausschüsse bilden und auf sie jeder¬
zeit widerruflich Entscheidungsbefugnisse für bestimmte
Aufgaben übertragen (beschließende Ausschüsse). Die
Professorinnen und Professoren müssen in einem be¬
schließenden Ausschuß für Angelegenheiten, die For¬
schung, Lehre oder die Berufung von Professorinnen und
Professoren berühren, mindestens einen Sitz mehr als die
übrigen stimmberechtigten Mitglieder des Gremiums zu¬
sammengenommen haben. Die stimmberechtigten Mit¬
glieder eines beschließenden Ausschusses werden vom
Senat aus seiner Mitte nach Gruppen getrennt gewählt

§22
Ständige Kommissionen

(1) Zur Vorbereitung von Beschlüssen des Senats und
zur Beratung des Rektorats bildet der Senat folgende
ständige Kommissionen:
1. Die Kommission für Lehre, Studium und Studienre¬

form,
2. die Kommission für Forschung und wissenschaftlichen

Nachwuchs,
3. die Kornmission für Planung und Finanzen.

(2) Vorsitzende oder Vorsitzender einer ständigen Kom¬
mission nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 ist die oder der nach § 20
Abs. 5 Satz 4 zuständige Prorektorin oder Prorektor. Die
übrigen Mitglieder der ständigen Kommissionen werden
vom Senat nach Gruppen getrennt gewählt

§23
Konvent

(1) Der Konvent hat folgende Aufgaben:
1. Beschlußfassung über den Erlaß und die Änderung der

Grundordnung auf Vorschlag des Senats,
2. Wahl der Rektorin oder des Rektors und der Prorekto¬

rinnen oder Prorektoren,
3. Entgegennahme des jährlichen Rechenschaftsberichtes

des Rektorats und Stellungnahme zu diesem Bericht
Der Beschluß über die Grundordnung bedarf der Mehr¬
heit von zwei Dritteln der Mitglieder des Konvents.

(2) Mitglieder des Konvents sind
1. zweiundzwanzig Vertreterinnen oder Vertreter der

Gruppe der Professorinnen und Professoren,
2. sieben Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der

wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

3. sieben Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der
Studierenden und

4. sieben Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der
nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar¬
beiter.

Die Hochschule kann die Verdoppelung der Zahl der Ver¬
treterinnen oder Vertreter der Gruppen nach Satz 1 Nr. 2
bis 4 vorsehen; in diesem Fall sind dreiundvierzig Vertre¬
terinnen oder Vertreter der Gruppe der Professorinnen
und Professoren Mitglieder des Konvents. Die Mitglieder
des Konvents werden von den Hochschulmitgliedern ge¬
wählt § 21 Abs. 5 Satz 2 gilt entsprechend.

§23a
Frauenbeauftragte

Im Rahmen der Aufgabe nach § 3 Abs. 2 ist eine Frauen¬
beauftragte zu bestellen. Sie nimmt Aufgaben der Frauen¬
förderung auch für die Studentinnen und nichtwissen¬
schaftlichen Mitarbeiterinnen wahr. Die Frauenbeauf¬
tragte ist von den zuständigen Stellen der Hochschule zu
unterrichten, macht Vorschläge und nimmt Stellung in al¬
len Angelegenheiten, die die Belange der Frauen in der
Hochschule berühren. Bei der Behandlung solcher Ange¬
legenheiten in den Hochschulgremien ist ihr Gelegenheit
zur Information und beratenden Teilnahme zu geben. Die
Frauenbeauftragte berichtet dem Senat über ihre Tätig¬
keit Sie ist auf ihren Antrag von ihren sonstigen Dienst¬
aufgaben in dem notwendigen Umfang freizustellen.

2. Kuratorium

§24
Kuratorium

(1) Die Grundordnung kann die Bildung eines Kurato¬
riums vorsehen. Das Kuratorium unterstützt durch geeig¬
nete Maßnahmen die Hochschule und ihre regionale Ein¬
bindung.

(2) Die Rektorin oder der Rektor und die Kanzlerin oder
der Kanzler der Hochschule sowie mindestens eine Ver¬
treterin oder ein Vertreter der Gemeinde, in der die Hoch¬
schule ihren Sitz hat sollen dem Kuratorium als Mitglie¬
der angehören.

(3) Das Nähere über die Aufgaben und die Zusammen¬
setzung des Kuratoriums bestimmt die Grundordnung.

3. Fachbereiche

§25
Organisation und Aufgaben

(1) Die Hochschule gliedert sich in Fachbereiche. Diese
sind die organisatorischen Grundeinheiten der Hochschu¬
le. Größe und Abgrenzung der Fachbereiche müssen ge¬
währleisten, daß die dem einzelnen Fachbereich obliegen¬
den Aufgaben angemessen erfüllt werden können.

(2) Der Fachbereich erfüllt unbeschadet der Gesamtver¬
antwortung der Hochschule und der Zuständigkeiten der
zentralen Hochschulorgane und Gremien für sein Gebiet
die Aufgaben der Hochschule. Er hat die Vollständigkeit
und Ordnung des Lehrangebots unter Berücksichtigung
hochschuldidaktischer Erkenntnisse entsprechend den
Erfordernissen der Studien- und Prüfungsordnungen so¬
wie die Wahrnehmung der innerhalb der Hochschule zu
erfüllenden weiteren Aufgaben zu gewährleisten. Er trägt
dafür Sorge, daß seine Mitglieder, seine Angehörigen und
seine Einrichtungen die ihnen obliegenden Aufgaben er¬
füllen können. Fachbereiche arbeiten in den sie gemein¬
sam berührenden Angelegenheiten zusammen, insbeson¬
dere stimmen sie ihr Lehrangebot soweit erforderlich, un¬
tereinander ab. Der Fachbereich kann eine oder einen
dem Fachbereichsrat angehörende Professorin oder ange¬
hörenden Professor mit der Wahrnehmung von Aufgaben
insbesondere im Bereich der Studienorganisation, der
Studienplanung und der berufspraktischen Tätigkeiten
beauftragen.

(3) Organe des Fachbereichs sind die Dekanin oder der
Dekan und der Fachbereichsrat.
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(4) Der Fachbereich regelt seine Organisation durch
eine Fachbereichsordnung und erläßt die sonstigen zur
Erfüllung seiner Aufgaben erforderliehen Ordnungen. Der
Senat kann Rahmenordnungen erlassen.

§26
Mitglieder des Fachbereichs

(1) Mitglieder des Fachbereichs sind das hauptberufli¬
che Hochschulpersonal, das überwiegend im Fachbereich
tätig ist, und die Studierenden, die für einen vom Fachbe¬
reich angebotenen Studiengang eingeschrieben sind. § 11
Abs. 3 gilt entsprechend.

(2) Professorinnen und Professoren, Hochschuldozen¬
tinnen und Hochschuldozenten, wissenschaftliche Assi¬
stentinnen und Assistenten, Oberassistentinnen und
Oberassistenten, Oberingenieurinnen und Oberingenieu¬
re, wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und Lehrkräfte für besondere Aufgaben
können mit Zustimmung der .betroffenen Fachbereiche
Mitglied in mehreren Fachbereichen sein.

§27
Dekanin oder Dekan*)

(1) Die Dekanin oder der Dekan leitet den Fachbereich
und vertritt ihn innerhalb der Hochschule. Sie oder er ist
insbesondere verantwortlich für die Vollständigkeit des
Lehrangebotes, für die Studien- und Prüfungsorganisa¬
tion sowie die Erstellung des alle zwei Jahre vorzulegen¬
den Lehrberichts. Sie oder er erstellt die Entwürfe der
Studien- und Prüfungsordnungen und macht Vorschläge
zur Strukturentwicklung des Fachbereichs. Sie oder er ist
Vorsitzende oder Vorsitzender des Fachbereichsrates, be¬
reitet dessen Sitzungen vor und führt dessen Beschlüsse
aus. Hinsichtlich der Ausführung von Beschlüssen des
Fachbereichsrates ist sie oder er diesem gegenüber re¬
chenschaftspflichtig. Die Dekanin oder der Dekan ist für
die Aufgabenübertragung im Sinne des § 86 Abs. 3 zustän¬
dig. Sie oder er entscheidet über den Einsatz der Mitarbei¬
terinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs. Sie oder er
wirkt unbeschadet der Aufsichtsrechte des Rektorats dar¬
auf hin, daß die Funktionsträgerinnen und Funktionsträ¬
ger, die Gremien und Einrichtungen des Fachbereichs ih¬
re Aufgaben wahrnehmen und die Mitglieder und Ange¬
hörigen des Fachbereichs ihre Pflichten erfüllen. Hält sie
oder er einen Beschluß für rechtswidrig, so führt sie oder
er eine nochmalige Beratung und Beschlußfassung herbei;
das Verlangen nach nochmaliger Beratung und Beschluß¬
fassung hat aufschiebende Wirkung. Wird keine Abhilfe
geschaffen, so unterrichtet sie oder er unverzüglich das
Rektorat. Der Dekanin oder dem Dekan können durch die
Grundordnung oder durch Beschluß des Fachbereichsra¬
tes weitere Aufgaben übertragen werden.

(2) Die Dekanin oder der Dekan wird durch die Prode¬
kanin oder den Prodekan vertreten.

(3) Dekanin oder Dekan und Prodekanin oder Prodekan
werden vom Fachbereichsrat aus den ihm angehörenden
Mitgliedern der Gruppe der Professorinnen und Professo¬
ren gewählt Die Grundordnung kann vorsehen, daß die
Dekanin oder der Dekan nach Ablauf ihrer oder seiner
Amtszeit Prodekanin oder Prodekan wird. Die Amtszeit
der Dekanin oder des Dekans und der Prodekanin oder
des Prodekans beträgt vier Jahre. Wiederwahl ist zulässig.

§28
Fachbereichsrat

(1) Dem Fachbereichsrat obliegt die Beschlußfassung
über die Angelegenheiten des Fachbereichs, für die nicht
die Zuständigkeit der Dekanin oder des Dekans oder eine
andere Zuständigkeit bestimmt ist. Er ist insoweit in allen
Forschung und Lehre betreffenden Angelegenheiten und
für die Beschlußfassung über die Fachbereichsordnung
und die sonstigen Ordnungen für den Fachbereich zustän¬
dig. Er nimmt die Berichte, insbesondere den Lehrbericht
der Dekanin oder des Dekans entgegen und kann über die
Angelegenheiten des Fachbereichs Auskunft verlangen.

') NachArtikelVIIINr. 1 des Gesetzeszur ÄnderunghochschulrechtlicherVorschriftenvom6.Juli 1993nehmendiebeiInkrafttretendiesesGesetzes
im AmtbefindlichenDekaninnenund Dekanedie Aufgabennach§27für
dieDauerihrerAmtszeitwahr.

(2) Mitglieder des Fachbereichsrats sind
1. die Dekanin oder der Dekan als Vorsitzende oder Vor¬

sitzender,
2. die Prodekanin oder der Prodekan mit beratender

Stimme,
3. sieben Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der

Professorinnen und Professoren,
4. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der wis¬

senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
5. drei Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Stu¬

dierenden") und
6. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Gruppe aer

nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar¬
beiter.

Die Grundordnung kann die Erhöhung der Zahl der Ver¬
treterinnen und Vertreter der Gruppen nach Satz 1 Nr. 3
und 6 um jeweils eins vorsehen.

(3) Die Mitglieder des Fachbereichsrates nach Absatz 2
Satz 1 Nr. 3 bis 6 werden von den Mitgliedern des Fachbe¬
reichs gewählt. Ihre Amtszeit beträgt zwei Jahre; die
Amtszeit der studentischen Mitglieder beträgt ein Jahr.

(4) Vor der Beschlußfassung des Fachbereichsrates über
Angelegenheiten, die eine wissenschaftliche Einrichtung
oder eine Betriebseinheit des Fachbereichs unmittelbar
berühren, ist deren Leitung, bei der Behandlung von Fra¬
gen eines Faches, das im Fachbereichsrat nicht durch eine
Professorin oder einen Professor vertreten wird, minde¬
stens einer Professorin oder einem Professor dieses Fa¬
ches Gelegenheit zu geben, an den Beratungen teilzuneh¬
men. Bei der Beschlußfassung über Berufungsvorschläge,
Habilitationen und Habilitations- und Promotionsordnun¬
gen sind alle Mitglieder der Gruppe der Professorinnen
und Professoren, die Mitglieder des Fachbereichs sind,
stimmberechtigt. Bei der Berechnung von Mehrheiten
gelten sie als Mitglieder des Fachbereichsrats, soweit sie
an der Entscheidung mitgewirkt haben.

(5) Der Fachbereichsrat kann Ausschüsse bilden und
auf sie jederzeit widerruflich Entscheidungsbefugnisse
für bestimmte Aufgaben übertragen (beschließende Aus¬
schüsse). Für die Entscheidung bestimmter Angelegenhei¬
ten, die mehrere Fachbereiche berühren und eine aufein¬
ander abgestimmte Erfüllung erfordern, sollen die betei¬
ligten Fachbereichsräte gemeinsame beschließende Aus¬
schüsse bilden. Die Übertragung von Entscheidungsbefug¬
nissen ist jederzeit widerruflich. Die stimmberechtigten
Mitglieder eines beschließenden Ausschusses werden vom
Fachbereichsrat oder von den beteiligten Fachbereichsrä¬
ten jeweils aus deren Mitte nach Gruppen getrennt ge¬
wählt. § 21 Abs. 6 Satz 2 findet Anwendung. Absatz 4 Satz 2
und 3 gilt entsprechend.

§29
Wissenschaftliche Einrichtungen der Fachbereiche

(1) Unter der Verantwortung eines Fachbereichs kön¬
nen wissenschaftliche Einrichtungen (Institute, Seminare)
gebildet werden, soweit und solange für die Durchführung
einer Aufgabe auf dem Gebiete von Forschung und Lehre
in größerem Umfang Personal und Sachmittel des Fach¬
bereichs ständig bereitgestellt werden müssen. Für glei¬
che oder verwandte Fächer soll nur eine wissenschaftliche
Einrichtung gebildet werden. Ist eine wissenschaftliche
Einrichtung fachlich mehreren Fachbereichen zugeord¬
net, so sind der verantwortliche Fachbereich und die Be¬
teiligung der anderen Fachbereiche festzulegen. Die Auf¬
gaben der wissenschaftlichen Einrichtungen sind bei ihrer
Errichtung zu bestimmen.

(2) Über die Errichtung, Änderung und Aufhebung von
wissenschaftlichen Einrichtungen beschließt nach Anhö¬
rung der beteiligten Fachbereiche der Senat.

(3) Die wissenschaftlichen Einrichtungen entscheiden
über den Einsatz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
soweit sie nicht einer Professorin oder einem Professor
zugeordnet sind, und über die Verwendung der ihnen vom
Fachbereichsrat zugewiesenen Sachmittel. Die zuständi-

') NachArtikelVIIINr.4 des Gesetzeszur Änderunghochschulrechtlieher
Vorschriftenvom6.Juli 1993erfolgtdiewegender ErhöhungderZahlder
Vertreterder StudierendenerforderlicheWahlimZusammenhangmitder
nächstenWahlderVertreterderStudierenden.
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gen Fachbereichsräte können ihnen weitere Angelegen¬
heiten aus ihrem Zuständigkeitsbereich zur selbständigen
Entscheidung übertragen.

(4) Die wissenschaftlichen Einrichtungen stehen den
Mitgliedern der Hochschule und sonstigen Personen nach
Maßgabe der vom Senat erlassenen Verwaltungs- und Be¬
nutzungsordnungen zur Verfügung. Der Senat kann
Rahmenordnungen für die Verwaltung und Benutzung
von wissenschaftlichen Einrichtungen erlassen, auf deren
Grundlage die beteiligten Fachbereiche die Ordnungen
erlassen; in diesem Falle bedürfen die Ordnungen der Zu¬
stimmung des Rektorats.

(5) Die Leitung der wissenschaftlichen Einrichtung ob¬
liegt einem Vorstand. Dem Vorstand gehören die an der
wissenschaftlichen Einrichtung tätigen Mitglieder der
Gruppe der Professorinnen und Professoren an. Die
Hochschule kann eine beratende Mitwirkung der Vertre¬
terinnen und Vertreter der anderen Gruppen nach § 13
Abs. 1 vorsehen. Der Vorstand beschränkt seine Beratun¬
gen und Entscheidungen auf Angelegenheiten von allge¬
meiner oder grundsätzlicher Bedeutung; er soll minde¬
stens zweimal im Semester zusammentreten.

(6) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte eine Professo¬
rin oder einen Professor für eine Amtszeit von fünf Jahren
zur geschäftsführenden Leiterin oder zum geschäftsfüh¬
renden Leiter; sie oder er vertritt die wissenschaftliche
Einrichtung innerhalb des Fachbereichs und führt deren
Geschäfte in eigener Zuständigkeit. Sie oder er ist den
Mitgliedern des Vorstandes gegenüber auskunfts- und
rechenschaftspflichtig. Die Hochschule kann abweichend
von Satz 1 eine kürzere Amtszeit vorsehen.

(7) Mitglieder des Vorstandes können gegen Beschlüsse
und Entscheidungen des Vorstandes den Fachbereichsrat
anrufen; das weitere Verfahren regelt die Fachbereichs¬
ordnung.

§30
Betriebseinheiten der Fachbereiche

(1) Soweit und solange für Dienstleistungen, durch die
die Aufgabenerfüllung eines oder mehrerer Fachbereiche
unterstützt wird, in größerem Umfang Personal und Sach¬
mittel ständig bereitgestellt werden müssen, können Be¬
triebseinheiten gebildet werden. Betriebseinheiten sollen
einem Fachbereich nur zugeordnet werden, wenn dies
nach Aufgabe, Größe oder Ausstattung zweckmäßig ist
und nicht durch eine zentrale Einrichtung eine wirtschaft¬
lichere und wirksamere Versorgung erreicht werden
kann. Die Aufgaben der Betriebseinheit sind bei ihrer Er¬
richtung zu bestimmen. § 29 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2, Abs. 3
Satz 1 und Abs. 4 gilt entsprechend.

(2) Die Verwaltung und Leitung der Betriebseinheit re¬
gelt der Fachbereichsrat. Die Bestellung der Leiterin oder
des Leiters der Betriebseinheit bedarf der Zustimmung
des Rektorats. Die Leiterin oder der Leiter der Betriebs¬
einheit ist für deren Aufgabenerfüllung sowie für den
zweckentsprechenden Einsatz der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und die Verwendung der Sachmittel, die der
Betriebseinheit vom Fachbereichsrat zugewiesen sind,
verantwortlich.

4. Zentrale Einrichtungen

§31
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen

(1) Unter der Verantwortung des Senats können für die
Durchführung von Aufgaben auf dem Gebiet von For¬
schung und Lehre, die die gesamte Hochschule oder meh¬
rere Fachbereiche berühren, zentrale wissenschaftliche
Einrichtungen gebildet werden, soweit mit Rücksicht auf
die Aufgabenstellung, die Größe oder die Ausstattung die
Zuordnung zu Fachbereichen nicht zweckmäßig ist

(2) Über die Errichtung, Änderung und Aufhebung von
zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen beschließt
der Senat § 29 Abs. 3 und 4 Satz 1 gilt entsprechend; in § 29
Abs. 3 Satz 1 tritt in diesem Falle an die Stelle des Fachbe¬
reichsrates das Rektorat in Satz 2 an die Stelle der Fach¬
bereichsräte der Senat. Für die zentralen wissenschaftli¬
chen Einrichtungen gilt § 29 Abs. 5 bis 7 entsprechend. So¬
weit die Aufgabenstellung es erfordert, kann das Ministe¬
rium für Wissenschaft und Forschung insbesondere für

Sonderforschungsbereiche von Satz 3 abweichende Rege¬
lungen der Leitung zulassen.

§32
Zentrale Betriebseinheiten

(1) Unter der Verantwortung des Senats sollen zentrale
Betriebseinheiten gebildet werden, soweit und solange für
Dienstleistungen, durch die die Auf gabenerfüllung der ge¬
samten Hochschule oder mehrerer Fachbereiche unter¬
stützt wird, in größerem Umfang Personal und Sachmittel
ständig bereitgestellt werden müssen.

(2) Über die Errichtung, Änderung und Aufhebung von
zentralen Betriebseinheiten beschließt der Senat. § 31
Abs. 2 Satz 2 und § 30 Abs. 1 Satz 2 gelten entsprechend.
§ 30 Abs. 2 gilt entsprechend mit der Maßgabe, daß an die
Stelle des Fachbereichsrates in Satz 1 der Senat, in Satz 3
das Rektorat tritt

§33
Hochschulbibliothek

{1) Die Hochschulbibliothek ist eine zentrale Betriebs¬
einheit Sie umfaßt den gesamten für ihre Aufgabenerfül¬
lung vorhandenen Literaturbestand in Zentraleinheit und
Fachbibliotheken.

(2) Die Hochschulbibliothek bedient sich zur Erledigung
ihrer Aufgaben der Dienstleistungen des Hochschulbiblio-
thekszentrums des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Ein¬
satz der Datenverarbeitung in der Hochschulbibliothek
soll im Einvernehmen mit dem Hochschulbibliothekszen-
trum geplant werden.

(3) Die Hochschulbibliothek wird nach einheitlichen bi¬
bliotheksfachlichen Grundsätzen von einer hauptamtli¬
chen Leiterin oder einem hauptamtlichen Leiter, die oder
der die Befähigung zum höheren Bibliotheksdienst besit¬
zen muß, geleitet Die Hochschule hat ein Vorschlagsrecht
Die Leiterin oder der Leiter ist Vorgesetzte oder Vorge¬
setzter aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die der
Hochschulbibliothek zugewiesen sind. Bei der Literatur¬
auswahl hat sie oder er die Vorschläge der Fachbereiche
und Einrichtungen zu berücksichtigen, soweit keine wich¬
tigen Gründe entgegenstehen.

(4) Die Grundordnung kann zur Beratung der zuständi¬
gen Stellen der Hochschule in Bibliotheksangelegenhei¬
ten die Bildung einer Bibliothekskommission vorsehen,
Sie gibt Empfehlungen, insbesondere für die Verwendung
der der Hochschule zur Verfügung stehenden Literaturbe¬
schaffungsmittel sowie zum Verfahren bei der Literatur¬
auswahl.

§34
Hochschulrechenzentrum

(1) Das .Hochschulrechenzentrum ist eine zentrale Be-
triebseinheit. Ihm obliegen
1. der Betrieb der Datenverarbeitungsanlagen des Re¬

chenzentrums für Aufgaben in Forschung, Lehre, Stu¬
dium, Verwaltung und Krankenversorgung,

2. die Betreuung der für die Hochschule verfügbaren Da¬
tenverarbeitungskapazität und die betriebsfachliche
Aufsicht über alle Rechenanlagen in der Hochschule,

3. die Koordinierung der Beschaffung von Datenverarbei¬
tungsanlagen in der Hochschule,

4. die Beratung und Unterstützung der Benutzer.
(2) Das Hochschulrechenzentrum wird in der Regel von

einer hauptamtlichen Leiterin oder einem hauptamtlichen
Leiter geleitet, die oder der vom Ministerium für Wissen¬
schaft und Forschung bestellt wird; die Hochschule hat
ein Vorschlagsrecht.

(3) Für Angelegenheiten der Anwendung der Datenver¬
arbeitung ist eine Kommission zu bilden. Sie gibt Empfeh¬
lungen insbesondere für die Verwaltung und Nutzung der
Rechenanlagen.

§35
Hochschuldidaktisches Zentrum

Zur fachbezogenen und fächerübergreifenden Förde¬
rung der Hochschuldidaktik bestehen an der Technischen
Hochschule Aachen, den Universitäten Bielefeld und
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Dortmund, der Universität - Gesamthochschule Essen, der
Universität Münster und der Fachhochschule Köln Hoch¬
schuldidaktische Zentren als zentrale wissenschaftliche
Einrichtungen. Die Hochschuldidaktischen Zentren kön¬
nen aufgrund von Vereinbarungen Aufgaben für andere
Hochschulen erfüllen.

§36
Wissenschaftliche Einrichtungen an der Hochschute

Auf Antrag des Senats kann das Ministerium für Wis¬
senschaft und Forschung eine außerhalb der Hochschule
befindliche Einrichtung, die wissenschaftliche Aufgaben
erfüllt, als Einrichtung an der Hochschule anerkennen.
Die Anerkennung soll nur ausgesprochen werden, wenn
die Aufgaben nicht von einer Einrichtung der Hochschule
erfüllt werden können. Die anerkannte Einrichtung wirkt
mit der Hochschule zusammen. Die rechtliche Selbstän¬
digkeit der Einrichtung und die Rechtsstellung der Be¬
diensteten in der Einrichtung werden dadurch nicht be¬
rührt.

5. Hochschulmedizin

§37
Fachbereich Medizin

(1) Die medizinischen Fachgebiete der Hochschule bil¬
den den Fachbereich Medizin. Auf den Fachbereich Medi¬
zin finden die Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung,
soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist

(2) Dem Fachbereich Medizin obliegt die Pflege der Wis¬
senschaft in Forschung und Lehre in den Medizinischen
Einrichtungen. Im Rahmen der Vorschrift des § 25 Abs. 2
hat er insbesondere folgende Aufgaben:
1. Er weist die Professorinnen und Professoren, die nicht

Leiterin oder Leiter einer Abteilung sind, und die Hoch¬
schuldozentinnen und Hochschuldozenten den Teilein¬
richtungen der Medizinischen Einrichtungen zu und re¬
gelt die organisatorischen Voraussetzungen der For¬
schung;

2. er nimmt zu dem Beitrag der Hochschule zum Voran¬
schlag für den Landeshaushalt Stellung, soweit er die
Medizinischen Einrichtungen für den Bereich von For¬
schung und Lehre betrifft;

3. er beschließt im Rahmen des § 103 Abs. 1 Satz 1 über
die Verteilung der für die Forschung und Lehre in den
Medizinischen Einrichtungen ausgewiesenen Stellen
und Mittel.

Vor Entscheidungen in Angelegenheiten von Forschung,
Lehre und Studium ist der Klinische Vorstand zu hören,
soweit die Krankenversorgung und das öffentliche Ge¬
sundheitswesen betroffen sind. Entscheidungen in Ange¬
legenheiten gemäß Satz 2 erfolgen im Einvernehmen mit
dem Klinischen Vorstand, soweit die Krankenversorgung
und das öffentliche Gesundheitswesen betroffen sind.

(3) Der Klinische Vorstand ist zur Durchführung der
vom Fachbereich Medizin auf dem Gebiet der Forschung
und Lehre getroffenen Entscheidungen verpflichtet. Er
kann gegen Entscheidungen des Fachbereichs Medizin in¬
nerhalb einer vierwöchigen Frist Einspruch erheben,
wenn er durch sie die Belange der Krankenversorgung für
unzumutbar beeinträchtigt hält Der Einspruch hat auf¬
schiebende Wirkung. Über den Einspruch entscheidet das
Rektorat Das gilt auch, wenn das Einvernehmen nicht
hergestellt werden kann. Ist zweifelhaft ob eine Entschei¬
dung das Fachbereichs Medizin die Krankenversorgung
und das öffentliche Gesundheitswesen betrifft, so ent¬
scheidet das Rektorat darüber.

§38
Medizinische Einrichtungen

(1) Die klinischen und medizinisch-theoretischen Ein¬
richtungen der Hochschule bilden zusammen mit den zen¬
tralen Dienstleistungseinrichtungen und den technischen
Versorgungs- und Hilfsbetrieben sowie den Schulen für
Heilhilfsberufe die Medizinischen Einrichtungen. Die Me¬
dizinischen Einrichtungen sind eine besondere Betriebs¬
einheit der Hochschule.

(2) Die Medizinischen Einrichtungen gliedern sich im
Bereich der klinischen und medizinisch-theoretischen
Einrichtungen in Abteilungen, die nach dem Gesichts¬
punkt der fachlichen und funktionsmäßigen Zusammen¬
gehörigkeit in der Regel zu medizinischen Zentren zu¬
sammengefaßt werden.

(3) Die Leitung der Medizinischen Einrichtungen ob¬
liegt den Organen des Fachbereichs Medizin nach Maß¬
gabe des § 37 und dem Klinischen Vorstand nach Maßgabe
des §39 Abs. 1.

(4) Die Medizinischen Einrichtungen dienen der For¬
schung und Lehre sowie der Krankenversorgung und be¬
sonderen Aufgaben des Öffentlichen Gesundheitswesens.

(5) Die in den Medizinischen Einrichtungen tätigen Be¬
diensteten sind Mitglieder des Fachbereichs Medizin nach
Maßgabe des § 26.

(6) Die Medizinischen Einrichtungen haben eine ein¬
heitliche Personal- und Wirtschaftsverwaltung, die Teil
der Hochschulverwaltung ist. Für die Medizinischen Ein¬
richtungen wird ein Wirtschaftsplan aufgestellt; die Re¬
geln der kaufmännischen Buchführung finden Anwen¬
dung.

(7) Über die Einrichtung, Änderung und Aufhebung von
medizinischen Zentren und Abteilungen, die keine Auf¬
gaben in der Krankenversorgung haben, entscheidet das
Ministerium für Wissenschaft und Forschung auf Vor¬
schlag des Senats, der das Benehmen mit dem Klinischen
Vorstand und dem Fachbereichsrat Medizin herstellt

§39
Klinischer Vorstand

(1} Dem Klinischen Vorstand obliegt im Rahmen der
Leitung der Medizinischen Einrichtungen die Entschei¬
dung in Angelegenheiten der Medizinischen Einrichtun¬
gen von grundsätzlicher Bedeutung, die über den Aufga¬
benbereich der Ärztlichen Direktorin oder des Ärztlichen
Direktors, der Verwaltungsdirektorin oder des Verwal¬
tungsdirektors und der Leitenden Pflegekraft hinausge¬
hen. In diesem Rahmen hat er insbesondere folgende Auf¬
gaben:
1. Er ist für die Organisation der Krankenversorgung und

des Betriebsablaufs sowie für die Krankenhaushygiene
in den Medizinischen Einrichtungen verantwortlich;

2. er sorgt für die Einhaltung der Rechtsvorschriften und
die Ausführung der Anordnungen des Ministeriums für
Wissenschaft und Forschung und der Hochschulleitung
und stellt im Rahmen der Entscheidungen des Fachbe¬
reichs Medizin die organisatorischen Voraussetzungen
für Forschung und Lehre in den Medizinischen Ein¬
richtungen sicher;

3. er sorgt für eine gleichmäßige und wirtschaftliche Bet¬
tenbelegung und entscheidet nach Anhörung der be¬
troffenen Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleiter
über einen erforderlichen Bettenausgleich zwischen
den Abteilungen mit Zustimmung des Ministeriums für
Wissenschaft und Forschung;

4. er überwacht die Fort- und Weiterbildung im ärztlichen
und pflegerischen Bereich sowie im Bereich der medi¬
zinischen Hei lhilfs berufe;

5. er nimmt zu dem Beitrag der Hochschule zum Voran¬
schlag für den Landeshaushalt Stellung, soweit er die
Medizinischen Einrichtungen für den Bereich der
Krankenversorgung und des öffentlichen Gesundheits¬
wesens betrifft;

6. er beschließt im Rahmen des § 103 Abs. 1 Satz 1 über
die Verteilung der für die Krankenversorgung und die
Aufgaben des öffentlichen Gesundheitswesens in den
Medizinischen Einrichtungen ausgewiesenen Stellen
und Mittel;

7. er entscheidet über die Zuweisung der Mitarbeiterin¬
nen und Mitarbeiter an die Teileinrichtungen der Medi¬
zinischen Einrichtungen, soweit sie nicht einer Profes¬
sorin oder einem Professor zugeordnet sind;

8. er erläßt eine Hausordnung, die der Genehmigung der
Rektorin oder des Rektors bedarf, die Aufnahmebedin¬
gungen für die Hochschulkliniken und eine Organisa¬
tionsordnung der Medizinischen Einrichtungen.
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Entscheidungen in Angelegenheiten gemäß Satz 2 Nr. 5
und 6 erfolgen im Einvernehmen mit dem Fachbereichs¬
rat des Fachbereichs Medizin, soweit der Bereich von For¬
schung und Lehre betroffen ist. Kann das Einvernehmen
nicht hergestellt werden, so entscheidet das Rektorat Ist
zweifelhaft, ob eine Entscheidung des Klinischen Vorstan¬
des die Forschung und Lehre betrifft, so entscheidet das
Rektorat darüber.

(2) Der Klinische Vorstand kann im Rahmen seiner Zu¬
ständigkeit den Vorständen der medizinischen Zentren
und Leiterinnen und Leitern sonstiger Einrichtungen so¬
wie in unaufschiebbaren Fällen den Leiterinnen und Lei¬
tern der Abteilungen Weisungen erteilen; sind medizi¬
nische Zentren nicht gebildet, so gilt dieses auch in den
übrigen Fällen. Die Weisungsbefugnis erstreckt sich nicht
auf ärztliche Entscheidungen. § 63 bleibt unberührt. Die
Teileinrichtungen sollen vor Entscheidungen in Angele¬
genheiten, die sie betreffen, gehört werden.

(3) Dem Klinischen Vorstand gehören an:
1. Je eine Professorin oder ein Professor, die Leiterin oder

der Leiter oder die geschäftsführende Leiterin oder der
geschäftsführende Leiter einer Abteilung aus dem Ge¬
biet operative, konservative und medizinisch-theoreti¬
sche Medizin ist; anstelle der Professorin oder des Pro¬
fessors aus der medizinisch-theoretischen Medizin
kann eine Professorin oder ein Professor aus dem Be¬
reich der Zahnmedizin oder eine Professorin oder ein
Professor, die Leiterin oder der Leiter einer zentralen
Dienstleistungseinrichtung ist Mitglied des Klinischen
Vorstandes sein; eine Professorin oder ein Professor
aus dem Bereich der operativen oder der konservativen
Medizin wird zur Ärztlichen Direktorin oder zum Ärzt¬
lichen Direktor bestellt; § 40 Abs. 2 Satz 3 bleibt unbe¬
rührt;

2. die Verwaltungsdirektorin oder der Verwaltungsdirek¬
tor;

3. die Leitende Pflegekraft der Medizinischen Einrichtun¬
gen;

4. die Dekanin oder der Dekan des Fachbereichs Medizin
mit beratender Stimme.

(4) Die Mitglieder des Klinischen Vorstandes gemäß Ab¬
satz 3 Nr. 1 sowie jeweils eine Stellvertreterin oder ein
Stellvertreter werden von den Versammlungen der Leite¬
rinnen oder Leiter oder geschäftsführenden Leiterinnen
oder Leiter der Abteilungen und zentralen Dienstlei¬
stungseinrichtungen in den jeweiligen Bereichen mit der
Mehrheit der Stimmen der Anwesenden für drei Jahre ge¬
wählt. Wiederwahl ist zulässig. Eine Abwahl ist ausge¬
schlossen.

(5) Vorsitzende oder Vorsitzender des Klinischen Vor¬
standes ist die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Di¬
rektor. Die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direk¬
tor hat rechtswidrige Beschlüsse, Maßnahmen und Unter¬
lassungen des Klinischen Vorstandes zu beanstanden; § 27
Abs. 1 Satz 6 und 7 findet entsprechende Anwendung. Sie
oder er trifft die Entscheidungen nach Maßgabe des § 15
Abs. 8 im Einvernehmen mit der Verwaltungsdirektorin
oder dem Verwaltungsdirektor.

(6) Die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor,
die Verwaltungsdirektorin oder der Verwaltungsdirektor
und die Leitende Pflegekraft nehmen die ihnen als Mit¬
glied des Klinischen Vorstandes zugewiesenen Aufgaben
in eigener Zuständigkeit wahr. Sie sind in diesem Rahmen
zu Weisungen nach Maßgabe des Absatzes 2 befugt. So¬
weit eine Angelegenheit den jeweiligen Aufgabenbereich
überschreitet oder es sich um eine Angelegenheit von
grundsätzlicher Bedeutung für die Arbeit des Klinischen
Vorstandes handelt ist eine Entscheidung des Klinischen
Vorstandes herbeizuführen. Dem Klinischen Vorstand
kann jedes seiner Mitglieder gemäß Satz 1 unbeschadet
des Satzes 2 Angelegenheiten zur Entscheidung vorlegen.
In Haushaltsangelegenheiten kann eine Entscheidung
nicht gegen die Stimme der Verwaltungsdirektorin oder
des Verwaltungsdirektors in ihrer oder seiner Eigenschaft
als Beauftragte oder Beauftragter für den Haushalt der
Medizinischen Einrichtungen getroffen werden.

(7) Das Rektorat erläßt für die Wahlen zum Klinischen
Vorstand eine Wahlordnung. Der Klinische Vorstand gibt
sich eine Geschäftsordnung, die der Genehmigung durch
das Rektorat bedarf.

§40
Ärztliche Direktorin oder Ärztlicher Direktor

(1) Die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor
sorgt für einen geordneten, wirtschaftlichen Betriebsab¬
lauf im Bereich der Krankenversorgung. Insbesondere
überwacht sie oder er den ärztlichen Aufnahmedienst den
Rettungsdienst, die Krankenhaushygiene, die gesundheit¬
liche Kontrolle der Bediensteten, die Durchführung ge¬
sundheitsbehördlicher Anordnungen, die zentralen
Dienstleistungseinrichtungen und die Ausbildung im pfle-
gerischen Bereich und im Bereich der medizinischen
Heilhilfsberufe.

(2) Zur Ärztlichen Direktorin oder zum Ärztlichen Di¬
rektor und deren Stellvertreterin oder dessen Stellvertre¬
ter werden vom Ministerium für Wissenschaft und For¬
schung Mitglieder des Klinischen Vorstandes gemäß § 39
Abs. 3 Nr. 1 für drei Jahre bestellt Das Rektorat hat ein
Vorschlagsrecht; es stellt dazu das Benehmen mit dem
Klinischen Vorstand und dem Fachbereich Medizin her.
Eine andere Professorin oder ein anderer Professor ge¬
mäß § 48 aus den Medizinischen Einrichtungen der Hoch¬
schule kann zur Ärztlichen Direktorin oder zum Ärztli¬
chen Direktor bestellt werden, wenn sie oder er über Er¬
fahrungen in der Leitung im Kranke nhauswesen verfügt
Die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor kann
ganz oder teilweise von den Verpflichtungen aus ihrem
oder seinem Dienstverhältnis als Professorin oder Profes¬
sor befreit werden. Die Ärztliche Direktorin oder der Ärzt¬
liche Direktor kann für drei Jahre in ein privatrechtliches
Dienstverhältnis eingestellt werden? steht sie oder er im
Beamtenverhältnis, so dauert es fort, und die Rechte und
Pflichten aus dem Amt als Professorin oder Professor ru¬
hen. Die Berechtigung zur Forschung und Lehre bleibt
unberührt

(3) Die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor
ist Mitglied der Hochschule, des Klinischen Vorstandes
und des Fachbereichs Medizin. Sie oder er gehört dem
Fachbereichsrat des Fachbereichs Medizin mit beratender
Stimme an, wenn sie oder er nicht gewähltes Mitglied des
Fachbereichsrates ist Sie oder er darf nicht gleichzeitig
Dekanin oder Dekan des Fachbereichs Medizin sein.

§41
Verwaltungsdirektorin oder Verwaltungsdirektor

(1) Die Verwaltungsdirektorin oder der Verwaltungsdi¬
rektor ist die ständige Vertreterin oder der ständige Ver¬
treter der Kanzlerin oder des Kanzlers für die Verwaltung
der Medizinischen Einrichtungen. Unbeschadet der Wei¬
sungsrechte der Kanzlerin oder des Kanzlers ist die Ver¬
waltungsdirektorin oder der Verwaltungsdirektor Beauf¬
tragte oder Beauftragter für den Haushalt der Medizini¬
schen Einrichtungen und führt die Geschäfte der Perso¬
nal- und Wirtschaftsverwaltung. Sie oder er ist dafür ver¬
antwortlich, daß die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit beachtet werden.

(2) Die Verwaltungsdirektorin oder der Verwaltungsdi¬
rektor führt die Geschäfte des Klinischen Vorstandes. So¬
weit nichts anderes bestimmt ist obliegt ihr oder ihm die
Ausführung der Vorstandsbeschlüsse.

(3) Die Verwaltungsdirektorin oder der Verwaltungsdi¬
rektor wird vom Ministerium für Wissenschaft und For¬
schung bestellt; § 40 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Sie
oder er soll über ein abgeschlossenes Studium der Rechts¬
oder Wirtschaftswissenschaften verfügen und muß ein¬
schlägige Berufserfahrung besitzen.

§42
Leitende Pflegekraft der Medizinischen Einrichtungen
(1) Die Leitende Pflegekraft der Medizinischen Einrich¬

tungen ist für den pflegerischen Dienst in den Medizini¬
schen Einrichtungen verantwortlich. Sie hat die Grund¬
sätze eines wirtschaftlichen Betriebsablaufs zu beachten.

(2) Die Leitende Pflegekraft und ihre Stellvertreterin
oder ihr Stellvertreter werden vom Rektorat auf Vor¬
schlag der Mitglieder des Klinischen Vorstandes gemäß
§ 39 Abs. 3 Nr. 1, 2 und 4 bestellt Sie muß Berufserfahrung
im Pflegedienst besitzen und soll über eine ihrer Tätigkeit
förderliche zusätzliche Ausbildung verfügen.



544 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 52 vom 23.September 1993

§43
Vorstand des medizinischen Zentrums

(1) Dem Vorstand des medizinischen Zentrums obliegt
unbeschadet des § 37 Abs. 2 die Koordinierung der Angele¬
genheiten des Zentrums im Rahmen des § 39 Abs. 1. Dabei
entscheidet er entsprechend den Richtlinien des Klini¬
schen Vorstandes in streitigen Angelegenheiten der Zu¬
ordnung von Patientinnen und Patienten zu den Abteilun¬
gen des Zentrums und Angelegenheiten des ärztlichen
Aufnahmedienstes und erläßt im Rahmen der Ordnungen
gemäß § 39 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 ergänzende Bestimmungen
für das Zentrum, die der Zustimmung des Klinischen Vor¬
standes bedürfen; sind medizinische Zentren nicht gebil¬
det, so entscheidet der Klinische Vorstand unmittelbar.
Der Vorstand des medizinischen Zentrums kann im Rah¬
men seiner Zuständigkeit den Leiterinnen und Leitern der
Abteilungen Weisungen erteilen. Die Weisungsbefugnis
erstreckt sich nicht auf ärztliche Entscheidungen. § 63
bleibt unberührt Die Teileinrichtungen sollen vor Ent¬
scheidungen in Angelegenheiten, die sie betreffen, gehört
werden.

(2) Dem Vorstand des medizinischen Zentrums gehören
an:

1. Die Leiterinnen oder Leiter oder geschäftsführenden
Leiterinnen oder Leiter der Abteilungen des Zentrums,

2. die Leitende Pflegekraft des Zentrums,
3. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Gruppe der wis¬

senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

In Fragen der Lehre und des Studiums ist einer Vertrete¬
rin oder einem Vertreter der Gruppe der Studierenden im
Fachbereichsrat des Fachbereichs Medizin Gelegenheit
zur Teilnahme an den Beratungen und zur Stellung von
Anträgen zu geben. In medizinisch-theoretischen Zentren
tritt an die Stelle der Leitenden Pflegekraft eine Vertrete¬
rin oder ein Vertreter der Gruppe der nichtwissenschaftli¬
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gehören dem
Vorstand mehr als drei Mitglieder gemäß Satz 1 Nr. 1 an,
so erhöht sich die Zahl der Mitglieder gemäß Satz 1 Nr. 3
auf zwei. Die Grundordnung kann vorsehen, daß die Leite¬
rinnen und Leiter medizinischer Einrichtungen im Sinne
von § 36 vor der Beschlußfassung über Angelegenheiten,
die diese Einrichtungen unmittelbar berühren, Gelegen¬
heit zur Teilnahme an den Beratungen erhalten.

(3) Die Mitglieder des Vorstandes gemäß Absatz 2 Satz 1
Nr. 3 und Satz 3 und 4 werden von den im medizinischen
Zentrum tätigen Hochschulmitgliedern nach Gruppen ge¬
trennt für drei Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig.

(4) Die Mitglieder des Vorstandes des medizinischen
Zentrums wählen aus den Leiterinnen und Leitern oder
geschäftsführenden Leiterinnen und Leitern der Abtei¬
lungen die geschäftsführende Direktorin oder den ge¬
schäftsführenden Direktor des Zentrums und deren oder
dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter. Wiederwahl ist
zulässig. Eine Abwahl ist ausgeschlossen. Die geschäfts¬
führende Direktorin oder der geschäftsführende Direktor
leitet die Sitzungen des Vorstandes. Sie oder er bereitet
die Beschlüsse des Vorstandes vor und führt sie aus. Sie
oder er übt die Weisungsbefugnis des Vorstandes nach
Maßgabe des Absatzes 1 Satz 3 bis 6 aus. Die geschäfts¬
führende Direktorin oder der geschäftsführende Direktor
hat rechtswidrige Beschlüsse, Maßnahmen und Unterlas¬
sungen des Vorstandes zu beanstanden; § 27 Abs. 1 Satz 6
und 7 findet mit der Maßgabe Anwendung, daß in dem
Falle, daß der Beanstandung nicht abgeholfen wird, der
Klinische Vorstand zu unterrichten ist

(5) Das Rektorat erläßt für die Wahlen zum Vorstand
des medizinischen Zentrums eine Wahlordnung.

§44
Leitung der Abteilung

(1) Die Leiterin oder der Leiter der Abteilung trägt für
die Behandlung der Patienten der Abteilung und für die
der Krankenversorgung dienenden Untersuchungen und
sonstigen Dienstleistungen ihrer oder seiner Abteilung
die ärztliche und fachliche Verantwortung unbeschadet
der Verantwortung der von ihr oder ihm mit den Aufga¬
ben der Krankenversorgung betrauten Bediensteten. Sie
oder er ist auf dem Gebiet der Krankenversorgung gegen¬
über allen Bediensteten in der Abteilung weisungsbefugt.

Sie oder er ist verpflichtet, im Interesse der Gewährlei¬
stung einer bestmöglichen Versorgung der Patienten mit
anderen Abteilungen zusammenzuarbeiten.

(2} Zur Leiterin oder zum Leiter einer Abteilung mit
Aufgaben in der Krankenversorgung wird eine Professo¬
rin oder ein Professor für die Dauer ihres oder seines
Dienstverhältnisses bestellt. Die Bestellung erfolgt durch
das Ministerium für Wissenschaft und Forschung; § 40
Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Die Stellvertreterin oder
der Stellvertreter wird auf Vorschlag der Leiterin oder des
Leiters der Abteilung vom Klinischen Vorstand nach An¬
hörung des Vorstandes des medizinischen Zentrums auf
Zeit bestellt.

(3) Für die Leitung einer Abteilung, die keine Aufgaben
in der Krankenversorgung hat, gilt § 29 Abs. 5 bis 7 ent¬
sprechend.

§45
Medizinische Einrichtungen außerhalb der Hochschule
(1) Geeignete medizinische Einrichtungen außerhalb

der Hochschule können nach Maßgabe vertraglicher Ver¬
einbarungen mit deren Trägern für Zwecke der For¬
schung und Lehre genutzt werden. Die Einzelheiten über
die mit der Nutzung zusammenhängenden personellen
und sächlichen Folgen sind in der Vereinbarung zu be¬
stimmen.

(2) Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung
kann im Benehmen mit der Hochschule einer Einrichtung
nach Absatz 1 das Recht verleihen, sich als Hochschulein¬
richtung zu bezeichnen, wenn sie den an eine Hochschul¬
einrichtung zu stellenden Anforderungen in Forschung
und Lehre genügt. Dient die Einrichtung nur der prakti¬
schen Ausbildung nach Maßgabe der Approbationsord¬
nung für Ärztinnen und Ärzte, so kann ihr das Ministe¬
rium für Wissenschaft und Forschung die Bezeichnung
„Akademisches Lehrkrankenhaus" verleihen. § 36 Satz 4
gilt für Satz 1 und 2 entsprechend.

(3) Für die Organisation des Studiums in Einrichtungen
nach Absatz 1 ist eine Fachbereichskommission zu bilden,
in der in einem ausgeglichenen Verhältnis zu den übrigen
Mitgliedern Hochschulmitglieder aus diesen Einrichtun¬
gen vertreten sind. Vorsitzende oder Vorsitzender der
Kommission ist die Professorin oder der Professor nach
§ 25 Abs. 2 Satz 5. Satz 1 gilt außer für Einrichtungen im
Sinne von Absatz 2 Satz 2 auch, wenn Prüfungskommis¬
sionen oder entsprechende Kommissionen für die Promo¬
tion und Habilitation gebildet und Angehörige der Ein¬
richtungen betroffen sind.

6. Verwaltung der Hochschule

§46
Hochschulverwaltung

Die Hochschulverwaltung sorgt für die Erfüllung der
Aufgaben der Hochschule in Planung, Verwaltung und
Rechtsangelegenheiten. Dabei hat sie auf eine wirtschaft¬
liche Verwendung der Haushaltsmittel und auf eine wirt¬
schaftliche Nutzung der Hochschuleinrichtungen hinzu¬
wirken. Auch die Verwaltungsangelegenheiten der Or¬
gane und Gremien der Hochschule werden ausschließlich
durch die Hochschulverwaltung wahrgenommen. Das Mi¬
nisterium für Wissenschaft und Forschung kann einer
Hochschule Verwaltungsaufgaben im Bereich staatlicher
Angelegenheiten zur gemeinsamen Erledigung für meh¬
rere Hochschulen nach Anhörung der betroffenen Hoch¬
schulen übertragen.

§47
Kanzlerin oder Kanzler

(1) Als Mitglied des Rektorats leitet die Kanzlerin oder
der Kanzler die Hochschulverwaltung einschließlich der
Verwaltung der Medizinischen Einrichtungen. In Angele¬
genheiten der Hochschulverwaltung von grundsätzlicher
Bedeutung kann das Rektorat entscheiden; das Nähere
regelt die Geschäftsordnung des Rektorats.

(2) Die Kanzlerin oder der Kanzler ist Beauftragte oder
Beauftragter für den Haushalt. Sie oder er kann in ihrer
oder seiner Eigenschaft als Haushaltsbeauftragte oder
Haushaltsbeauftragter Entscheidungen des Rektorats mit
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aufschiebender Wirkung widersprechen. Kommt keine Ei¬
nigung zustande, so berichtet das Rektorat dem Ministe¬
rium für Wissenschaft und Forschung.

(3) Die Kanzlerin oder der Kanzler wird von der Lan¬
desregierung ernannt; die Hochschule hat ein Vorschlags¬
recht. Die Kanzlerin oder der Kanzler muß die Befähigung
zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst
oder für eine andere geeignete Laufbahn des höheren
Dienstes besitzen.

Fünfter Abschnitt

Das Hochschulpersonal

1. Professorinnen, Professoren, Hochschuldozentinnen
und Hochschuldozenten

§48
Dienstaufgaben der Professorinnen und Professoren

(1) Die Professorinnen und Professoren nehmen die ih¬
rer Hochschule obliegenden Aufgaben in Forschung und
Lehre nach näherer Ausgestaltung ihres Dienstverhält¬
nisses in dem von ihnen vertretenen Fach selbständig
wahr und wirken an der Studienreform und der Studien¬
beratung mit. Zu ihren hauptberuflichen Aufgaben gehört
es auch, an der Verwaltung der Hochschule mitzuwirken,
Prüfungen abzunehmen und Aufgaben ihrer Hochschule
nach § 3 wahrzunehmen, im Bereich der Medizin auch
durch Tätigkeiten in der Krankenversorgung. Die Wahr¬
nehmung von Aufgaben in Einrichtungen der Wissen¬
schaftsförderung, die überwiegend aus staatlichen Mitteln
finanziert werden, soll auf Antrag der Professorin oder
des Professors zur Dienstaufgabe erklärt werden, wenn es
mit der Erfüllung ihrer oder seiner übrigen Aufgaben ver¬
einbar ist.

(2) Die Professorinnen und Professoren sind im Rah¬
men der für ihr Dienstverhältnis geltenden Regelungen
berechtigt und verpflichtet, in dem von ihnen vertretenen
Fach in allen Studiengängen und Studienabschnitten zu
lehren und Prüfungen abzunehmen. Zur Lehre zählt auch
die Beteiligung an der berufspraktischen Ausbildung, so¬
weit diese Teil des Studienganges ist. Die Professorinnen
und Professoren sind im Rahmen der Sätze 1 und 2 ver¬
pflichtet, Beschlüsse des Fachbereichs, die zur Sicherstel¬
lung des Lehrangebots gefaßt werden, auszuführen. Sie
können vom Ministerium für Wissenschaft und Forschung
nach ihrer Anhörung und nach Anhörung der beteiligten
Hochschulen verpflichtet werden, Lehrveranstaltungenin
dem von ihnen vertretenen Fach zu einem Anteil ihrer
Lehrverpflichtungen auch an einer anderen Hochschule
abzuhalten und die entsprechenden Prüfungen abzuneh¬
men, soweit diese zur Gewährleistung des Lehrangebots
erforderlich ist und an ihrer Hochschule ein ihrer vollen
Lehrverpflichtung entsprechender Lehrbedarf nicht be¬
steht

(3) Die Professorinnen und Professoren sind nach Maß¬
gabe der Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses be¬
rechtigt und verpflichtet, in dem von ihnen vertretenen
Fach zu forschen und die Forschungsergebnisse unbe¬
schadet des § 4 Abs. 2 öffentlich zugänglich zu machen.

(4) Art und Umfang der Aufgaben einer Professorin
oder eines Professors bestimmen sich unbeschadet einer
Rechtsverordnung gemäß §61a nach der Regelung, die
das Ministerium für Wissenschaft und Forschung bei der
Ernennung schriftlich getroffen hat Die Aufgabenbestim-
mung steht unter dem Vorbehalt einer Überprüfung in an¬
gemessenen Abstanden.

§49
Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen

und Professoren

(1) Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen
und Professoren sind neben den allgemeinen dienstrecht¬
lichen Voraussetzungen:
1. Ein abgeschlossenes Hochschulstudium,
2. pädagogische Eignung, die durch Erfahrung in einer

vorausgegangenen Lehr- oder Ausbildungstätigkeit
nachgewiesen oder bei Fehlen dieser Voraussetzung
ausnahmsweise im Berufungsverfahren festgestellt

wird; § 201 Abs. 3 des Landesbeamtengesetzes bleibt
unberührt,

3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die
in der Regel durch die Qualität einer Promotion nach¬
gewiesen wird,

4. darüber hinaus je nach den Anforderungen des zu ver¬
tretenden Faches oder der Stelle
a) zusätzliche wissenschaftliche Leistungen {Absatz 2)

oder
b) besondere Leistungen bei der Anwendung oder Ent¬

wicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Me¬
thoden (Absatz 3),

5. für Professorinnen und Professoren mit ärztlichen oder
zahnärztlichen Aufgaben die Anerkennung als Gebiets¬
ärztin oder Gebietsarzt oder Gebietszahnärztin oder
Gebietszahnarzt soweit für das betreffende Fachgebiet
nach den gesetzlichen Vorschriften eine entsprechende
Weiterbildung vorgesehen ist
(2) Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen wer¬

den in der Regel durch eine Habilitation nachgewiesen. In
Fächern, in denen eine Habilitation nicht üblich ist bei
Berufungen aus dem Ausland oder in Ausnahmefällen er¬
folgt der Nachweis durch gleichwertige wissenschaftliche
Leistungen innerhalb oder außerhalb des Hochschulbe¬
reichs.

(3) Die besonderen Leistungen bei der Anwendung oder
der Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und
Methoden sind während einer fünfjährigen berufsprakti¬
schen Tätigkeit auf einem Gebiet, das dem zu vertreten¬
den Fach entspricht, zu erbringen, von denen mindestens
drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt
worden sein müssen.

(4) Soweit es der Eigenart des Faches und den Anforde¬
rungen der Stelle entspricht, kann abweichend von Absatz
1 Nr. I, 3 und 4 auch eingestellt werden, wer hervorragen¬
de fachbezogene Leistungen in der Praxis nachweist

(5) In künstlerischen Fächern kann abweichend von Ab¬
satz 1 Nr. 3 und 4 als Professorin oder Professor einge¬
stellt werden, wer eine besondere Befähigung zu künstle¬
rischer Arbeit und zusätzliche künstlerische Leistungen
nachweist Der Nachweis der zusätzlichen künstlerischen
Leistungen wird in der Regel durch besondere Leistungen
während einer fünfjährigen künstlerischen Tätigkeit, von
der mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbe¬
reichs ausgeübt worden sein müssen, erbracht Absatz 4
bleibt unberührt

(6) Auf eine Stelle, deren AufgabenumSchreibung die
Wahrnehmung erziehungswissenschaftlicher oder fachdi¬
daktischer Aufgaben in der Lehrerbildung vorsieht, soll
nur berufen werden, wer eine dreijährige Schulpraxis
nachweist Professorinnen und Professoren, die aus¬
schließlich in Fachhochschulstudiengängen tätig sind, sol¬
len außer in besonders begründeten Ausnahmefällen die
Einstellungsvoraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 4 Buch¬
stabe b erfüllen.

§50
Berufung

(1) Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung
beruft die Professorinnen und Professoren auf Vorschlag
der Hochschule. Es kann eine Professorin oder einen Pro¬
fessor abweichend von der Reihenfolge des Vorschlages
der Hochschule berufen oder einen neuen Vorschlag an¬
fordern. Ohne Vorschlag der Hochschule kann es eine
Professorin oder einen Professor berufen, wenn die Hoch¬
schule acht Monate nach Einrichtung, Zuweisung oder
Freiwerden der Stelle, bei Freiwerden durch Erreichen
der Altersgrenze drei Monate nach dem Freiwerden der
Stelle, keinen Vorschlag vorgelegt hat, wenn sie der Auf¬
forderung zur Vorlage eines neuen Vorschlages bis zum
Ablauf von sechs Monaten nicht nachgekommen ist oder
wenn in dem neuen Vorschlag keine geeigneten Personen
benannt sind, deren Qualifikation den Anforderungen der
Stelle entspricht. In den Fällen der Sätze 2 und 3 ist die
Hochschule zu hören.

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 3
kann das Ministerium für Wissenschaft und Forschung
die Stelle auch einem anderen Fachbereich oder einer an-
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deren Hochschule zuweisen. Vor der Zuweisung an eine
andere Hochschule sind die beiden betroffenen Hochschu¬
len zu hören.

(3) Mitglieder der ausschreibenden Hochschule dürfen
nur in begründeten Ausnahmefällen berufen werden.
Satz 1 gilt in Fachhochschulstudiengängen bei der Beru¬
fung in ein zweites Professorenamt nicht.

(4) Bei einer Berufung dürfen Zusagen über die Aus¬
stattung des vorgesehenen Aufgabenbereiches nur im
Rahmen bereiter Haushaltsmittel erteilt werden.

§51
Berufungsverfahren

(1) Die Stellen für Professorinnen und Professoren sind
vom Rektorat auf Vorschlag des Fachbereichs öffentlich
auszuschreiben. Die Ausschreibung muß Art und Umfang
der zu erfüllenden Aufgaben angeben. Die Aufgaben in
der Lehre müssen so weit gefaßt sein, daß durch die Stel¬
leninhaberin oder den Stelleninhaber ein angemessener
Teil des erforderlichen Lehrangebots des Fachs auf Dauer
abgedeckt werden kann. Bei Wiederbesetzungen prüft das
Rektorat, ob die Aufgabenumschreibung der Stelle geän¬
dert, die Stelle einem anderen Fachbereich zugewiesen
oder nicht wieder besetzt werden soll. Soll die Aufgaben¬
umschreibung der Stelle geändert oder die Stelle einem
anderen Fachbereich zugewiesen werden, beschließt hier¬
über der Senat nach Anhörung der betroffenen Fachberei¬
che. In diesen Fällen ist für die Ausschreibung der Stelle
die Zustimmung des Ministeriums für Wissenschaft und
Forschung erforderlich.

(2) Die Hochschule hat dem Ministerium für Wissen¬
schaft und Forschung ihren Berufungsvorschlag zum frü¬
hestmöglichen Zeitpunkt, spätestens innerhalb der in § 50
Abs. 1 Satz 3 genannten Fristen, vorzulegen. Wird eine
Stelle frei, weil die Inhaberin oder der Inhaber die Alters¬
grenze erreicht, soll der Berufungsvorschlag sechs Monate
vor diesem Zeitpunkt vorgelegt werden.

(3) Der Berufungsvorschlag soll drei Einzelvorschläge in
bestimmter Reihenfolge enthalten und muß diese insbe¬
sondere im Hinblick auf die von der Stelleninhaberin oder
dem Stelleninhaber zu erfüllenden Lehr- und For¬
schungsaufgaben ausreichend begründen; ihm sollen zwei
vergleichende Gutachten auswärtiger Professorinnen
oder Professoren beigefügt werden.

(4) Zur Vorbereitung von Berufungsvorschlägen werden
Berufungskommissionen gebildet, in denen die Professo¬
rinnen und Professoren über die absolute Mehrheit der
Stimmen verfügen. Den Berufungskommissionen können
auch Professorinnen und Professoren anderer Hochschu¬
len angehören. Bei der Besetzung von Stellen für Profes¬
sorinnen und Professoren mit der Qualifikation gemäß
§ 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a oder b soll die Mehrheit der
Professorinnen und Professoren in der Berufungskom¬
mission die entsprechende Qualifikation besitzen. Die
Mitglieder der Berufungskommissionen werden von den
Mitgliedern des Fachbereichsrates nach Gruppen ge¬
trennt gewählt Das Nähere regelt die Hochschule.

(5) Die Bewerberin oder der Bewerber hat kein Recht
auf Einsicht in die Akten des Berufungsverfahrens, soweit
sie Gutachten über die fachliche Eignung enthalten oder
wiedergeben.

§52
Dienstrechtliche Stellung der Professorinnen

und Professoren

(1) Auf die beamteten Professorinnen und Professoren
finden die Vorschriften des Landesbeamtengesetzes und
dieses Gesetz Anwendung.

(2) Professorinnen und Professoren können zur Dek-
kung eines vorübergehenden Lehrbedarfs oder aus sonsti¬
gen Gründen, die eine Befristung nahelegen, in ein Beam¬
tenverhältnis auf Zeit berufen werden.

(3) Professorinnen und Professoren können ausnahms¬
weise in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis be¬
schäftigt werden. In diesem Falle gelten § 200 Abs. 2, § 201
Abs. 2 und 3, § 202 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 2 bis 4 so¬
wie § 206 des Landesbeamtengesetzes und die Vorschrif¬
ten über den Sonderurlaub entsprechend.

(4) Die Universität kann übergangsweise bis zur Beset¬
zung der Stelle für eine Professorin oder einen Professor
eine Vertreterin oder einen Vertreter, die oder der die Ein¬
stellungsvoraussetzungen nach § 49 erfüllt, mit der Wahr¬
nehmung der Aufgaben aus der Stelle beauftragen. Die
Beauftragung ist dem Ministerium für Wissenschaft und
Forschung anzuzeigen.

§53
Freistellung und Beurlaubung

(1) Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung
kann auf Vorschlag der Hochschule Professorinnen und
Professoren nach einer Lehrtätigkeit von mindestens acht
Semestern für die Dauer eines Semesters von ihren Auf¬
gaben in der Lehre und der Verwaltung zugunsten der
Dienstaufgaben in der Forschung freistellen, wenn die
ordnungsgemäße Vertretung des Faches in der Lehre
während dieser Zeit gewährleistet ist. Dem Land sollen
keine zusätzlichen Kosten aus der Freistellung entstehen.

(2) Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung
kann Professorinnen und Professoren auf Vorschlag der
Hochschule nach einer Lehrtätigkeit von mindestens acht
Semestern für die Dauer eines Semesters für die Anwen¬
dung und Erprobung wissenschaftlicher Erkenntnisse und
Methoden in der beruflichen Praxis sowie zur Gewinnung
berufspraktischer Erfahrungen außerhalb der Hochschule
beurlauben; Absatz 1 zweiter Halbsatz gilt entsprechend.

(3) In begründeten Ausnahmefällen kann das Ministe¬
rium für Wissenschaft und Forschung auf Vorschlag der
Hochschule von der zeitlichen Voraussetzung und Dauer
nach den Absätzen 1 und 2 abweichen; im Vorschlag sind
die bisherigen Leistungen in der Lehre darzulegen. Im
Antrag auf Freistellung oder Beurlaubung ist das For¬
schungsvorhaben oder die beabsichtigte Tätigkeit näher
zu beschreiben. Nach Ablauf der Freistellung oder Beur¬
laubung hat die Professorin oder der Professor der Hoch¬
schule über die Durchführung des Forschungsvorhabens
oder den Ablauf ihrer oder seiner Tätigkeit zu berichten.
Ein Forschungs- oder ein Praxisfreisemester kann hin¬
sichtlich der zeitlichen Voraussetzungen nur alternativ
gewährt werden.

§53a
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten

(1) Die Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten
nehmen die ihrer Hochschule obliegenden Aufgaben in
Forschung und Lehre nach näherer Ausgestaltung ihres
Dienstverhältnisses selbständig wahr und wirken an der
Studienreform und der Studienberatung mit. Zu ihren
hauptberuflichen Aufgaben gehört es auch, an der Ver¬
waltung der Hochschule mitzuwirken, Prüfungen abzu¬
nehmen und Aufgaben ihrer Hochschule nach § 3 wahrzu¬
nehmen, im Bereich der Medizin auch durch Tätigkeiten
in der Krankenversorgung.

(2) Die Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten
sind im Rahmen der für ihr Dienstverhältnis geltenden
Regelungen berechtigt und verpflichtet, in ihrem Fach in
allen Studiengängen und Studienabschnitten zu lehren
und Prüfungen abzunehmen. Zur Lehre zählt auch die Be¬
teiligung an der berufspraktischen Ausbildung, soweit
diese Teil des Studienganges ist Die Hochschuldozentin¬
nen und Hochschuldozenten sind im Rahmen der Sätze 1
und 2 verpflichtet Beschlüsse des Fachbereichs, die zur
Sicherstellung des Lehrangebots gefaßt werden, auszu¬
führen.

(3) Die Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten
sind nach Maßgabe der Ausgestaltung ihres Dienstver¬
hältnisses berechtigt und verpflichtet, in ihrem Fach zu
forschen und die Forschungsergebnisse unbeschadet des
§ 4 Abs. 2 öffentlich zugänglich zu machen.

(4) Art und Umfang der Aufgaben einer Hochschuldo¬
zentin oder eines Hochschuldozenten bestimmen sich un¬
beschadet einer Rechtsverordnung gemäß §61a nach der
Regelung, die die Rektorin oder der Rektor schriftlich ge¬
troffen hat. Die Aufgabenbestimmung steht unter dem
Vorbehalt einer Überprüfung in angemessenen Abstän¬
den.

(5) Die Einstellungsvoraussetzungen für Hochschuldo¬
zentinnen und Hochschuldozenten bestimmen sich nach
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§ 49. Die Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten
werden für die Dauer von sechs Jahren zu Beamtinnen
oder Beamten auf Zeit ernannt. Im Bereich der Medizin
kann das Dienstverhältnis um vier Jahre verlängert wer¬
den. Ist dem Dienstverhältnis als Hochschuldozentin oder
Hochschuldozent ein Dienstverhältnis als Oberassistentin,
Oberassistent, Oberingenieurin oder Oberingenieur vor¬
ausgegangen, so verkürzt sich die Dienstzeit der Hoch¬
schuldozentin oder des Hochschuldozenten um den Zeit¬
raum des vorausgegangenen Dienstverhältnisses. Die
Hochschuldozentin oder der Hochschuldozent kann in be¬
sonders begründeten Ausnahmefällen zur Beamtin oder
zum Beamten auf Lebenszeit ernannt werden.

2. Sonstige Lehrkräfte

§54
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren,

Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren
(1) Die Bezeichnung „außerplanmäßige Professorin"

oder „außerplanmäßiger Professor" kann Personen verlie¬
hen werden, die die Lehrbefugnis haben und in Forschung
und Lehre hervorragende Leistungen erbringen.

(2) Die Bezeichnung „Honorarprofessorin" oder „Hono¬
rarprofessor" kann Personen verliehen werden, die auf ei¬
nem an der Hochschule vertretenen Fachgebiet hervorra¬
gende Leistungen in der beruflichen Praxis bei der An¬
wendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntni-
se und Methoden oder hervorragende künstlerische Lei¬
stungen, die den Anforderungen für hauptberufliche Pro¬
fessorinnen und Professoren entsprechen, erbringen.

(3) Die Bezeichnungen werden von der Hochschule ver¬
liehen. Die Verleihung setzt eine in der Regel fünfjährige
erfolgreiche selbständige Lehrtätigkeit voraus, die durch
ein Gutachten nachzuweisen ist. Im Falle des Absatzes 1
beginnt die Frist erst mit der Erteilung der Lehrbefugnis.
Außer im Falle der Einräumung der Rechtsstellung nach
§ 11 Abs. 2 Satz 2 oder wenn die Bezeichnung außerhalb
des Geltungsbereichs dieses Gesetzes bereits verliehen
wurde, darf die Frist bei Vorliegen, außergewöhnlicher
Leistungen nicht unter drei Jahre abgekürzt werden. Die
Bezeichnung „außerplanmäßige Professorin" oder „außer¬
planmäßiger Professor" kann nicht mehrfach oder neben
einer entsprechenden Amtsbezeichnung oder sonstigen
entsprechenden Bezeichnung verliehen werden. Sie be¬
gründet weder ein Dienstverhältnis noch den Anspruch
auf Übertragung eines Amtes.

(4) Das Recht zur Führung der Bezeichnungen ruht,
wenn die oder der Berechtigte zur Professorin oder zum
Professor ernannt oder als Professorin oder Professor ein¬
gestellt wird oder die Bezeichnung „Professorin" oder
„Professor" aus einem sonstigen Grund führen kann. Be¬
steht die Lehrbefugnis an der vorschlagenden Hochschule
nicht mehr, erlischt das Recht zur Führung der Bezeich¬
nung nach Absatz 1. Die Verleihung kann widerrufen wer¬
den, wenn die oder der Berechtigte durch ihr oder sein
Verhalten das Ansehen oder das Vertrauen, das ihre oder
seine Stellung erfordert, verletzt oder ohne wichtigen
Grund die Lehrtätigkeit an der vorschlagenden Hoch¬
schule mehr als zwei Jahre nicht ausgeübt wurde, ohne
daß die oder der Berechtigte das 65. Lebensjahr vollendet
hat Die Verleihung kann zurückgenommen werden, wenn
ein Grund vorliegt, der bei einer Beamtin oder einem Be¬
amten die Rücknahme der Ernennung rechtfertigen wür¬
de.

§55
Lehrkräfte für besondere Aufgaben

(1) Den Lehrkräften für besondere Aufgaben obliegt
überwiegend die Vermittlung praktischer Fertigkeiten
und Kenntnisse, die nicht die Einstellungsvoraussetzun¬
gen für Professorinnen und Professoren erfordert. Ihnen
können darüber hinaus andere Dienstleistungen übertra¬
gen werden. Die für diese Aufgaben an die Hochschule ab¬
geordneten Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und
Richter und anderen Angehörigen des öffentlichen Dien¬
stes sind Lehrkräfte für besondere Aufgaben.

(2) § 60 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

§56
Lehrbeauftragte

(1) Lehraufträge können erteilt werden
a) zur Ergänzung des Lehrangebots,
b) für einen durch hauptberufliche Kräfte nicht gedeck¬

ten Lehrbedarf,
c) für einen Lehrbedarf, dessen zeitlicher Umfang den

Einsatz hauptberuflicher Kräfte nicht rechtfertigt
Die Lehrbeauftragten nehmen ihre Lehraufgaben selb¬
ständig wahr. Der Lehrauftrag ist ein öffentlich-rechtli¬
ches Rechtsverhältnis eigener Art; er begründet kein
Dienstverhältnis. Lehraufträge dürfen nicht rückwirkend
erteilt werden.

(2) Der Lehrauftrag ist zu vergüten. Das gilt nicht, wenn
die oder der Lehrbeauftragte auf eine Vergütung verzich¬
tet oder der Lehrauftrag einer oder einem Angehörigen
des öffentlichen Dienstes im Hauptamt oder in der Weise
übertragen wird, daß ihre oder seine Dienstaufgaben im
Hauptamt entsprechend vermindert werden.

3. Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten,
Oberassistentinnen und Oberassistenten,
Oberingenieurinnen und Oberingenieure

§57
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten

(1) Die wissenschaftlichen Assistentinnen und Assisten¬
ten haben wissenschaftliche Dienstleistungen in For¬
schung und Lehre zu erbringen, die auch dem Erwerb ei¬
ner weiteren wissenschaftlichen Qalifikation förderlich
sind. Entsprechend ihrem Fähigkeits- und Leistungsstand
ist ihnen ausreichend Zeit zu eigener wissenschaftlicher
Arbeit zu geben. Zu den wissenschaftlichen Dienstleistun¬
gen gehört es auch, den Studierenden Fachwissen und
praktische Fertigkeiten zu vermitteln und sie in der An¬
wendung wissenschaftlicher Methoden zu unterweisen.
Im Bereich der Medizin gehören zu den wissenschaftli¬
chen Dienstleistungen auch Tätigkeiten in der Kranken¬
versorgung.

(2) Die wissenschaftlichen Assistentinnen und Assisten¬
ten sind einer Professorin oder einem Professor zugeord¬
net und nehmen ihre Aufgaben unter deren oder dessen
fachlicher Verantwortung wahr.

(3) Voraussetzung für die Einstellung als wissenschaftli¬
che Assistentin oder wissenschaftlicher Assistent ist ne¬
ben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen
eine qualifizierte Promotion oder eine qualifizierte zweite
Staatsprüfung, in den Ingenieurwissenschaften ein quali¬
fizierter Abschluß des wissenschaftlichen Studiums, in
den akademischen Heilberufen neben der Promotion eine
qualifizierte, das Studium oder die Ausbildung abschlie¬
ßende Staatsprüfung. Soweit im Bereich der Medizin
heilkundliche Tätigkeiten ausgeübt werden, bedarf es der
Approbation oder der Erlaubnis zur vorübergehenden
Ausübung des Berufs.

(4) Die wissenschaftlichen Assistentinnen und Assisten¬
ten werden für die Dauer von drei Jahren zur Beamtin
oder zum Beamten auf Zeit ernannt Das Beamtenverhält¬
nis der Assistentinnen oder des Assistenten soll mit deron
oder dessen Zustimmung spätestens vier Monate vor sei¬
nem Ablauf um weitere drei Jahre verlängert werdrn,
wenn sie oder er die weitere wissenschaftliche Qualifika¬
tion erworben hat oder zu erwarten ist daß sie oder er sie
in dieser Zeit erwerben wird. Im Bereich der Medizin soll
das Dienstverhältnis, das nach Satz 2 um drei Jahre ver¬
längert worden ist, unter den gleichen Voraussetzungen
um weitere vier Jahre verlängert werden.

(5) Die Habilitation oder entsprechende wissenschaftli¬
che Leistungen begründen keinen Anspruch auf eine Be¬
rufung als Professorin oder Professor.

§58
Oberassistentinnen und Oberassistenten

(1) Die Oberassistentinnen und Oberassistenten haben
auf Anordnung Lehrveranstaltungen zu halten, die sie
selbständig durchführen, und wissenschaftliche Dienstlei¬
stungen zu erbringen. Die mit ihrer Lehrbefugnis verbun¬
denen Rechte bleiben unberührt. § 57 Abs. 1 Satz 3 und
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Abs. 2 gilt entsprechend. Werden im Bereich der Medizin
Oberassistentinnen und Oberassistenten ernannt, gilt § 57
Abs. 1 Satz 4 entsprechend.

(2) Voraussetzung für die Einstellung ist neben den all¬
gemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen die Habili¬
tation.

(3) Oberassistentinnen und Oberassistenten werden für
die Dauer von vier Jahren zu Beamtinnen oder Beamten
auf Zeit ernannt. Werden im Bereich der Medizin Oberas¬
sistentinnen und Oberassistenten ernannt, so beträgt die
Dauer des Dienstverhältnisses sechs Jahre. Hat die Ober¬
assistentin oder der Oberassistent ein Dienstverhältnis
als wissenschaftliche Assistentin oder wissenschaftlicher
Assistent vor Ablauf der in § 57 Abs. 4 festgelegten Zeit¬
räume beendet, so ist die Dauer ihres oder seines Dienst¬
verhältnisses als Oberassistentin oder Oberassistent ent¬
sprechend länger zu bemessen.

§59
Oberingenieurinnen und Oberingenieure

(1) Die Oberingenieurinnen und Oberingenieure haben
auf Anordnung Lehrveranstaltungen zu halten, die sie
selbständig durchführen, und wissenschaftliche Dienstlei¬
stungen zu erbringen. § 57 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 gilt ent¬
sprechend.

(2) Voraussetzung für die Einstellung ist neben den all¬
gemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen eine qualifi¬
zierte Promotion oder eine qualifizierte zweite Staatsprü¬
fung.

(3) Oberingenieurinnen und Oberingenieure werden für
die Dauer von sechs Jahren zu Beamtinnen oder Beamten
auf Zeit ernannt. Hat die Oberingenieurin oder der Ober¬
ingenieur ein Dienstverhältnis als wissenschaftliche Assi¬
stentin oder wissenschaftlicher Assistent vor Ablauf der
in § 57 Abs. 4 Satz 1 und 2 festgelegten Zeiträume beendet,
so ist die Dauer ihres oder seines Dienstverhältnisses als
Oberingenieurin oder Oberingenieur entsprechend länger
zu bemessen.

4. Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und wissenschaftliche Hilfskräfte

§60
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1) Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind die den Fachbereichen, den wissenschaftlichen Ein¬
richtungen oder den Betriebseinheiten zugeordneten Be¬
amtinnen, Beamten und Angestellten, denen nach Maßga¬
be ihres Dienstverhältnisses wissenschaftliche Dienstlei¬
stungen in Forschung, Lehre und Krankenversorgung ob¬
liegen. Soweit die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter dem Aufgabenbereich einer Professorin
oder eines Professors zugewiesen sind, ist dieser wei¬
sungsbefugt. Zu den Dienstleistungen gehört auch die Tä¬
tigkeit in der Verwaltung der wissenschaftlichen Einrich¬
tungen oder Betriebseinheiten, in der Studien- und Prü¬
fungsorganisation, der Studienberatung und in anderen
Aufgaben der Hochschule. Die wissenschaftlichen Mitar¬
beiterinnen und Mitarbeiter haben als Dienstleistung die
Aufgabe, Studierenden Fachwissen und praktische Fertig¬
keiten zu vermitteln und sie in der Anwendung wissen¬
schaftlicher Methoden zu unterweisen, soweit dies zur Ge¬
währleistung des Lehrangebots erforderlich ist. Der Fach¬
bereichsrat kann im Benehmen mit den fachlich zuständi¬
gen Professorinnen und Professoren wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf deren Antrag be¬
stimmte Forschungsaufgaben zur selbständigen Erledi¬
gung übertragen.

(2) Lehraufgaben der wissenschaftlichen Mitarbeiterin¬
nen und Mitarbeiter gemäß Absatz 1 sind nach Gegen¬
stand und Inhalt mit den für das Fach zuständigen Profes¬
sorinnen und Professoren abzustimmen und stehen unbe¬
schadet des Rechts auf Äußerung der eigenen Lehrmei¬
nung unter der fachlichen Verantwortung einer Professo¬
rin oder eines Professors. Selbständige Lehraufgaben dür¬
fen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei¬
tern nur durch einen Lehrauftrag übertragen werden; sie
gelten als Erfüllung der Lehrverpflichtung für Aufgaben
im Sinne des Absatz 1 Satz 4 unbeschadet der Anwendung
des § 56 im übrigen.

(3) Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar¬
beiter können im Beamtenverhäitnis oder im privatrecht¬
lichen Dienstverhältnis beschäftigt werden. Wissenschaft¬
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann im Rah¬
men ihrer Dienstaufgaben auch Gelegenheit zur Vorberei¬
tung einer Promotion, nicht jedoch zur Habilitation, gege¬
ben werden, wenn sie befristet in einem privatrechtlichen
Dienstverhältnis tätig sind.

(4) EinstellungsVoraussetzungen für wissenschaftliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind neben den allge¬
meinen dienstrechtlichen Voraussetzungen
a) bei der Einstellung in ein befristetes Dienstverhältnis

ein den Anforderungen der dienstlichen Aufgaben ent¬
sprechendes abgeschlossenes Studium in einem wis¬
senschaftlichen Studiengang mit einer Regelstudien¬
zeit von mindestens sechs Semestern; ergänzend kann
die Promotion gefordert werden, wenn sie für die vor¬
gesehene Dienstleistung erforderlich ist;

b) bei der Einstellung in das Beamtenverhältnis auf Pro¬
be oder auf Lebenszeit oder in ein unbefristetes Ange¬
stelltenverhältnis ein den Anforderungen der dienst*
liehen Aufgaben entsprechendes abgeschlossenes Stu¬
dium in einem wissenschaftlichen Studiengang mit ei¬
ner Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern
und, soweit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht
in Betriebseinheiten tätig werden, die Promotion oder
ausnahmsweise eine gleichwertige wissenschaftliche
Leistung; unter Berücksichtigung der Anforderungen
der Stelle kann eine zweite Staatsprüfung an die Stelle
der Promotion treten oder ausnahmsweise auf die Pro¬
motion verzichtet werden; in künstlerischen Fächern
wird eine Promotion nicht vorausgesetzt.

Im übrigen bleibt das Laufbahnrecht unberührt.
(5) Soweit künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitar¬

beiter an den Hochschulen beschäftigt werden, gelten die
Absätze 1 bis 4 sinngemäß.

§61
Wissenschaftliche Hilfskräfte

(1) Die wissenschaftlichen Hilfskräfte erfüllen in den
Fachbereichen, den wissenschaftlichen Einrichtungen
oder Betriebseinheiten Dienstleistungen in Forschung
und Lehre sowie hiermit zusammenhängende Verwal¬
tungstätigkeiten unter der Verantwortung einer Professo¬
rin oder eines Professors, einer anderen Person mit selb¬
ständigen Lehraufgaben oder einer wissenschaftlichen
Mitarbeiterin oder eines wissenschaftlichen Mitarbeiters.
Ihnen kann die Aufgabe übertragen werden, als Tutorin
oder Tutor im Rahmen der Studienordnung Studierende
und studentische Arbeitsgruppen in ihrem Studium zu un¬
terstützen.

(2) Die Bestellung als wissenschaftliche Hilfskraft er¬
folgt im Einvernehmen mit der Person, unter deren Ver¬
antwortung sie stehen. Sie werden mit weniger als der
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit des öffentlichen
Dienstes beschäftigt.

(3) Soweit künstlerische Hilfskräfte an den Hochschu¬
len beschäftigt werden, gelten die Absätze 1 und 2 sinnge¬
mäß.

4 a. Lehrverpflichtung

§61a
Lehrverpflichtung

(1) Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Innenmini¬
sterium und dem Finanzministerium durch Rechtsverord¬
nung zu regeln, in welchem Umfang hauptberufliches
Hochschulpersonal im Rahmen seiner Dienstaufgaben
zur Lehrtätigkeit verpflichtet ist. Die Rechts Verordnung
bedarf der Zustimmung des Ausschusses für Wissenschaft
und Forschung des Landtags.

(2) Bei der Regelung der Lehrverpflichtung ist die Bela¬
stung durch andere Dienstaufgaben zu berücksichtigen.
Soweit es zum Zwecke der erschöpfenden Nutzung der
Lehrkapazität erforderlich ist, soll die Lehrverpflichtung
auf Grund der vertretbaren Höchstbelastung in der Lehre
festgelegt werden.
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(3) In der Regelung kann bestimmt werden, unter wel¬
chen Voraussetzungen und in welchem Umfang die Lehr¬
verpflichtungen im Austausch zwischen mehreren Leh¬
renden oder im Ausgleich mit den eigenen Lehrverpflich¬
tungen in mehreren Semestern erfüllt oder von Professo¬
rinnen, Professoren, Hochschuldozentinnen und Hoch¬
schuldozenten für begrenzte Zeit ausschließlich oder
überwiegend Aufgaben der Forschung in ihrem Fach
wahrgenommen werden können, wenn das erforderliche
Lehrangebot gewährleistet ist

5. Nichtwissenschaftliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

§62
Nichtwissenschaftliche Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter

(1) Die nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind die in der Hochschulverwaltung, den
Fachbereichen, den wissenschaftlichen Einrichtungen
oder den Betriebseinheiten tätigen Beamtinnen und Be¬
amten, Angestellten oder Arbeiterinnen und Arbeiter, de¬
nen andere als wissenschaftliche Dienstleistungen oblie¬
gen.

(2) Die Einstellungsvoraussetzungen und die dienst¬
rechtliche Stellung der nichtwissenschaftlichen Mitarbei¬
terinnen und Mitarbeiter bestimmen sich nach den allge¬
meinen dienstrechtlichen Vorschriften.

ü. Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter

§63
Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter

Dienstvorgesetzter der Rektorin oder des Rektors, der
Kanzlerin oder des Kanzlers und der Professorinnen und
Professoren ist das Ministerium für Wissenschaft und
Forschung. Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten, der wis¬
senschaftlichen Assistentinnen und Assistenten, der
Oberassistentinnen und Oberassistenten, der Oberinge¬
nieurinnen und Oberingenieure, der wissenschaftlichen
und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der
Lehrkräfte für besondere Aufgaben und der Beamtinnen
und Beamten gemäß § 119 Abs. 1 ist die Rektorin oder der
Rektor. Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter ande¬
rer als der in Satz 2 genannten Mitarbeiterinnen und Mit¬
arbeiter ist die Kanzlerin oder der Kanzler. Anderweitig
geregelte Zuständigkeiten für dienstrechtliche Entschei¬
dungen bleiben unberührt.

Sechster Abschnitt
Studierende und Studentenschaft

1. Zugang und Einschreibung

§64
Einschreibung

(1) Die Studierenden werden durch die Einschreibung
und für die Dauer der Einschreibung Mitglieder der Hoch¬
schule. Die Einschreibung der Studierenden wird in der
Einschreibungsordnung geregelt, die als Satzung zu erlas¬
sen ist. In der Einschreibungsordnung" hat die Hochschule
auch die bei den Studierenden zu erhebenden personen¬
bezogenen Daten zu bestimmen, die zur Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlich sind.

(2) Eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber
ist für einen Studiengang einzuschreiben, wenn sie oder
er die hierfür erforderliche Qualifikation nachweist und
kein Zugangshindernis vorliegt Als weitere Vorausset¬
zung für die Einschreibung kann der Nachweis einer be¬
sonderen Vorbildung, einer besonderen studienbezogenen
Eignung oder einer praktischen Tätigkeit gefordert wer¬
den, soweit Prüfungsordnungen dies vorsehen.

(3) Die Einschreibung erfolgt für einen Studiengang
oder für mehrere Studiengänge, für den oder für die die
Studienbewerberin oder der Studienbewerber die Voraus¬
setzungen nach Absatz 2 erfüllt. Eine Studienbewerberin
oder ein Studienbewerber kann gleichzeitig für mehrere
Studiengänge, für die eine Zulassungsbeschränkung mit

Auswahlverfahren besteht, durch das Studienbewerberin¬
nen und Studienbewerber vom Erststudium ausgeschlos¬
sen werden, nur eingeschrieben werden, wenn dies wegen
einer für den berufsqualifizierenden Abschluß vorge¬
schriebenen Studiengangkombination erforderlich ist

(4) Ist der von der Studienbewerberin oder dem Stu¬
dienbewerber gewählte Studiengang oder sind die ge¬
wählten Studiengänge mehreren Fachbereichen zugeord¬
net, so hat die Studienbewerberin oder der Studienbewer¬
ber bei der Einschreibung den Fachbereich zu wählen,
dem sie oder er angehören will.

(5) Die Einschreibung kann unbeschadet der sich aus
Absatz 7 ergebenden Verpflichtung befristet werden,
wenn der gewählte Studiengang an der Hochschule nur
teilweise angeboten wird. Entsprechendes gilt, wenn der
gewählte Studiengang Zulassungsbeschränkungen unter¬
liegt, für einen Teil dieses Studiengangs eine höhere Aus¬
bildungskapazität als für einen späteren Teil besteht und
gewährleistet ist daß der oder die Studierende ihr oder
sein Studium an anderen Hochschulen fortsetzen kann.

(6) Ein Wechsel des Studienganges bedarf der Zustim¬
mung der Hochschule; er setzt eine erneute Einzelent¬
scheidung gemäß Absatz 2 voraus.

(7) Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der
nach Ablauf eines Semesters das Studium in demselben
Studiengang fortsetzen will, hat sich innerhalb der vorge¬
schriebenen Fristen bei der Hochschule zurückzumelden.
Auf Antrag kann eine Studierende oder ein Studierender
aus wichtigem Grund vom Studium beurlaubt werden.

§65
Qualifikation

(1) Die Qualifikation für das Studium wird durch ein
Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife
oder fachgebundene Hochschulreife) nachgewiesen, das in
der Regel durch den erfolgreichen Abschluß einer auf das
Studium vorbereitenden Schulbildung oder eine als
gleichwertig anerkannte Vorbildung erworben wird. Die
allgemeine Hochschulreife berechtigt uneingeschränkt
zum Studium, die fachgebundene Hochschulreife nur zum
Studium der im Zeugnis ausgewiesenen Studiengänge.

(2) Die Qualifikation für das Studium in integrierten
Studiengängen (§ 5 Abs. 2 Nr. 1) wird auch durch die Fach¬
hochschulreife oder eine als gleichwertig anerkannte Vor¬
bildung nachgewiesen. Die Bewerberin oder der Bewerber
kann nur den Studiengang wählen, für den sie oder er die
Zugangsvoraussetzungen erfüllt. Das Nähere bestimmt
das Kultusministerium im Einvernehmen mit dem Mini¬
sterium für Wissenschaft und Forschung durch Rechts¬
verordnung unter Berücksichtigung von Inhalt und Ziel
der Studiengänge und der im Hochschulwesen gebotenen
Einheitlichkeit Soweit es sich um Zugangsvoraussetzun¬
gen handelt, die erst während des Studiums erworben
werden, bestimmt das Ministerium für Wissenschaft und
Forschung das Nähere durch Rechtsverordnung im Ein¬
vernehmen mit dem Kultusministerium.

(3) Das Kultusministerium regelt durch Rechtsverord¬
nung im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wissen¬
schaft und Forschung die Feststellung der Gleichwertig¬
keit von Vorbildungsnachweisen nach Absatz 1 sowie für
Vorbildungsnachweise, die außerhalb des Geltungsbe¬
reichs dieses Gesetzes erworben werden.

(4) Zur Erprobung neuer Studiengangmodelle kann das
Kultusministerium auf Vorschlag des Ministeriums für
Wissenschaft und Forschung Ausnahmen von den Absät¬
zen 1 und 2 zulassen.

§86
Einstufungsprüfung

(1) Kenntnisse und Fähigkeiten, die für ein erfolgrei¬
ches Studium erforderlich sind, aber in anderer Weise als
durch ein Studium erworben wurden, können von Stu¬
dienbewerberinnen und Studienbewerbern mit der Quali¬
fikation nach § 65 in einer besonderen Hochschulprüfung
(Einstufungsprüfung) nachgewiesen werden. Nach dem
Ergebnis dieser Prüfung soll die Bewerberin oder der Be¬
werber in einem entsprechenden Abschnitt des Studien¬
ganges zum Studium zugelassen werden. Das Nähere re¬
geln die Prüfungsordnungen; §§91 Abs. 1 und 108 Abs. 1
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Satz 1 gelten mit der Maßgabe, daß die Genehmigung bei
Studiengängen, die mit einer staatlichen Prüfung abge¬
schlossen werden, im Einvernehmen mit den jeweils zu¬
ständigen Fachministerien erteilt wird.
(2) Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung
kann durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem
Kultusministerium vorsehen, daß Studienbewerberinnen
und Studienbewerber ohne den Nachweis der nach § 65
erforderlichen Qualifikation zur Einstufungsprüfung zu¬
gelassen werden, soweit sie das 24. Lebensjahr vollendet,
eine Berufsausbildung abgeschlossen und außerdem eine
mindestens fünfjährige berufliche Tätigkeit ausgeübt ha¬
ben.

§67
Zugangshindernisse

(1) Die Einschreibung ist außer im Falle der fehlenden
Qualifikation oder fehlender Nachweise gemäß § 64 Abs. 2
zu versagen,
a) wenn die Studienbewerberin oder der Studienbewerber

in einem zulassungsbeschränkten Studiengang nicht
zugelassen ist;

b) wenn die Studienbewerberin oder der Studienbewerber
in dem gewählten Studiengang an einer Hochschule im
Geltungsbereich des Grundgesetzes eine nach der Prü¬
fungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht
bestanden oder einen nach der Prüfungsordnung er¬
forderlichen Leistungsnachweis endgültig nicht er¬
bracht hat; dies gilt entsprechend für verwandte oder
vergleichbare Studiengänge, soweit dies in Prüfungs¬
ordnungen bestimmt ist;

c) wenn und solange die Studienbewerberin oder der Stu¬
dienbewerber vom Studium an einer Hochschule im
Geltungsbereich des Grundgesetzes gemäß § 69 Abs. 4
oder auf Grund entsprechender Vorschriften anderer
Länder, die in Vollzug des § 28 des Hochschulrahmen¬
gesetzes ergangen sind, ausgeschlossen ist; das gilt
nicht, wenn diese Maßnahme an einer anderen Hoch¬
schule verhängt wurde und für den Bereich der ein¬
schreibenden Hochschule die Gefahr einer solchen Be¬
einträchtigung nicht oder nicht mehr besteht; in die¬
sem Falle ist die Entscheidung über die Einschreibung
allen anderen Hochschulen im Geltungsbereich des
Grundgesetzes mitzuteilen.

Nach Fortfall der Zugangshindernisse nach dem Buchsta¬
ben c ist die Studienbewerberin oder der Studienbewerber
wieder einzuschreiben, auch soweit Zulassungsbeschrän¬
kungen bestehen.

(2) Die Einschreibung kann versagt werden, wenn die
Studienbewerberin oder der Studienbewerber

a) durch Krankheit die Gesundheit anderer Hochschul¬
mitglieder gefährden oder den ordnungsgemäßen Stu¬
dienbetrieb erheblich beeinträchtigen würde,

b) aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer gei¬
stigen oder seelischen Behinderung unter Betreuung
steht,

c) die für die Einschreibung vorgeschriebenen Formen
und Fristen nicht beachtet hat,

d) den Nachweis über die Zahlung der zu entrichtenden
Gebühren oder Beiträge nicht erbringt

§68
Ausländische Studienbewerberinnen

und Studienbewerber

(1) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die
nicht Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgeset¬
zes sind, können, soweit keine Zugangshindernisse gemäß
§ 67 vorliegen, als Studierende eingeschrieben werden,
wenn sie die für den gewählten Studiengang erforderliche
Qualifikation nachweisen, die gemäß § 64 Abs. 2 Satz 2 er¬
forderlichen Nachweise erbringen und ausreichende
Kenntnisse der deutschen Sprache besitzen. Ausländische
Studienbewerberinnen und Studienberber aus nicht
deutschsprachigen Ländern haben vor Aufnahme des
Fachstudiums den Nachweis über ausreichende Kennt¬
nisse der deutschen Sprache zu erbringen. Das Nähere re¬
gelt eine Prüfungsordnung, die die Hochschule als Sat¬
zung erläßt

(2) Ausländischen Studienbewerberinnen und Studien¬
bewerbern, die den Nachweis gemäß Absatz 1 Satz 2 nicht
erbracht haben, aber einen Hochschulsprachkurs besu¬
chen wollen, um eine Sprachprüfung abzulegen, und aus¬
ländischen Studienbewerberinnen und Studienbewerbern,
die ein Studienkolleg besuchen wollen, um die Feststel¬
lungsprüfung abzulegen, kann befristet bis zum Bestehen
oder endgültigen Nichtbestehen der Sprachprüfung oder
der Feststellungsprüfung ganz oder teilweise die Rechts¬
stellung von Studierenden verliehen werden. Mit dem Be¬
stehen der Prüfung wird kein Anspruch auf Einschrei¬
bung zum Fachstudium erworben.

(3) Die Zulassung von ausländischen Studienbewerbe¬
rinnen und Studienbewerbern, die ein zeitlich begrenztes
Studium ohne Abschlußprüfung durchführen wollen, kann
von der Hochschule abweichend von § 67 Abs. 1 Satz I
Buchstabe a geregelt werden.

(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 gelten für staa¬
tenlose Studienbewerber!nnen und Studienbewerber ent¬
sprechend.

§68
Exmatrikulation

(1) Eine Studierende oder ein Studierender ist zu exma¬
trikulieren, wenn

a) sie oder er dies beantragt,
b) die Einschreibung durch Zwang, arglistige Täuschung

oder Bestechung herbeigeführt wurde,
c) sie oder er in dem Studiengang eine nach der Prü¬

fungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht
bestanden oder einen nach der Prüfungsordnung er¬
forderlichen Leistungsnachweis endgültig nicht er¬
bracht hat

d) der Bescheid über die Zuweisung eines Studienplatzes
während des Vergabeverfahrens von der für die Zuwei¬
sung zuständigen Stelle zurückgenommen worden ist.

(2) Nach der Aushändigung des Zeugnisses über die be¬
standene Abschlußprüfung ist die oder der Studierende
zum Ende des laufenden Semesters zu exmatrikulieren, es
sei denn, daß sie oder er noch für einen anderen Studien¬
gang eingeschrieben ist

(3) Eine Studierende oder ein Studierender kann exma¬
trikuliert werden, wenn

a) nach der Einschreibung Tatsachen bekannt werden
und noch fortbestehen oder eintreten, die zur Versa¬
gung der Einschreibung hätten führen müssen oder die
zur Versagung der Einschreibung führen können,

b) die oder der Studierende das Studium nicht aufnimmt
oder sich nicht zurückmeldet, ohne beurlaubt worden
zu sein,

c) die oder der Studierende die zu entrichtenden Gebüh¬
ren oder Beiträge trotz Mahnung und Fristsetzung mit
Androhung der Maßnahme nicht entrichtet.

(4) Eine Studierende oder ein Studierender kann auch
exmatrikuliert werden, wenn sie oder er durch Anwen¬
dung von Gewalt durch Aufforderung zur Gewalt oder Be¬
drohung mit Gewalt
1. den bestimmungsgemäßen Betrieb einer Hochschulein¬

richtung, die Tätigkeit eines Hochschulorgans oder die
Durchführung einer Hochschul Veranstaltung behindert
oder

2. ein Mitglied einer Hochschule von der Ausübung sei¬
ner Rechte und Pflichten gemäß § 12 Abs. 1 abhält oder
abzuhalten versucht.

Gleiches gilt, wenn eine Studierende oder ein Studieren¬
der an den in Satz 1 genannten Handlungen teilnimmt
oder wiederholt Anordnungen zuwiderhandelt die gegen
sie oder ihn von der Hochschule wegen Verletzung ihrer
oder seiner Pflichten gemäß § 12 Abs. 1 oder auf Grund des
Hausrechts getroffen worden sind.

(5) Mit der Entscheidung über die Exmatrikulation ge¬
mäß Absatz 4 ist eine Frist bis zur Dauer von zwei Jahren
festzusetzen, innerhalb derer eine erneute Einschreibung
an der Hochschule ausgeschlossen ist

(6) Über die Exmatrikulation gemäß Absatz 4 entschei¬
det ein Ordnungsausschuß. Der Ordnungsausschuß be-



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 52vom 23.September 1993 551

steht aus der oder dem Vorsitzenden, einem Mitglied des
Rektorats und einer Vertreterin oder einem Vertreter der
Gruppe der Studierenden. Die oder der Vorsitzende und
ihre oder seine Stellvertreterin oder ihr oder sein Stellver¬
treter, die die Befähigung zum Richteramt besitzen und
nicht Mitglieder der Hochschule sein müssen, werden vom
Rektorat im Benehmen mit dem Senat bestellt. Die Ver¬
treterin oder der Vertreter der Gruppe der Studierenden
und ihre Stellvertreterin oder sein Stellvertreter werden
von der Gruppe der Studierenden im Senat gewählt. Die
Amtszeit der oder des Vorsitzenden beträgt vier Jahre, die
der anderen Mitglieder zwei Jahre; entsprechendes gilt
für die Stellvertreterinnen und Stellvertreter.

(7) Das Verfahren vor dem Ordnungsausschuß wird auf
Antrag des Rektorats eingeleitet. Der Antrag muß inner¬
halb von zwei Wochen nach der Pflichtverletzung schrift¬
lich beim Ordnungsausschuß gestellt werden. Das Verfah¬
ren ist unverzüglich durchzuführen. Der Ordnungsaus¬
schuß ist beschlußfähig, wenn die oder der Vorsitzende
und ein weiteres Mitglied anwesend sind. Die Vorschriften
über das förmliche Verwaltungsverfahren der §§ 63 bis 71
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nord¬
rhein-Westfalen sind anzuwenden. Der Ordnungsaus¬
schuß ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens¬
gesetzes. Die Entscheidung des Ordnungsausschusses ist
schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsmittelbelehrung
zu versehen und der oder dem Betroffenen zuzustellen. Im
Falle der Exmatrikulation ist die Entscheidung allen an¬
deren Hochschulen im Geltungsbereich dieses Gesetzes
mitzuteilen. Gegen die Entscheidung des Ordnungsaus¬
schusses kann unmittelbar Klage zum Verwaltungsge¬
richt erhoben werden.

§70
Zweithörerinnen und Zweithörer, Gasthörerinnen

und Gasthörer

(1) Eingeschriebene Studierende anderer Hochschulen
können als Zweithörerinnen und Zweithörer mit der Be¬
rechtigung zum Besuch von Lehrveranstaltungen und zur
Ablegung studienbegleitender Prüfungen zugelassen wer¬
den. Die Hochschule kann nach Maßgabe der Einschrei¬
bungsordnung die Zulassung von Zweithörerinnen und
Zweithörern unter den in § 81 Abs. 2 bis 4 genannten Vor¬
aussetzungen beschränken.

(2) Zweithörerinnen und Zweithörer können bei Vorlie¬
gen der Voraussetzungen des § 64 Abs. 2 und 3 Satz 2 für
das Studium eines weiteren Studienganges zugelassen
werden.

{3) Bewerberinnen und Bewerber, die an einer Hoch¬
schule einzelne Lehrveranstaltungen besuchen wollen,
können als Gasthörerin oder Gasthörer im Rahmen der
vorhandenen Studienmöglichkeiten zugelassen werden.
Der Nachweis der Qualifikation nach § 65 ist nicht erfor¬
derlich. §67 Abs. 2 gilt entsprechend. Im Fall des §67
Abs. 1 Satz 1 Buchstabe c ist eine Zulassung für die Dauer
der Exmatrikulation ausgeschlossen. Von den Fällen der
Teilnahme an einem weiterbildenden Studium im Sinne
des § 89 Abs. 4 Satz 4 abgesehen, sind Gasthörerinnen und
Gasthörer nicht berechtigt, Prüfungen abzulegen. Sie kön¬
nen eine Bescheinigung über die Teilnahme an Lehrver¬
anstaltungen erhalten.

2. Studentenschaft

§71
Studentenschaft

(1) Die an der Hochschule eingeschriebenen Studieren¬
den bilden die Studentenschaft Die Studentenschaft ist
eine rechtsfähige Gliedkörperschaft der Hochschule.

(2) Die Studentenschaft verwaltet ihre Angelegenheiten
selbst Sie hat unbeschadet der Zuständigkeit der Hoch¬
schule und des Studentenwerks die folgenden Aufgaben:
1. Die Interessen ihrer Mitglieder im Rahmen dieses Ge¬

setzes zu vertreten;
2. hochschulpolitische Belange ihrer Mitglieder wahrzu¬

nehmen und zu hochschulpolitischen Fragen Stellung
zu nehmen;

3. fachliche, wirtschaftliche und soziale Belange ihrer
Mitglieder wahrzunehmen;

4. kulturelle Belange ihrer Mitglieder wahrzunehmen;
5. den Studentensport zu fördern;
6. überörtliche und internationale Studentenbeziehungen

zu pflegen.

(3) Die Studentenschaft fördert auf der Grundlage der
verfassungsmäßigen Ordnung die politische Bildung, das
staatsbürgerliche Verantwortungsbewußtsein und die Be¬
reitschaft zur aktiven Toleranz ihrer Mitglieder. Eine über
die Aufgaben der Studentenschaft hinausgehende allge-
meinpolitische Willensbildung vollzieht sich in den. stu¬
dentischen Vereinigungen an der Hochschule.

(4) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für die Stu¬
dentenschaft nur, soweit sie für anwendbar erklärt wer¬
den.

{5) Das Rektorat übt die Rechtsaufsicht über die Stu¬
dentenschaft aus. § 106 Abs. 2 und 3 und § 108 Abs. 5 finden
entsprechende Anwendung.

§72
Satzung der Studentenschaft

(1) Die Studentenschaft gibt sich eine Satzung.
(2) Die Satzung trifft Regelungen insbesondere über:

t. Die Zusammensetzung, die Wahl, die Einberufung, die
Aufgaben und die Beschlußfassung der Organe der Stu¬
dentenschaft,

2. die Amtszeit der Mitglieder der Organe der Studenten¬
schaft,

3. die Bekanntgabe der Organbeschlüsse,
4. die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans

der Studentenschaft,
5. das Verfahren bei Vollversammlungen und die Dauer

der Abstimmung.
(3) Die Satzung der Studentenschaft wird vom Studen¬

tenparlament mit den Stimmen der Mehrheit seiner Mit¬
glieder beschlossen. Sie bedarf der Genehmigung des
Rektorats. Die Genehmigung darf nur aus Rechtsgründen
versagt werden. Für die Veröffentlichung der Satzung und
der Ordnungen gilt § 2 Abs. 4 Satz 3 entsprechend; sie tre¬
ten am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft Eine
Änderung der Satzung bedarf der Mehrheit von zwei Drit¬
teln der Mitglieder des Studentenparlaments.

§73
Organe der Studentenschaft

Organe der Studentenschaft sind das Studentenparla¬
ment und der Allgemeine Studentenausschuß. § 12 Abs. 1
und 4 gilt entsprechend; § 74 Abs. 2 Satz 3 bleibt unbe¬
rührt Die Satzung kann einen Ältestenrat vorsehen, der
die Organe berät und Streitigkeiten innerhalb der Studen¬
tenschaft schlichtet.

§74
Studentenparlament

(1) Das Studentenparlament ist das oberste beschluß¬
fassende Organ der Studentenschaft Es hat die folgenden
Aufgaben:
1. Richtlinien für die Erfüllung der Aufgaben der Studen¬

tenschaft zu beschließen;
2. in grundsätzlichen Angelegenheiten der Studenten¬

schaft zu beschließen
3. die Satzung der Studentenschaft zu beschließen;
4. die Beitragsordnung und die Wahlordnung für die Wah¬

len zu den Organen der Studentenschaft zu beschlie¬
ßen;

5. den Haushaltsplan festzustellen und dessen Ausfüh¬
rung zu kontrollieren;

6. die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Allgemeinen
Studentenausschusses und deren oder dessen Stellver¬
treterin oder Stellvertreter zu wählen;

7. über die Entlastung der Mitglieder des Allgemeinen
Studentenausschusses zu entscheiden.

{2) Das Studentenparlament hat in Angelegenheiten
nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 bis 4 eine Urabstimmung unter
allen Mitgliedern der Studentenschaft durchzuführen,
wenn die Satzung der Studentenschaft die Urabstimmung



552 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 52 vom 23 September 1993

vorsieht und mindestens 10 v. H. der Mitglieder der Stu¬
dentenschaft die Urabstimmung schriftlich verlangt ha¬
ben. Verfahren und Dauer der Urabstimmung bestimmen
sich nach der Satzung der Studentenschaft. Beschlüsse,
die auf Urabstimmungen mit Mehrheit gefaßt werden,
binden die Organe der Studentenschaft, wenn mindestens
30 v. H. der Mitglieder der Studentenschaft schriftlich zu¬
gestimmt haben.

(3) Das Studentenparlament wählt aus seiner Mitte eine
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und dessen Stellver¬
treterin oder Stellvertreter. Das Studentenparlament gibt
sich eine Geschäftsordnung.

(4) Als ständiger Ausschuß des Studentenparlaments ist
ein Haushaltsausschuß zu bilden. Das Studentenparla¬
ment wählt sieben Studierende als Mitglieder, die nicht
dem Allgemeinen Studentenausschuß angehören dürfen.
Der Haushaltsausschuß hat die Aufgaben aus § 79 Abs. 3
und 5. Er kann jederzeit Auskunft über die Haushaltsfüh¬
rung verlangen. Auf Antrag von zwei Mitgliedern des
Haushaltsausschusses ist einem von ihnen zu bezeichnen¬
den Mitglied jederzeit Auskunft über die Haushaltsfüh¬
rung und Einsicht in die Haushaltsunterlagen zu geben.
Bedenken gegen die Haushaltsführung hat der Haus¬
haltsausschuß unverzüglich dem Allgemeinen Studenten¬
ausschuß und dem Studentenparlament mitzuteilen.

(5) Die Satzung der Studentenschaft kann weitere Aus¬
schüsse des Studentenparlaments vorsehen.

{6) Bei der Besetzung der Ausschüsse ist nach dem
Höchstzahlverfahren d'Hondt das Starkeverhältnis auf
Grund der Sitzverteilung im Studentenparlament zugrun¬
de zu legen.

§75
Allgemeiner Studentenausschuß

(1) Der Allgemeine Studentenausschuß vertritt die Stu¬
dentenschaft. Er führt die Beschlüsse des Studentenparla¬
ments aus und erledigt die Geschäfte der laufenden Ver¬
waltung der Studentenschaft.

(2) Der Allgemeine Studentenausschuß besteht aus der
oder dem Vorsitzenden, einer Stellvertreterin oder einem
Stellvertreter oder mehreren Stellvertreterinnen oder
Stellvertretern und den Referentinnen und Referenten.
Die Referentinnen und Referenten werden von der oder
von dem Vorsitzenden des Allgemeinen Studentenaus¬
schusses mit Zustimmung des Studentenparlaments be¬
stellt und entlassen. Das Nähere regelt die Satzung, in der
abweichend von Satz 2 bestimmt werden kann, daß auch
die Referentinnen und Referenten vom Studentenparla¬
ment zu wählen sind. Die Amtszeit der Stellvertreterinnen
und Stellvertreter und der Referentinnen und Referenten
endet mit der Amtszeit der oder des Vorsitzenden. Die
oder der Vorsitzende des Studentenparlaments und deren
oder dessen Stellvertreterinnen oder Stellvertreter kön¬
nen dem Allgemeinen Studentenausschuß nicht angehö¬
ren.

(3) Die Abwahl der oder des Vorsitzenden des Allgemei¬
nen Studentenausschusses ist nur durch Wahl einer oder
eines neuen Vorsitzenden zulässig. Satz 1 gilt entspre¬
chend für die Stellvertreterinnen und Stellvertreter.

(4) Rechtsgeschäftliche Erklärungen, durch die die Stu¬
dentenschaft verpflichtet werden soll, bedürfen der
Schriftform. Sie sind von mindestens zwei Mitgliedern des
Allgemeinen Studentenausschusses, darunter der oder
dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem
Stellvertreter, zu unterzeichnen.

(5) Die oder der Vorsitzende des Allgemeinen Studen¬
tenausschusses regelt mit Zustimmung des Studentenpar¬
laments die Zuständigkeit der Referentinnen und Refe¬
renten. Sie oder er erläßt Richtlinien für ihre Tätigkeit Im
Rahmen ihrer Zuständigkeit nehmen die Referentinnen
und Referenten ihre Aufgabe in eigener Verantwortung
wahr.

(6) Die oder der Vorsitzende des Allgemeinen Studen¬
tenausschusses hat rechtswidrige Beschlüsse, Maßnah¬
men oder Unterlassungen des Studentenparlaments und
des Allgemeinen Studentenausschusses zu beanstanden.
Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. Wird kei¬
ne Abhilfe geschaffen, so hat sie oder er das Rektorat zu
unterrichten.

{7) Die Mitglieder des Allgemeinen Studentenausschus¬
ses sind dem Studentenparlament gegenüber auskunfts¬
pflichtig.

§76
Fachschaften

Die Studentenschaft gliedert sich nach Maßgabe der
Satzung der Studentenschaft in Fachschaften. Die Sat¬
zung der Studentenschaft bestimmt die Fachschaftsorga¬
ne und trifft Rahmenregelungen für die Fachschaft. In
den Rahmenregelungen sind insbesondere die Grundzüge
der Zusammensetzung, der Einberufung, der Aufgaben,
der Beschlußfassung und der Amtszeit der Organe sowie
der Mittelzuweisung an die Fachschaft und der Mittelbe¬
wirtschaf tung durch die Fachschaft festzulegen.

§77
Wahlen der Studentenschaft

(1) Das Studentenparlament wird von den Mitgliedern
der Studentenschaft in allgemeiner, unmittelbarer, freier,
gleicher und geheimer Wahl nach den Grundsätzen der
Verhältniswahl, die mit Elementen der Personenwahl ver¬
bunden ist, gewählt. Von der Verhältniswahl kann insbe¬
sondere abgesehen werden, wenn wegen einer überschau¬
baren Zahl von Wahlberechtigten die Mehrheitswahl an¬
gemessen ist.

(2) Die Zahl der Mitglieder des Studentenparlaments
beträgt mindestens fünfzehn, höchstens einundfünfzig,
vorbehaltlich einer sich infolge des Wahl Verfahrens ge¬
mäß Absatz 1 ergebenden Abweichung. Das Nähere regelt
die Satzung der Studentenschaft.

(3) Die Wahlen zum Studentenparlament und zu den
Fachschaftsorganen sollen nach Möglichkeit gleichzeitig
mit den Wahlen zu Organen der Hochschulselbstverwal¬
tung durchgeführt werden.

(4) Das Nähere über die Wahl zum Studentenparlament,
zum Allgemeinen Studentenausschuß und zu den Fach¬
schaftsorganen regelt die vom Studentenparlament zu be¬
schließende Wahlordnung. In ihr sind die Voraussetzun¬
gen für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung auch durch
Ermöglichung der Briefwahl zu schaffen; eine angemesse¬
ne Dauer der Wahl an mehreren nicht vorlesungsfreien
Tagen ist vorzusehen. Für die Wahlen zu den Fachschafts¬
organen gilt Absatz 1 entsprechend. Auf Antrag der Stu¬
dentenschaft leistet die Hochschulverwaltung Verwal¬
tungshilfe bei der Durchführung der Wahl. Die Wahlord¬
nung bedarf der Genehmigung des Rektorats. Die Geneh¬
migung darf nur aus Rechtsgründen versagt werden.

§78
Vermögen und Beiträge

(1) Die Studentenschaft hat ein eigenes Vermögen. Die
Hochschule und das Land haften nicht für Verbindlichkei¬
ten der Studentenschaft.

(2) Die Studentenschaft erhebt von ihren Mitgliedern
die unter Berücksichtigung ihrer sonstigen Einnahmen
zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Beiträge nach
Maßgabe einer Beitragsordnung, die vom Studentenparla¬
ment beschlossen wird und der Genehmigung des Rekto¬
rats bedarf. Die Beitragsordnung muß insbesondere Be¬
stimmungen über die Beitragspflicht und die Höhe des
Beitrags enthalten.

(3) Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Höchstsätze für
die Beiträge festzusetzen. Bei der Festsetzung sind der fi¬
nanzielle Bedarf für die Erfüllung der Aufgaben der be¬
troffenen Studentenschaft und die sozialen Verhaltnisse
der Studierenden angemessen zu berücksichtigen. Von
der Festsetzung sind die betroffenen Studentenschaften
und Hochschulen zu hören.

(4) Die Beiträge werden von der Hochschule kostenfrei
für die Studentenschaft eingezogen. In der Einschrei¬
bungsordnung der Hochschule ist zu regeln, daß in den
Fällen des § 67 Abs. 2 Buchstabe d und des § 69 Abs. 3
Buchstabe c für diese Beiträge Ausnahmen in sozialen
Härtefällen zulässig sind.
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§79
Haushalts- und Wirtschaftsführung

{1) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studen¬
tenschaft bestimmt sich nach § 105 Abs. 1 der Landes¬
haushaltsordnung, soweit dieses Gesetz nichts anderes
vorsieht. Das Ministerium für Wissenschaft und For¬
schung kann unter Berücksichtigung der Aufgaben, der
Rechtsstellung und der Organisation der Studentenschaft
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und im Be¬
nehmen mit dem Ausschuß für Wissenschaft und For¬
schung des Landtags durch Rechtsverordnung Ausnah¬
men von dieser Vorschrif* zulassen oder abweichende und
ergänzende Regelungen treffen.

(2) Der Haushaltsplan und etwaige Nachträge werden
unter Berücksichtigung des zur Erfüllung der Aufgaben
notwendigen Bedarfs durch den Allgemeinen Studenten¬
ausschuß aufgestellt und vom Studentenparlament festge¬
stellt

(3) Der Haushaltsplan ist vor seiner Feststellung dem
Haushaltsausschuß zur Stellungnahme für die Beschluß¬
fassung im Studentenparlament vorzulegen. Für die Stel¬
lungnahme ist eine angemessene Frist einzuräumen. Das
Nähere regelt die Satzung der Studentenschaft; Sondervo¬
ten der Mitglieder des Haushaltsausschusses sind zuzu¬
lassen.

(4) Der festgestellte Haushaltsplan ist dem Rektorat in¬
nerhalb von zwei Wochen vorzulegen; die Stellungnahme
des Haushaltsausschusses und etwaige Sondervoten sind
beizufügen.

(5) Das Rechnungsergebnis ist mindestens einen Monat
vor Beschlußfassung des Studentenparlaments über die
Entlastung des Allgemeinen Studentenausschusses dem
Haushaltsausschuß zur Stellungnahme vorzulegen und
mindestens zwei Wochen vor Beschlußfassung des Stu¬
dentenparlaments hochschulöffentlich bekanntzugeben.

(6) Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter der Studen¬
tenschaft stehen im Dienst der Studentenschaft. Die Ar¬
beitsverhältnisse der Angestellten, Arbeiterinnen und Ar¬
beiter der Studentenschaft sind nach den für die Ange¬
stellten, Arbeiterinnen und Arbeiter des Landes Nord¬
rhein-Westfalen geltenden Bestimmungen zu regeln.

(7) Verletzt jemand als Mitglied eines Organs der Stu¬
dentenschaft oder einer Fachschaft vorsätzlich oder grob
fahrlässig die ihm obüegenden Pflichten, so hat er der
Studentenschaft den ihr daraus entstehenden Schaden zu
ersetzen.

(8) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studen¬
tenschaft unterliegt der Prüfung durch den Landesrech¬
nungshof und der Vorprüfung durch die zuständigen
staatlichen Stellen.

Siebter Abschnitt

Lehre, Studium und Präfungen

1. Lehre und Studium

§80
Ziel von Lehre und Studium

Lehre und Studium sollen den Studierenden unter Be¬
rücksichtigung der Anforderungen und Veränderungen in
der Berufswelt die erforderlichen fachlichen Kenntnisse,
Fähigkeiten und Methoden dem jeweiligen Studiengang
entsprechend so vermitteln, daß sie zu wissenschaftlicher
und künstlerischer Arbeit, zur kritischen Einordnung der
wissenschaftlichen Erkenntnis und zu verantwortlichem
Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen und so¬
zialen Rechtsstaat befähigt werden.

§81
Besuch von Lehrveranstaltungen

(1) Die Studierenden haben das Recht, Lehrveranstal¬
tungen auch in anderen als den von ihnen gewählten Stu¬
diengängen zu besuchen.

(2} Das Recht zum Besuch von Lehrveranstaltungen au¬
ßerhalb des gewählten Studienganges kann durch den
Fachbereich beschränkt werden, wenn ohne die Be¬
schränkung eine ordnungsgemäße Ausbildung der für ei¬
nen Studiengang eingeschriebenen Studierenden nicht
gewährleistet werden kann.

(3) Ist bei einer Lehrveranstaltung wegen deren Art
oder Zweck eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erfor¬
derlich und übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und
Bewerber die Aufnahmefähigkeit, so regelt auf Antrag der
oder des Lehrenden die Dekanin oder der Dekan des
Fachbereichs, dem die oder der Lehrende angehört, oder
die oder der von der Dekanin oder vom Dekan beauftragte
Lehrende den Zugang. Studierende, die im Rahmen ihres
Studienganges auf den Besuch einer Lehrveranstaltung
zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind, sind vorab zu be¬
rücksichtigen. Der Fachbereichsrat stellt im Rahmen der
zur Verfügung stehenden Mittel sicher, daß diesen Studie¬
renden durch Beschränkungen in der Zahl der Teilneh¬
merinnen und Teilnehmer kein Zeitverlust oder höchstens
ein Zeitverlust von einem Semester entsteht

(4) Die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltungen
kann im übrigen nur nach Maßgabe der Studien- und Prü¬
fungsordnungen eingeschränkt werden.

§82
Studienberatung

(1) Die Hochschule berät ihre Studierenden sowie Stu-
dieninteressentinnen und Studieninteressenten, Studien¬
bewerberinnen und Studienbewerber in allen Fragen des
Studiums. Die allgemeine Studienberatung erstreckt sich
auf Fragen der Studieneignung sowie insbesondere auf
die Unterrichtung über Studienmöglichkeiten, Studienin¬
halte, Studienaufbau und Studienanforderügen; sie um¬
faßt bei studienbedingten persönlichen Schwierigkeiten
auch eine psychologische Beratung. Die Studien begleiten¬
de Fachberatung unterstützt die Studierenden insbeson¬
dere in Fragen der Studiengestaltung, der Studientechni¬
ken und der Schwerpunkte des gewählten Studienganges.

(2) Die allgemeine Studienberatung ist als zentrale Be¬
ratungsstelle bei der Hochschulverwaltung einzurichten.
Liegen die Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 vor, so kann
zur Durchführung der allgemeinen Studienberatung für
eine oder für mehrere Hochschulen eine zentrale Be¬
triebseinheit errichtet werden. Die studienbegleitende
Fachberatung ist Aufgabe des Fachbereiches.

(3) Die Hochschule arbeitet auf dem Gebiet der Studien¬
beratung mit den für die Berufsberatung, die staatlichen
Prüfungen und die sonstige Bildungsberatung zuständi¬
gen Stellen zusammen.

§83
Studiengänge

(1) Studiengang im Sinne dieses Gesetzes ist ein durch
Studien- und Prüfungsordnungen geregeltes, auf einen
bestimmten berufsqualifizierenden Abschluß oder ein be¬
stimmtes Ausbildungsziel gerichtetes Studium eines Stu¬
dienfachs oder mehrerer Studienfächer. Ein bestimmter
berufsqualifizierender Abschluß oder ein bestimmtes Aus¬
bildungsziel kann nach Maßgabe der Prüfungsordnung
das Studium mehrerer Studiengänge erfordern. Studien¬
fach ist ein auf ein Studienziel bezogenes, abgrenzbares,
gegebenenfalls im Hinblick auf das Studienziel interdiszi¬
plinär zusammengesetztes wissenschaftliches oder künst¬
lerisches Gebiet, in dem ein Abschluß möglich ist.

(2) Die Studiengänge führen in der Regel zu einem be¬
ruf squalifi zierenden Abschluß. Als berufsqualifizierend
im Sinne dieses Gesetzes gilt auch der Abschluß von Stu¬
diengängen, durch die die fachliche Eignung für einen be¬
ruflichen Vorbereitungsdienst oder eine berufliche Ein¬
führung vermittelt wird.

(3) Die Hochschulen können gemeinsam mit ausländi¬
schen, insbesondere europäischen Partnerhochschulen in¬
ternationale Studiengänge entwickeln, in denen bestimm¬
te Studienabschnitte und Prüfungen an der ausländischen
Hochschule erbracht werden.

(4) In einem neuen Studiengang soll der Lehrbetrieb
erst aufgenommen werden, wenn eine entsprechende Prü¬
fungsordnung genehmigt oder erlassen ist.
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§84
Regelstudienzeit*)

(1) Für jeden Studiengang ist in der Prüfungsordnung
die Studienzeit festzusetzen, in der ein erster berufsquali¬
fizierender Abschluß erworben werden kann (Regelstu¬
dienzeit) Die Regolstudienzeit ist maßgebend für die Ge¬
staltung der Studienordnung, für die Sicherstellung des
Lehrangebots, für die Gestaltung des Prüfungsverfahrens
sowie für die Ermittlung und Feststellung der Ausbil¬
dungskapazitäten und die Berechnung von Studentenzah¬
len bei der Hochschulplanung.

(2) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich aller Prü¬
fungsleistungen höchstens neun Semester, in integrierten
Studiengängen mit kürzerem Hauptstudium höchstens
sieben Semester. Sofern die Prüfungsordnung integrierte
Praxissemester oder Auslandssemester vorsieht, erhöht
sich die Regelstudiezeit um ein Semester. Darüber hin¬
ausgehende Regelstudienzeiten dürfen nur in besonders
begründeten Ausnahmefällen auf Antrag der Hochschule
vom Ministerium für Wissenschaft und Forschung festge¬
setzt werden.

(3) Die Prüfungsordnung kann berufspraktische Tätig¬
keiten vor und während des Studiums vorsehen; die Re¬
gelstudienzeit bleibt hiervon unberührt.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Stu¬
diengänge, die mit einer durch Landesrecht geregelten
staatlichen Prüfung abgeschlossen werden.

(5) Die Prüfungsordnungen regeln, ob und in welchem
Umfang Studienzeiten, in denen die für einen Studien¬
gang notwendigen Sprachkenntnisse erworben werden,
auf die Regelstudienzeit angerechnet werden.

§85
Studienordnung

(1) Für jeden Studiengang stellt die Hochschule eine
Studienordnung auf. Für Studiengänge mit geringen Stu¬
dentenzahlen kann das Ministerium für Wissenschaft und
Forschung ausnahmsweise zulassen, daß eine Studienord¬
nung nicht aufgestellt wird, soweit Inhalt und Aufbau des
Studiums durch Prüfungsordnungen oder andere Vor¬
schriften ausreichend geregelt sind.

(2) Die Studienordnung regelt auf der Grundlage der
Prüfungsordnung unter Berücksichtigung der wissen¬
schaftlichen Entwicklung und der Anforderungen der be¬
ruflichen Praxis unter Anwendung hochschuldidaktischer
Erkenntnisse Inhalt und Aufbau des Studiums, gegebe¬
nenfalls einschließlich einer in den Studiengang eingeord¬
neten berufspraktischen Tätigkeit

(3) Die Studieninhalte sind so auszuwählen und zu be¬
grenzen, daß das Studium in der Regelstudienzeit abge¬
schlossen werden kann. Dabei ist zu gewährleisten, daß
die Studierenden im Rahmen der Prüfungsordnung nach
eigener Wahl Schwerpunkte setzen können und Pflicht-
und Wahlpflichtveranstaltungen in einem ausgeglichenen
Verhältnis zur selbständigen Vorbereitung und Vertiefung
des Stoffes und zur Teilnahme an zusätzlichen Lehrver¬
anstaltungen auch in anderen Studiengängen stehen. Die
Studienordnung soll nach Möglichkeit zulassen, Studien¬
leistungen in unterschiedlicher Form zu erbringen; sie soll
ein weitgehend gemeinsames Grundstudium in verwand¬
ten Studiengängen fördern.

(4) Die Studienordnung bezeichnet Gegenstand und Art
der Lehrveranstaltungen und der Studienleistungen, die
für den erfolgreichen Abschluß des Studiums erforderlich
sind. Sie bestimmt deren Anteil am zeitlichen Gesamtum¬
fang. Sie kann die Zulassung zu Studienabschnitten oder
zu einzelnen Veranstaltungen von bestimmten Vorausset¬
zungen, insbesondere vom Besuch anderer Veranstaltun¬
gen, dem Nachweis von in der Prüfungsordnung vorgese¬
henen Studienleistungen oder Prüfungen abhängig ma¬
chen, soweit dieses zur ordnungsgemäßen Durchführung
des Studiums unbedingt erforderlich ist

') NachArtikelVIIINr.2 des Gesetzeszur Änderunghochschulrechüicher
Vorschriftenvom8.Juli 1993sinddiePrüfungsordnungeninnerhalbvon18
Monatennach InkrafttretendiesesGesetzesan die Bestimmungendieses
Gesetzesanzupassen.

(5) Soweit es aus studienorganisatorischen Gründen er¬
forderlich ist, kann die Studienordnung bestimmen, daß
das Studium nur im Jahresrhythmus aufgenommen wer¬
den kann.

(6) Die Hochschule stellt für jeden Studiengang auf der
Grundlage der Studienordnung einen Studienplan auf, der
der Studienordnung als Empfehlung an die Studierenden
für einen sachgerechten Aufbau des Studiums hinzuzufü¬
gen ist

§86
Lehrangebot

(1) Die Hochschule stellt auf der Grundlage einer nach
Gegenstand, Zeit und Ort abgestimmten jährlichen Stu¬
dienplanung das Lehrangebot sicher, das zur Einhaltung
der Studienordnungen erforderlich ist. Dabei sind auch
Möglichkeiten des Selbststudiums zu nutzen und Maß¬
nahmen zu dessen Förderung zu treffen sowie eine Ver¬
bindung von Berufstätigkeit und Studium zu erleichtern.

(2) In allen Studienabschnitten der integrierten Stu¬
diengänge wird die Lehre von den Professorinnen und
Professoren mit den verschiedenen Qualifikationen ge¬
mäß § 49 Abs. 1 Nr. 4 gemeinsam in der Weise ausgeübt,
daß je nach den fachlichen Schwerpunkten des Studien¬
abschnitts die Lehrtätigkeit der Professorinnen und Pro¬
fessoren mit der entsprechenden Qualifikation überwiegt.

(3) Kann unter den zur Lehre Verpflichteten keine Eini¬
gung über die Verteilung und Übernahme der Lehrveran¬
staltungen erzielt werden, so überträgt der Fachbereich
ihnen im Rahmen der für ihr Dienstverhältnis geltenden
Regelungen die Aufgaben, die zur Gewährleistung des er¬
forderlichen Lehrangebots notwendig sind. Bei der Vertei¬
lung sind der unterschiedliche Aufwand nach Art und
Umfang der Lehrveranstaltungen und die Beanspruchung
durch sonstige dienstliche Aufgaben entsprechend den je¬
weils geltenden dienstrechtlichen Regelungen zu berück¬
sichtigen.

(4) Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung
wird ermächtigt, im Benehmen mit den einzelnen Hoch¬
schulen Beginn und Ende der Vorlesungszeit zu bestim¬
men.

§87
Aufbau-, Zusatz- und Ergänzungsstudien

(1) Zur Vermittlung weiterer wissenschaftlicher Qualifi¬
kation nach einem abgeschlossenen Studium kann die
Hochschule ein Aufbaustudium anbieten. Es dient der
Vertiefung eines vorangegangenen Studiums im gleichen
Studienfach insbesondere zur Heranbildung des wissen¬
schaftlichen Nachwuchses.

(2) Der Zugang zum Aufbaustudium setzt in der Regel
einen berufsqualifizierten Abschluß in dem vorangegan¬
genen Studiengang voraus. Das Nähere über den Zugang
zum Studium sowie über die Durchführung und den Ab¬
schluß des Studiums regelt die Hochschule durch Studien-
und Prüfungsordnungen.

(3) Zur Vermittlung weiterer wissenschaftlicher oder
beruflicher Qualifikation nach einem abgeschlossenen
Studium kann die Hochschule ein Zusatzstudium anbie¬
ten. Es dient der Erweiterung fachlicher Kenntnisse in ei¬
nem Studienfach, das nicht in erforderlichem Maße Ge¬
genstand des vorangegangenen Studiums gewesen ist.
Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Für Absolventinnen und Absolventen von Studien¬
gängen an Fachhochschulen oder Kunsthochschulen oder
entsprechenden Studiengängen an Universitäten bieten
die Universitäten, soweit an ihnen gleiche oder andere ge¬
eignete Studienfächer vertreten sind, besondere Studien¬
gänge {Ergänzungsstudium) unter Berücksichtigung des
absolvierten Studienganges an. Absatz 2 Satz 2 gilt ent¬
sprechend.

(5) Die Hochschulen sollen für die in den Absätzen 1, 3
und 4 genannten Studien in gegenseitiger Abstimmung an
einzelnen Hochschulen Schwerpunkte bilden. Die Studien
sollen höchstens zwei Jahre dauern.
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§88
Fernstudium

(1) Das Land und die Hochschulen fördern die Entwick¬
lung und den Einsatz des Fernstudiums. Das Land arbei¬
tet mit den anderen Ländern und dem Bund im Rahmen
ihrer Zuständigkeiten zur Förderung des Fernstudiums
zusammen.

(2) Eine in einer Studien- und Prüfungsordnung vorge¬
sehene Studien- oder Prüfungsleistung wird auch durch
die erfolgreiche Teilnahme an einer Fernstudieneinheit
nachgewiesen, soweit diese im Rahmen des Absatzes 1
entwickelt worden und dem entsprechenden Lehrangebot
oder der entsprechenden Prüfungsleistung des Präsenz¬
studiums inhaltlich gleichwertig ist Die Teilnahme an der
Fernstudieneinheit wird wie das entsprechende Präsenz¬
studium auf die Studienzeit angerechnet.

(3) Die inhaltliche Gleichwertigkeit wird bei Studien¬
gängen, die mit einer Hochschulprüfung abgeschlossen
werden, von der Hochschule, bei Studiengängen, die mit
einer staatlichen Prüfung abgeschlossen werden, von der
für die Prüfung zuständigen Stelle festgestellt. Die betrof¬
fenen Hochschulen sind vorher zu hören.

(4) Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung
kann auf Grund einer entsprechenden Empfehlung der
Gemeinsamen Kommission die inhaltliche Gleichwertig¬
keit von Fernstudienabschnitten, die mit einer Prüfung
abgeschlossen werden, für alle Hochschulen des Landes
verbindlich feststellen. Bezieht sich die Entscheidung auf
Studiengänge, die mit einer staatlichen Prüfung abge¬
schlossen werden, so ist nach Anhörung der Hochschulen
das Einvernehmen mit den zuständigen Fachministerien
herzustellen.

(5) Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung
kann nach Anhörung der betroffenen Hochschule zur be¬
fristeten Erprobung die Aufnahme von gemäß Absatz 3
oder Absatz 4 als gleichwertig anerkannten Fernstudien¬
einheiten anordnen, die neben entsprechende Lehrveran¬
staltungen des Präsenzstudiums treten.

(6) Soweit eine in das Präsenzlehrangebot einer Hoch¬
schule einbezogene Fernstudieneinheit mit begleitenden
oder ergänzenden Lehrveranstaltungen des Präsenzstu¬
diums verbunden werden soll, gilt § 86 Abs. 3 entspre¬
chend. Das Recht zur Darstellung abweichender Lehrin¬
halte und Lehrmeinungen bleibt unberührt.

§89
Weiterbildung

(1) Die Hochschulen sollen im Rahmen ihrer Aufgaben
Möglichkeiten der Weiterbildung entwickeln und anbie¬
ten. Sie arbeiten mit Einrichtungen der Weiterbildung au¬
ßerhalb des Hochschulbereichs zusammen.

(2) Das Lehrangebot im weiterbildenden Studium soll
aus in sich geschlossenen Abschnitten bestehen und die
aus der beruflichen Praxis entstandenen Bedürfnisse der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer berücksichtigen. Es soll
mit dem übrigen Lehrangebot der Hochschule in der ent¬
sprechenden Fachrichtung abgestimmt sein und berufs¬
praktische Erfahrungen für die Lehre nutzbar machen.
Das Lehrangebot kann auch in der Form des Fernstu¬
diums oder in einem Verbund von Direkt- und Fernstu¬
dium erfolgen.

(3) Die Hochschulen sollen in gegenseitiger Abstim¬
mung für Bereiche des weiterbildenden Studiums an ein¬
zelnen Hochschulen fachliche Schwerpunkte bilden.

(4) Das weiterbildende Studium steht Bewerberinnen
und Bewerbern mit abgeschlossenem Hochschulstudium
und solchen Bewerberinnen und Bewerbern offen, die die
für die Teilnahme erforderliche Eignung im Beruf oder
auf andere Weise erworben haben. Die Eignung im Beruf
gilt als nachgewiesen, wenn die Bewerberin oder der Be¬
werber nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung ei¬
ne für das weiterbildende Studium einschlägige, minde¬
stens dreijährige berufliche Tätigkeit ausgeübt hat. Die
Bewerberin oder der Bewerber muß das 24. Lebensjahr
vollendet haben und eine mindestens zweijährige berufli¬
che Tätigkeit oder vergleichbare Erfahrungen nachwei¬
sen; Zeiten vor einem Hochschulstudium werden nicht be¬
rücksichtigt. Entspricht das weiterbildende Studium ei¬

nem Studiengang, der zu einem berufsqualifizierenden
Abschluß im Sinne des § 83 führt, gilt ferner § 65 oder § 66
entsprechend.

{5) Die Hochschule regelt die Voraussetzungen und das
Verfahren der Zulassung zum weiterbildenden Studium.
Sie kann die Zulassung insbesondere beschränken, wenn
wegen der Aufnahmefähigkeit oder der Art oder des
Zwecks des weiterbildenden Studiums eine Begrenzung
der Teilnehmerzahl erforderlich ist Die Hochschule kann
Regelungen zur Feststellung des Erfolgs der Teilnahme
am weiterbildenden Studium treffen.

(6) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am weiterbil¬
denden Studium und an sonstigen Veranstaltungen der
Weiterbildung sind Gasthörerinnen und Gasthörer.

(7) Die Hochschule kann das weiterbildende Studium
mit Ausnahme des in Absatz 4 Satz 4 geregelten Falles
und sonstige Veranstaltungen der Weiterbildung auch auf
privatrechtlicher Grundlage anbieten. In diesem Falle gilt
Absatz 6 nicht.

2. Prüfungen

§90
Prüfungen

(1) Die Studiengänge werden in der Regel durch eine
Hochschulprüfung, eine staatliche oder eine kirchliche
Prüfung abgeschlossen.

(2) Die Hochschulprüfungen, mit denen ein Studienab-
schnitt oder ein Studium abgeschlossen wird, dienen der
Feststellung, ob die oder der Studierende bei Beurteilung
ihrer oder seiner individuellen Leistung das Ziel des Stu¬
dienabschnitts oder des Studiums erreicht hat. Soweit in
der Hochschulprüfungsordnung bei Prüfungen Gruppen¬
arbeiten zugelassen sind, müssen die individuellen Lei¬
stungen deutlich abgrenzbar und bewertbar sein und den
Anforderungen an eine selbständige Prüfungsleistung
entsprechen.

(3) In Studiengängen, die mit einer Hochschulprüfung
abgeschlossen werden, findet eine Vor- oder Zwischen¬
prüfung statt; in Studiengängen nach § 87 kann hiervon
abgesehen werden. Soweit in staatlichen oder kirchlichen
Prüfungsordnungen keine Bestimmugen über Vor- oder
Zwischenprüfungen enthalten sind, können von den
Hochschulen Vor- oder Zwischenprüfungsordnungen als
Satzungen erlassen werden.

(4) Hochschulabschlußprüfungen können je nach Art
des Studienganges in Abschnitte (Teilprüfungen) geteilt
sowie durch eine Zwischenprüfung oder durch die An¬
rechnung studienbegleitender Leistungsnachweise entla¬
stet werden, sofern die Studienleistung nach Anforderung
und Verfahren einer Prüfungsleistung gleichwertig ist.
Vor- oder Zwischenprüfungen können durch studienbe¬
gleitende Leistungen, die nach Anforderungen und Ver¬
fahren einer Prüfungsleistung gleichwertig sind, ganz
oder teilweise ersetzt werden. Die Zahl der Leistungs¬
nachweise muß sich in zumutbaren Grenzen halten.

(5) Auf das Studium und die Prüfungen an der Hoch¬
schule werden Studien- und Prüfungsleistungen, die in
demselben Studiengang an anderen wissenschaftlichen
Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes er¬
bracht wurden, sowie gleichwertige Studien- und Prü¬
fungsleistungen, die in anderen Studiengängen oder an
anderen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundge¬
setzes erbracht wurden, von Amts wegen angerechnet.
Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die an
Hochschulen außerhalb des Geltungsbereichs des Grund¬
gesetzes erbracht wurden, werden auf Antrag angerech¬
net Die notwendigen Feststellungen trifft die in der Prü¬
fungsordnung vorgesehene Stelle.

(6) Studierende des gleichen Studienganges sollen bei
mündlichen Prüfungen als Zuhörerinnen und Zuhörer zu¬
gelassen werden, sofern nicht eine Kandidatin oder ein
Kandidat widerspricht Die Zulassung erstreckt sich nicht
auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnis¬
ses an die Kandidatinnen und Kandidaten. Das Nähere
regelt die Prüfungsordnung.

(7) Prüfungstermine sollen so angesetzt werden, daß in¬
folge der Terminierung keine Lehrveranstaltungen aus¬
fallen.
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§90a
Freiversuch')

(1) Legt ein Prüfling innerhalb der Regelstudienzeit zu
dem in der Prüfungsordnung vorgesehenen Zeitpunkt und
nach ununterbrochenem Studium eine Fachprüfung des
Hauptstudiums ab und besteht er diese Prüfung nicht, so
gilt sie als nicht unternommen (Freiversuch). Die Hoch¬
schulen können für Fachprüfungen des Grundstudiums
den Freiversuch vorsehen. Ein zweiter Freiversuch ist
ausgeschlossen. Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Prü¬
fung aufgrund eines ordnungswidrigen Verhaltens, insbe¬
sondere eines Täuschungsversuchs, für nicht bestanden
erklärt wurde.

(2) Bei der Berechnung des in Absatz 1 Satz 1 genann¬
ten Zeitpunktes bleiben Fachsemenster unberücksichtigt
und gelten nicht als Unterbrechung, während derer der
Prüfling nachweislich wegen längerer schwerer Krank¬
heit oder aus einem anderen zwingenden Grund am Stu¬
dium gehindert war. Ein Hinderungsgrund ist insbesonde¬
re anzunehmen, wenn mindestens vier Wochen der Mut-
terschutzfrist in die Vorlesungszeit fallen. Für den Fall der
Erkrankung ist erforderlich, daß der Prüfling unverzüg¬
lich eine amtsärztliche Untersuchung herbeigeführt hat
und mit der Meldung das amtsärztliche Zeugnis vorlegt,
das die medizinischen Befundtatsachen enthält, aus de¬
nen sich die Studienunfähigkeit ergibt

(3) Unberücksichtigt bleibt auch ein Auslandsstudium
bis zu drei Semestern, wenn der Prüfling nachweislich an
einer ausländischen Hochschule für das Studienfach, in
dem er die Freiversuchsregelung in Anspruch nehmen
möchte, eingeschrieben war und darin Lehrveranstaltun¬
gen in angemessenem Umfange, in der Regel von minde¬
stens acht Semesterwochenstunden, besucht und je Seme¬
ster mindestens einen Leistungsnachweis erworben hat.

(4) Ferner bleiben Fachsemester in angemessenem Um¬
fang, höchstens jedoch bis zu zwei Semestern, unberück¬
sichtigt, wenn der Prüfling nachweislich während dieser
Zeit als gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen
Gremien oder satzungsmäßigen Organen der Hochschule
tätig war.

(5) Wer eine Fachprüfung bei Vorliegen der Vorausset¬
zungen nach den Absätzen 1 bis 4 bestanden hat, kann zur
Verbesserung der Fachnote die Prüfung an derselben
Hochschule einmal wiederholen. Der Antrag auf Zulas¬
sung ist zum nächsten Prüfungstermin zu stellen.

(6) Erreicht der Prüfling in der Wiederholungsprüfung
eine höhere Punktzahl, so wird diese Punktzahl der Be¬
rechnung der Gesamtnote der Hochschulabschlußprüfung
zugrundegelegt.

§91
Prüfungsordnungen

(1) Hochschulprüfungen werden auf Grund von Prü¬
fungsordnungen abgelegt, die von der Hochschule als Sat¬
zung erlassen worden sind.

(2) Hochschulprüfungsordnungen müssen insbesondere
regeln:

1. Das Ziel des Studiums und den Zweck der Prüfung,
2. die Regelstudienzeit, den notwendigen und zumutba¬

ren Umfang des Gesamtlehrangebots und die Zeit, bis
zu der in der Regel eine Vor- oder Zwischenprüfung
abzulegen ist, sowie die Fristen für die Meldung zu
den Prüfungen,

3. die Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung
einschließlich des Nachweises nach § 64 Abs. 2 Satz 2
sowie einer in den Studiengang eingeordneten berufs¬
praktischen Tätigkeit nach § 85 Abs. 2,

4. die Voraussetzungen für die Wiederholung von Prü¬
fungsleistungen,

5. die Prüfungsanforderungen, insbesondere die Prü¬
fungsfächer und ihre Gewichtung,

6. Form, Zahl, Art und Umfang der Prüfungsleistungen,

') NachArtikelVIIINr.2 des Gesetzeszur Änderunghochschulrechtlicher
Vorschriftenvom6.Juli 1993sinddie Prüfungsordnungeninnerhalbvon18
Monatennach InkrafttretendiesesGesetzesan die Bestimmungendieses
Gesetzesanzupassen.

7. die Zeiten für die Anfertigung von Prüfungsarbeiten
und die Dauer der mündlichen Prüfungen,

8. die Grundsätze der Bewertung der einzelnen Prü¬
fungsleistungen und der Ermittlung der Ergebnisse.

9. die Prüfungsorgane und das Prüfungsverfahren,
10. die Anrechnung von studienbegleitenden Leistungs¬

nachweisen,
11. die Anrechnung von in anderen Studiengängen oder

an anderen Hochschulen erbrachten Studienzeiten,
Studien- und Prüfungsleistungen,

12. die Folgen der Nichterbringung von Prüfungsleistun¬
gen und des Rücktritts von der Prüfung,

13. die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften,
14. die Einsicht in die Prüfungsakten nach abgeschlosse¬

ner Prüfung oder Teilprüfung,
15. den nach bestandener Prüfung zu verleihenden Hoch¬

schulgrad.

(3) Prüfungsanforderungen und Prüfungsverfahren sind
so zu gestalten, daß die Abschlußprüfung innerhalb der
Regelstudienzeit abgenommen werden kann. Prüfungs¬
verfahren müssen die gesetzlichen Mutterschutzfristen
und die Fristen des Erziehungsurlaubs berücksichtigen.
Ist die Prüfung in Abschnitte geteilt, die nicht unmittelbar
aufeinanderfolgen, oder wird sie studienbegleitend durch¬
geführt, so ist die Frist für die Meldung gemäß Absatz 2
Nr. 2 zum letzten Teil der Prüfung zu bestimmen.

(4) Hochschulprüfungen können vor Ablauf der für die
Meldung festgelegten Fristen abgelegt werden, sofern die
für die Zulassung zur Prüfung erforderlichen Leistungen
nachgewiesen sind.

(5) In den Hochschulprüfungsordnungen können für
den Fall, daß Prüfungen oder Prüfungsteile nicht bestan¬
den sind, Fristen für die Wiederholung festgesetzt werden,
bei deren Versäumnis der Prüfungsanspruch erlischt, es
sei denn, daß die oder der Studierende das Versäumnis
nicht zu vertreten hat.

(6) Vor dem Erlaß staatlicher Prüfungsordnungen sind
die betroffenen Hochschulen zu hören. Zu geltenden
staatlichen Prüfungsordnungen können die betroffenen
Hochschulen Änderungsvorschläge vorlegen, die mit ih¬
nen zu erörtern sind.

(7) Ordnungen der Hochschule über Zwischenprüfungen
in Studiengängen, die mit einer staatlichen Prüfung abge¬
schlossen werden, bedürfen der Zustimmung des für die
Prüfungsordnung zuständigen Fachministeriums im Ein¬
vernehmen mit dem Ministerium für Wissenschaft und
Forschung.

§92
Prüferinnen und Prüfer

(1) Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind Profes¬
sorinnen und Professoren, außerplanmäßige Professorin¬
nen und Professoren, Honorarprofessorinnen und Hono¬
rarprofessoren, Privatdozentinnen und Privatdozenten,
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten, Oberin¬
genieurinnen und Oberingenieure, wissenschaftliche As¬
sistentinnen und Assistenten, wissenschaftliche und
künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, soweit
sie Aufgaben nach § 60 Abs. 1 Satz 4 wahrnehmen, Lehr¬
kräfte für besondere Aufgaben und Lehrbeauftragte, fer¬
ner in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene
Personen, soweit dies zur Erreichung des Prüfungszwek-
kes erforderlich oder sachgerecht ist, befugt. Prüfungslei¬
stungen dürfen nur von Personen bewertet werden, die
selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende
oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen.

(2) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungs¬
tätigkeit unabhängig.

(3) Prüfungsleistungen in Hochschulabschlußprüfungen
und in Prüfungen, deren Bestehen Voraussetzung für die
Fortsetzung des Studiums ist, sind in der Regel von min¬
destens zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten.
Mündliche Prüfungen sind von mehreren Prüferinnen
oder Prüfern oder von einer Prüferin oder einem Prüfer in
Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines
sachkundigen Beisitzers abzunehmen.
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Achter Abschnitt

Hochschulgrade und Habilitation

§93
Hochschulgrade

(1) Die Hochschule verleiht auf Grund einer Hochschul¬
prüfung, mit der ein berufsqualifizierender Abschluß er¬
worben wird, den Diplomgrad mit Angabe der Fachrich¬
tung oder den Magistergrad.

(2) Zur Wahrung der im Hochschulwesen gebotenen
Einheitlichkeit regelt das Ministerium für Wissenschaft
und Forschung im Benehmen mit den Hochschulen durch
Rechtsverordnung die Bezeichnung der Diplomgrade so¬
wie Magistergrade und die Zuordnung der Diplomgrade
sowie Magistergrade zu den Fachrichtungen und Studien¬
gängen.

(3) Die Hochschule kann den Diplomgrad auch auf
Grund einer staatlichen oder einer kirchlichen Prüfung,
mit der ein Hochschulstudium abgeschlossen wird, verlei¬
hen.

(4) Die Verleihung weiterer akademischer Grade durch
die Hochschule bedarf der Zustimmung des Ministeriums
für Wissenschaft und Forschung. Abweichend von Ab¬
satz 1 kann mit Zustimmung des Ministeriums für Wis¬
senschaft und Forschung für den berufsqualifizierenden
Abschluß nach einer Hochschulprüfung auf Grund einer
Vereinbarung mit einer Hochschule, die außerhalb des
Geltungsbereichs des Grundgesetzes liegt, deren akade¬
mischer Grad verliehen werden. Die Zustimmung kann
außer aus rechtlichen Gründen auch versagt werden,
wenn die im Hochschulwesen gebotene Einheitlichkeit
nicht gewahrt ist. Auf Grund von Vor- und Zwischenprü¬
fungen werden keine akademischen Grade verliehen.

§94
Promotion

(1) Durch die Promotion wird eine über das allgemeine
Studienziel gemäß § 80 hinausgehende Befähigung zu
selbständiger wissenschaftlicher Arbeit nachgewiesen.
Die Befähigung wird auf Grund einer wissenschaftlich be¬
achtlichen schriftlichen Arbeit (Dissertation) und einer
mündlichen Prüfung festgestellt. Auf Grund der Promo¬
tion wird der Doktorgrad verliehen.

(2) Zum Promotionsverfahren wird zugelassen, wer
a) einen berufsqualifizierenden Abschluß oder eine ande¬

re den Studiengang abschließende Prüfung nach einem
einschlägigen wissenschaftlichen Studium mit einer
Regelstudienzeit von wenigstens acht Semestern oder

b) einen berufsqualifizierenden Abschluß oder eine ande¬
re den Studiengang abschließende Prüfung nach einem
einschlägigen wissenschaftlichen Studium mit einer
Regelstudienzeit von wenigstens sechs Semestern und
daran anschließende, angemessene, auf die Promotion
vorbereitende Studien in den Promotionsfächern oder

c) ein Ergänzungsstudium im Sinne des § 87 Abs. 4 oder
d) den qualifizierten Abschluß eines Fach hochschulstu¬

dienganges im Sinne des Gesetzes über die Fachhoch¬
schulen im Lande Nordrhein-Westfalen und daran an¬
schließende angemessene, auf die Promotion vorberei¬
tende wissenschaftliche Studien in den Promotionsfä¬
chern

nachweist. Soweit die Besonderheit des Studienganges es
erfordern, können Ausnahmen vorgesehen werden. Die
Prüfungsordnung (Promotionsordnung) kann die Zulas¬
sung zusätzlich vom Nachweis einer qualifizierten Ab¬
schlußprüfung oder vom Nachweis weiterer Studienlei¬
stungen sowie sonstiger Leistungen, die die Eignung für
eine Promotion erkennen lassen, abhängig machen.

(3) Das Promotionsverfahren wird von dem zuständigen
Fachbereich durchgeführt.

(4) Das Nähere regelt die Promotionsordnung, die der
Senat auf Vorschlag des zuständigen Fachbereichs als
Satzung erläßt. Die Promotionsordnung kann die Verlei¬
hung des Doktorgrades ehrenhalber vorsehen.

§95
Habilitation

(1) Durch die Habilitation wird die Befähigung der Be¬
werberin oder des Bewerbers, ein wissenschaftliches Fach
in Forschung und Lehre selbständig zu vertreten, förmlich
nachgewiesen.

(2) Zum Habilitationsverfahren wird zugelassen, wer ei¬
ne den Anforderungen des § 49 Abs. 1 Nr. 3 entsprechende
Promotion und eine weitergehende wissenschaftliche Tä¬
tigkeit nach der Promotion nachweist. Die Habilitations¬
ordnung kann weitere Zulassungsvoraussetzungen vorse¬
hen, wenn die Besonderheit eines Faches es erfordert.

(3) Die Befähigung nach Absatz 1 wird auf Grund der
schriftlichen und mündlichen Habilitationsleistungen
festgestellt. § 92 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die
schriftlichen Habilitationsleistungen werden durch die
Vorlage einer Habilitationsschrift oder entsprechender
wissenschaftlicher Veröffentlichungen, aus denen die Eig¬
nung der Bewerberin oder des Bewerbers zu selbständiger
Forschung hervorgeht, erbracht. Zur mündlichen Habili¬
tationsleistung gehört auch die Abhaltung einer studien-
gangsbezogenen Lehrveranstaltung.

(4) Das Habilitationsverfahren wird in dem zuständigen
Fachbereich durchgeführt. Die Dauer des Habilitations-
verfahrens soll zwölf Monate seit Einreichung des Zulas¬
sungsantrages nicht überschreiten.

(5) Das Nähere regelt die Habilitationsordnung, die der
Senat auf Vorschlag des Fachbereichs als Satzung erläßt

(6) Auf Antrag der Habilitierten oder des Habilitierten
entscheidet die Hochschule über die Verleihung der Be¬
fugnis, in ihrem oder seinem Fach an der Hochschule
Lehrveranstaltungen selbständig durchzuführen. Der An¬
trag darf nur aus Gründen abgelehnt werden, die die Er¬
nennung zur beamteten Professorin oder zum beamteten
Professor gesetzlich ausschließen. Auf Grund der Verlei¬
hung der Befugnis zur Durchführung von Lehrveranstal¬
tungen ist die oder der Habilitierte berechtigt, die Be¬
zeichnung „Privatdozentin" oder „Privatdozent" zu führen.
Ein Dienstverhältnis wird damit nicht begründet.

(7) Die Befugnis zur Durchführung von Lehrveranstal¬
tungen kann widerrufen werden, wenn die oder der Habi¬
litierte ohne wichtigen Grund zwei Jahre keine Lehrtätig¬
keit ausgeübt hat, es sei denn, daß sie oder er das 65. Le¬
bensjahr vollendet hat. Für den Widerruf und die Rück¬
nahme der Befugnis gilt im übrigen § 54 Abs. 4 Satz 3 und
4 entsprechend.

Neunter Abschnitt

Forschung

§96
Aufgaben der Forschung

Die Forschung dient der Gewinnung wissenschaftlicher
Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung
und Weiterentwicklung von Lehre und Studium. Gegen¬
stand der Forschung sind unter Berücksichtigung der
Aufgabenstellung der Hochschule alle wissenschaftlichen
Bereiche sowie die Anwendung wissenschaftlicher Er¬
kenntnisse in der Praxis einschließlich der Folgen, die
sich aus der Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse
ergeben können.

§97
Koordinierung der Forschung und Veröffentlichung

von Forschungsergebnissen
(1) Forschungsvorhaben und Forschungsschwerpunkte

werden von der Hochschule unter Berücksichtigung der
Hochschulplanung koordiniert. Zur gegenseitigen Abstim¬
mung von Forschungsvorhaben und Forschungsschwer¬
punkten sowie zur Planung und Durchführung gemeinsa¬
mer Forschungsvorhaben wirken die Hochschulen unter¬
einander, mit anderen Forschungseinrichtungen und mit
Einrichtungen der überregionalen Forschungsplanung
und Forschungsförderung zusammen.

(2) Die Ergebnisse von Forschungsvorhaben sollen in
absehbarer Zeit nach Durchführung des Vorhabens veröf¬
fentlicht werden. Bei der Veröffentlichung von For-
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schungsergebnissen ist jede oder jeder, die oder der einen
eigenen wissenschaftlichen oder wesentlichen sonstigen
Beitrag geleistet hat, als Mitautorin oder Mitautor oder
Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zu nennen. Ihr oder sein
Beitrag ist zu kennzeichnen.

(3) Die Hochschule berichtet in regelmäßigen Zeitab¬
ständen über ihre Forschungsvorhaben und Forschungs¬
schwerpunkte. Die Mitglieder der Hochschule sind ver¬
pflichtet, bei der Erstellung des Berichts mitzuwirken.

§98
Forschung mit Mitteln Dritter

(1) Die in der Forschung tätigen Hochschulmitglieder
sind berechtigt, im Rahinen ihrer dienstlichen Aufgaben
auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht
aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haus¬
haltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert wer¬
den; ihre Verpflichtung zur Erfüllung der übrigen Dienst¬
aufgaben bleibt unberührt. Die Durchführung vonVorha-
ben nach Satz 1 ist Teil der Hochschulforschung.

(2) Ein Hochschulmitglied ist berechtigt, ein Vorhaben
nach Absatz 1 in der Hochschule durchzuführen, wenn die
Erfüllung anderer Aufgaben der Hochschule sowie die
Rechte und Pflichten anderer Personen dadurch nicht be¬
einträchtigt werden und entstehende Folgelasten ange¬
messen berücksichtigt sind; die Forschungsergebnisse
sind in der Regel in absehbarer Zeit zu veröffentlichen.

(3) Ein Forschungsvorhaben nach Absatz 1 ist dem Rek¬
torat über die Dekanin oder den Dekan anzuzeigen. Die
Inanspruchnahme von Personal, Sachmitteln und Einrich¬
tungen der Hochschule darf nur untersagt oder durch
Auflagen beschränkt werden, soweit die Voraussetzungen
des Absatzes 2 dieses erfordern.

(4) Die Mittel für Forschungsvorhaben, die in der Hoch¬
schule durchgeführt werden, sollen von der Hochschule
verwaltet werden. Die Mittel sind für den von der oder
dem Dritten bestimmten Zweck zu verwenden und nach
deren oder dessen Bedingungen zu bewirtschaften, soweit
gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen. Treffen
die Bedingungen keine Regelung, so gelten ergänzend die
Bestimmungen des Landes. Auf Antrag des Hochschul¬
mitgliedes, das das Vorhaben durchführt, soll von der Ver¬
waltung der Mittel durch die Hochschule abgesehen wer¬
den, sofern es mit den Bedingungen der oder des Dritten
vereinbar ist; Satz 3 gilt in diesem Fall nicht.

(5) Aus Mitteln Dritter bezahlte hauptberufliche Mitar¬
beiterinnen und Mitarbeiter an Forschungsvorhaben, die
in der Hochschule durchgeführt werden, sollen vorbehalt¬
lich des Satzes 3 als Personal der Hochschule im privat-
rechtlichen Dienstverhältnis eingestellt werden. Die Ein¬
stellung setzt voraus, daß die Mitarbeiterin oder der Mit¬
arbeiter von dem Hochschulmitglied, das das Vorhaben
durchführt, vorgeschlagen wird. Sofern es mit den Bedin¬
gungen der oder des Dritten vereinbar ist, kann das Hoch¬
schulmitglied in begründeten Fällen die Arbeitsverträge
mit den Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern abschließen.

(6) Finanzielle Erträge der Hochschule aus Forschungs¬
vorhaben, die in der Hochschule durchgeführt werden,
insbesondere aus Einnahmen, die der Hochschule als Ent¬
gelt für die Inanspruchnahme von Personal, Sachmitteln
und Einrichtungen zufließen, stehen der Hochschule für
die Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten für Entwicklungsvorhaben
sinngemäß.

Zehnter Abschnitt
Haushaltswesen

Die §§ 99 bis 101 sind gestrichen.

§102
Beitrag zum Haushaltsvoranschlag

(1) Die Anmeldung der benötigten Stellen und Mittel er¬
folgt in einem Beitrag der Hochschule zum Haushaltsvor¬
anschlag.

(2) Der Beitrag wird durch die Kommission für Planung
und Finanzen beraten und von der Kanzlerin oder vom

Kanzler aufgestellt. Der Senat nimmt zur Aufstellung der
Kanzlerin oder des Kanzlers Stellung.

§103
Verteilung der Haushaltsmittel

(1) Über die Verteilung der Stellen und Mittel auf die
Fachbereiche, zentralen Einrichtungen und die Medizini¬
schen Einrichtungen beschließt das Rektorat nach Stel¬
lungnahme des Senats und im Benehmen mit den betrof¬
fenen Fachbereichen, zentralen Einrichtungen und Medi¬
zinischen Einrichtungen. Die Kanzlerin oder der Kanzler
führt den Beschluß des Rektorats aus.

(2) Unbeschadet der allgemein geltenden haushalts¬
rechtlichen Vorschriften sind folgende Grundsätze zu be¬
achten:
1. Soweit Stellen und Mittel innerhalb der Hochschule

verteilt werden, sind sie den Fachbereichen, den zen¬
tralen Einrichtungen und den Medizinischen Einrich¬
tungen zuzuweisen.

2. Bei der Verteilung ist für Fälle eines während des
Haushaltsjahres eintretenden dringenden, nicht vor¬
hersehbaren Bedarfs eine ausreichende zentrale Reser¬
ve an Stellen und Mitteln zu bilden.

3. Die Zuweisungen an die Fachbereiche sind, erforder¬
lichenfalls mit entsprechenden Auflagen oder Bindun¬
gen, so vorzunehmen, daß vorbehaltlich der Sicherstel¬
lung des Lehrbedarfs und von Zusagen gemäß § 50 Abs.
4 der Bedarf der wissenschaftlichen Einrichtungen und
Betriebseinheiten sowie der Grundbedarf für den Auf¬
gabenbereich der einzelnen Professorinnen und Profes¬
soren, Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten
in dem erforderlichen Umfang zur Verfügung stehen
und die Finanzierung von längerfristigen wissenschaft¬
lichen Vorhaben nach Maßgabe der Möglichkeiten der
Hochschule gewährleistet wird. Darüber hinaus können
Zuweisungen für einen innerhalb eines Fachbereichs
auszugleichenden weiteren Bedarf vorgenommen wer¬
den.

4. Die Höhe der Zuweisungen ist durch das Rektorat re¬
gelmäßig unter Berücksichtigung des Bedarfs und der
Gesamtsituation der Hochschule zu überprüfen.
(3) Die einem Fachbereich zugewiesenen Stellen und

Mittel werden unter Berücksichtigung der Grundsätze des
Absatzes 2 Nr. 3 durch Beschluß des Fachbereichsrats ver¬
teilt. Die Verteilung ist der Kanzlerin oder dem Kanzler
mitzuteilen.

§104
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

(1) Die Bewirtschaftung aller Haushaltsmittel obliegt
der Kanzlerin oder dem Kanzler.

(2) Die Kanzlerin oder der Kanzler kann die Bewirt¬
schaftung auf die Fachbereiche und zentralen Einrichtun¬
gen unbeschadet ihrer oder seiner Verantwortung nach
den allgemeinen landesrechtlichen Bestimmungen über¬
tragen. § 41 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 105
Körperschaftsvermögen und Körperschaftshaushalt

(1) Körperschafts vermögen ist das Vermögen, das der
Hochschule als Körperschaft des öffentlichen Rechts ge¬
hört. Es dient der Erfüllung von Aufgaben der Hochschule
und ist getrennt von dem Landes vermögen zu verwalten.
Zum Körperschaftsvermögen gehören nach Maßgabe des
Absatzes 3 Satz 4 und 5 auch dessen Erträge, die aus¬
schließlich mit Mitteln des Körperschaftsvermögens er¬
worbenen Gegenstände sowie die Lasten und Verbindlich¬
keiten, die der Hochschule als Körperschaft des öffentli¬
chen Rechts erwachsen. In das Vermögen des Landes fal¬
len Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln oder aus Mit¬
teln gemeinnütziger oder überwiegend aus öffentlichen
Mitteln unterhaltener Einrichtungen; andere Zuwendun¬
gen fallen in das Vermögen des Landes, soweit die Zuwen¬
denden nicht etwas anderes ausdrücklich bestimmt ha¬
ben. Entsprechendes gilt für zugewendete Gegenstände
und Gegenstände, die unter Einsatz von Zuwendungen
nach Satz 4 erworben wurden, sowie für deren Erträge.
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(2) Aus Rechtsgeschäften, die die Hochschule als Kör¬
perschaft des öffentlichen Rechts abschließt, wird das
Land weder berechtigt noch verpflichtet. Ein auf den Er¬
werb von Vermögensgegenständen gerichtetes Rechtsge¬
schäft darf die Hochschule als Körperschaft des öffentli¬
chen Rechts nur abschließen, wenn die Gegenleistungen
aus dem vorhandenen Körperschaftsvermögen aufge¬
bracht werden können.

(3) Der Haushaltsplan der Körperschaft ist vor Beginn
des Haushaltsjahres aufzustellen. Er wird durch die Kom¬
mission für Planung und Finanzen beraten und vom Senat
festgestellt. Die Aufstellung und Ausführung des Haus¬
haltsplanes richten sich vorbehaltlich der nachfolgenden
Sätze nach den landesrechtlichen Vorschriften. In dem
Haushaltsplan der Körperschaft sind alle Einnahmen,
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zwecke
zu veranschlagen, die die Hochschule als Körperschaft des
öffentlichen Rechts verfolgt. Haushaltsmittel dürfen nur
zur Erfüllung von Körperschaftsaufgaben eingesetzt wer¬
den. Die Hochschule darf Haushaltsmittel des Landes, de¬
ren Bewirtschaftung ihr obliegt, nicht für Körperschafts¬
zwecke verwenden. Für die Verwaltung des Körper¬
schafts Vermögens durch Bedienstete des Landes ist dem
Land Ersatz zu leisten.

(4) Nach Ablauf des Haushaltsjahres ist das Rech¬
nungsergebnis nach landesrechtlichen Vorschriften auf¬
zustellen. Der Senat erteilt die Entlastung. § 111 der Lan¬
deshaushaltsordnung bleibt unberührt.

Elfter Abschnitt

Aufsicht und Genehmigung

§ 106
Aufsicht in Selbstverwaltungsangelegenheiten

(1) Die Hochschulen nehmen ihre Selbstverwaltungsan¬
gelegenheiten unter der Rechtsauf sieht des Ministeriums
für Wissenschaft und Forschung wahr.

(2) Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung
kann Beschlüsse, Maßnahmen und Unterlassungen der
Organe. Gremien, Funktionsträgerinnen und Funktions¬
träger der Hochschule, die gegen dieses Gesetz oder ande¬
re Rechtsvorschriften verstoßen, beanstanden und Abhilfe
innerhalb einer zu bestimmenden, angemessenen Frist
verlangen. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung.
Kommt die Hochschule einer Beanstandung oder Anord¬
nung nicht fristgemäß nach oder erfüllt sie die ihr sonst
obliegenden Pflichten nicht innerhalb der vorgeschriebe¬
nen oder vom Ministerium für Wissenschaft und For¬
schung gesetzten Frist, so kann dieses die notwendigen
Maßnahmen an ihrer Stelle treffen sowie die erforderli¬
chen Satzungen und Ordnungen erlassen. Einer Fristset¬
zung durch das Ministerium für Wissenschaft und For¬
schung bedarf es nicht, wenn die Hochschule die Befol¬
gung einer Beanstandung oder Anordnung oder die Erfül¬
lung einer ihr obliegenden Pflicht verweigert oder ihre
Gremien dauernd beschlußunfähig sind.

(3) Sind Gremien dauernd beschlußunfähig, so kann sie
das Ministerium für Wissenschaft und Forschung auflö¬
sen und ihre unverzügliche Neuwahl anordnen. Sofern
und solange die Befugnisse nach Absatz 2 nicht ausrei¬
chen, kann das Ministerium für Wissenschaft und For¬
schung nach Anhörung der Hochschule Beauftragte be¬
stellen, die die Befugnisse der zuständigen Stellen oder
einzelner Mitglieder von Gremien in dem erforderlichen
Umfang ausüben.

(4) Auf Sichtsmaßnahmen nach den Absätzen 2 und 3
sind so auszuwählen und anzuwenden, daß die Hochschu¬
le ihre Aufgaben nach diesem Gesetz alsbald wieder selbst
erfüllen kann.

§ 107
Aufsicht in staatlichen Angelegenheiten

(1) Bei der Wahrnehmung staatlicher Angelegenheiten
unterstehen die Hochschulen der Fachaufsicht des Mini¬
steriums für Wissenschaft und Forschung; § 13 Abs. 1
und 3 des Landesorganisationsgesetzes und §106 Abs. 2
bis 4 gelten entsprechend. Vor einer Weisung soll der
Hochschule Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben
werden.

(2) Staatliche Angelegenheiten sind:
1. Die Personal Verwaltung;

2. die Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten, insbe¬
sondere
a) die Bewirtschaftung der den Hochschulen zugewie¬

senen Haushaltsmittel einschließlich der Stellen,
b) die Verwaltung der den Hochschulen zur Verfügung

stehenden Grundstücke und Vermögensgegenstän¬
de, die nicht Körperschaftsvermögen sind,

c) die Verwaltung der den Hochschulen zur Verfügung
stehenden Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe;

3. die Krankenversorgung sowie die sonstigen der Hoch¬
schule auf dem Gebiet des öffentlichen Gesundheitswe¬
sens obliegenden Aufgaben einschließlich der Errich¬
tung, Änderung und Aufhebung, der Organisation und
des Betriebes der Medizinischen Einrichtungen und de¬
ren Teileinrichtungen, die diese Aufgaben wahrneh¬
men; § 38 Abs. 7 bleibt unberührt;

4. die Aufgaben bei der Ermittlung der Ausbildungskapa¬
zität und bei der Festsetzung der Zulassungszahlen für
das Vergabeverfahren sowie die Vergabe von Studien¬
plätzen;

5. das Gebühren-, Kassen- und Rechnungswesen;

6. die Aufgaben der Berufsbildung nach dem Berufsbil¬
dungsgesetz. Darüber hinausgehende gesetzliche Rege¬
lungen und § 3 Abs. 8 bleiben unberührt.

(3) Bei staatlichen Angelegenheiten sind die für sie all¬
gemein geltenden staatlichen Vorschriften anzuwenden,
soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.

§108
Zusammenwirken in besonderen Fällen

(1) Der Erlaß, die Änderung und die Aufhebung von
Ordnungen der Hochschule, die in diesem Gesetz als Sat¬
zung bezeichnet werden, bedürfen der Genehmigung des
Ministeriums für Wissenschaft und Forschung. Die Ge¬
nehmigung von Prüfungsordnungen wird auf die Rektorin
oder den Rektor übertragen. Ordnungen, die nicht der Ge¬
nehmigung des Ministeriums für Wissenschaft und For¬
schung bedürfen, sind diesem unmittelbar nach ihrem Er¬
laß anzuzeigen, soweit dieses Gesetz nichts anderes be¬
stimmt

(2) Der Genehmigung bedürfen ferner

1. die Errichtung, Änderung und Aufhebung von Fachbe¬
reichen, wissenschaftlichen Einrichtungen und Be¬
triebseinheiten,

2. die Einführung, Änderung und Aufhebung von Studien¬
gängen einschließlich der Studienfächer oder entspre¬
chenden Studienangeboten der Weiterbildung nach den
§§ 83, 87 und 89.

(3) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Rege¬
lung oder Maßnahme gegen dieses Gesetz oder andere
Rechtsvorschriften verstößt. Sie kann versagt werden,
wenn die Regelung oder Maßnahme
a) die Hochschulplanung gefährdet;
b) die Erfüllung der dem Land gegenüber dem Bund oder

gegenüber anderen Ländern obliegenden Verpflichtun¬
gen gefährdet oder ländergemeinsame Empfehlungen
nicht berücksichtigt;

c) die Einheitlichkeit und Gleichwertigkeit der Studien-
und Lehrbedingungen derart beeinträchtigt, daß er¬
hebliche Nachteile für die Freizügigkeit der Studienbe¬
werberinnen und Studienbewerber und Studierenden
oder die überregionale berufliche Anerkennung der
Studienabschlüsse der Hochschule zu befürchten sind,
oder

d) die Freizügigkeit des wissenschaftlichen Personals er¬
heblich beeinträchtigt

(4) Erfordern es die in Absatz 3 Satz 2 genannten Grün¬
de, so kann das Ministerium für Wissenschaft und For¬
schung im Benehmen mit der Hochschule verlangen, daß
innerhalb einer angemessenen Frist Regelungen oder
Maßnahmen im Sinne der Absätze 1 und 2 getroffen und
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entsprechende Regelungen oder Maßnahmen geändert
oder aufgehoben werden; § 106 Abs. 2 bis 4 gilt entspre¬
chend.

(5) Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung
kann sich jederzeit über die Angelegenheiten der Hoch¬
schule unterrichten.

Zwölfter Abschnitt
Zusammenwirken von Hochschulen

§109
Zusammenwirken von Hochschulen

(1) Zur Erreichung der Ziele nach §5 und zur Neuord¬
nung der Studiengänge und Studienangebote wirken die
Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen zusam¬
men. Sie erfüllen dabei insbesondere folgende Aufgaben:

1. Die Vorbereitung, Einrichtung und Veränderung inte¬
grierter Studiengänge sowie die Vorbereitung des Er¬
lasses von Studien- und Prüfungsordnungen für inte¬
grierte Studiengänge;

2. die Koordinierung der fachlichen Schwerpunkte der
Lehrkörperstruktur und fachverwandter Professoren¬
stellen;

3. die Bildung zentraler Einrichtungen und Verwaltungs¬
einrichtungen, die mehreren Hochschulen gemeinsam
dienen, und die Koordinierung der gemeinschaftlichen
Nutzung von Hochschuleinrichtungen;

4. die Bildung von Forschungs- und Ausbildungsschwer¬
punkten an den beteiligten Hochschulen zur Vermei¬
dung von Mehrfach au sstattungen sowie die Organisa¬
tion der Zusammenarbeit in Forschung. Lehre und Stu¬
dium;

5. die Abstimmung von Studienplänen, Studienordnungen
und Hochschulprüfungsordnungen einschließlich der
Abstimmung der Regelungen über den erleichterten
Übergang von einer Hochschule auf die andere und der
Anrechnung von Studienzeiten sowie der Anerkennung
von Prüfungsleistungen und Ausbildungsabschnitten.

(2) Die Hochschulen arbeiten mit den Kunsthochschu¬
len und der Sozialakademie Dortmund zusammen. Insbe¬
sondere sollen gemeinsame Empfehlungen für Lehrver¬
anstaltungen und den wechselseitigen Einsatz von Lehr¬
kräften, vor allem zur Lehrerausbildung, für die gemein¬
same Nutzung von Einrichtungen und die Koordination
gemeinsamer Aufgaben und Projekte erstellt werden.

(3) Das Nähere über das Zusammenwirken regeln die
beteiligten Hochschulen durch Vereinbarung. Hierbei sind
insbesondere die zuständigen Gremien, Funktionsträge¬
rinnen oder Funktionsträger und die beabsichtigte Ent¬
wicklung zu bestimmen. Staatliche Mitwirkungsrechte
bleiben unberührt

§110
Gemeinsame zentrale Einrichtungen

(1) Mehrere Hochschulen können gemeinsame zentrale
wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
errichten, wenn es mit Rücksicht auf die Aufgaben, Größe
und Ausstattung dieser Einrichtungen und im Hinblick
auf die räumliche Entfernung der beteiligten Hochschulen
zweckmäßig ist. Die gemeinsame zentrale Einrichtung ist
bei einer der beteiligten Hochschulen einzurichten.

(2) Über die Errichtung, Änderung und Aufhebung von
gemeinsamen zentralen Einrichtungen entscheiden die
beteiligten Hochschulen durch die jeweils zuständigen
Organe; § 29 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 in Verbindung
mit § 31 Abs. 2 Satz 2 2. Halbsatz gilt entsprechend. Mit der
Errichtung und Änderung sind die erforderlichen Rege¬
lungen über die Mitwirkung, Leitung, Organisationsstruk¬
tur, Verwaltung und Benutzung zu treffen. Gemeinsame
zentrale Einrichtungen können im Benehmen mit den be¬
teiligten Hochschulen auch durch das Ministerium für
Wissenschaft und Forschung errichtet, geändert und auf¬
gehoben werden. In diesem Falle kann das Ministerium
für Wissenschaft und Forschung die Regelungen nach
Satz 2 treffen.

Dreizehnter Abschnitt

Ergänzende Vorschriften für einzelne Hochschulen

§111
Besondere Aufgaben und Kuratorium

der Fernuniversität

(1)Die Fernuniversität erfüllt die ihr obliegenden Auf¬
gaben in Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung
an ihrem Sitz, an den Studienzentren und im Wege des
Fernstudiums. Sie bedient sich zur Durchführung des
Fernstudiums gedruckten Lehrmaterials, Ton- und Bild¬
träger und anderer technischer Medien. Sie arbeitet mit
dem Hörfunk und dem Fernsehfunk nach Maßgabe be¬
sonderer Vereinbarungen mit Rundfunkanstalten zusam¬
men, zu denen sie der Zustimmung des Ministeriums für
Wissenschaft und Forschung bedarf.

(2) Für die Fernuniversität wird ein Kuratorium gebil¬
det Dem Kuratorium gehören bis zu fünfzehn vom Mini¬
sterium für Wissenschaft und Forschung zu berufende
Mitglieder an. Das Ministerium für Wissenschaft und For¬
schung kann auf Vorschlag des Bundesministeriums für
Bildung und Wissenschaft drei weitere Mitglieder in das
Kuratorium berufen. Es kann darüber hinaus auf Vor¬
schlag der für das Hochschulwesen zuständigen obersten
Behörde eines Landes der Bundesrepublik Deutschland
eine Vertreterin oder einen Vertreter als Mitglied in das
Kuratorium berufen. Die Mitglieder des Kuratoriums
wählen aus ihrer Mitte die Vorsitzende oder den Vorsit¬
zenden für die Dauer von zwei Jahren. Wiederwahl ist zu¬
lässig. Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung,
die Rektorin oder der Rektor und die Kanzlerin oder der
Kanzler nehmen an den Sitzungen des Kuratoriums teil.
Das Kuratorium unterstützt durch geeignete Maßnahmen
den weiteren Aufbau der Fernuniversität und fördert ihre
Integration in das allgemeine Bildungswesen in der Bun¬
desrepublik Deutschland.

§ 112
Studienzentren der Fernuniversität

(1) Die Studienzentren der Fernuniversität bieten den
Studierenden Gelegenheit, Studienmaterial und techni¬
sche Einrichtungen zu benutzen, an Arbeitsgruppen teil¬
zunehmen, Studienberatungen in Anspruch zu nehmen
und Betreuung durch Mentorinnen und Mentoren und Tu¬
torinnen und Tutoren zu erfahren. Mentorinnen und Men¬
toren sind nach Maßgabe der §§11 Abs. 4 und 12 Abs. 6 an
der Selbstverwaltung der Hochschule zu beteiligen. In den
Studien Zentren können auch Präsenzkurse und Prüfun¬
gen stattfinden.

(2) Über die Errichtung neuer und die Aufhebung beste¬
hender Studienzentren sowie über Grundsatzfragen der
Organisation der Studienzentren beschließt der Senat.
Der Beschluß bedarf der Genehmigung des Ministeriums
für Wissenschaft und Forschung. Studienzentren können
auch vom Ministerium für Wissenschaft und Forschung
errichtet und aufgehoben werden; die Hochschule ist vor¬
her zu hören.

(3) Andere staatliche Hochschulen können vom Ministe¬
rium für Wissenschaft und Forschung verpflichtet werden,
nach Maßgabe des verfügbaren Raumes Studienzentren
ganzjährig oder, zur Durchführung von Ferienkursen oder
Praktika, während der dafür vorgesehenen Zeiten in ihre
Räume aufzunehmen. Die betroffenen Hochschulen sind
vorher zu hören.

§113
Abteilungen der Gesamthochschulen

und kleinere Hochschulen

(1) Zur Wahrnehmung Örtlicher Belange bestehen Ab¬
teilungen der Universität - Gesamthochschule Paderborn
in Höxter, Meschede und Soest. In den Abteilungen wird
aus den Professorinnen und Professoren der Abteilung für
eine Zeit von zwei Jahren die oder der Abteilungssprecher
gewählt. Das Nähere regelt die Grundordnung.

(2) Für Hochschulen mit weniger als 4 000 Mitgliedern
kann die Grundordnung eine von den §§ 18 Nr. 2, 19 Abs. 5
und 20 Abs. 5 abweichende Regelung vorsehen, soweit dies
unter Berücksichtigung der Aufgabenstellung der Hoch-
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schule erforderlich ist. In diesem Falle tritt das in der
Grundordnung zu benennende Organ an die Stelle des
Rektorats.

Vierzehnter Abschnitt

Anerkennung von Hochschulen

§114
Voraussetzungen für die Anerkennung

Hochschulen, die nicht in der Trägerschaft des Landes
stehen, können als Universität staatlich anerkannt wer¬
den, wenn gewährleistet ist, daß

1. die Hochschule Aufgaben nach § 3 Abs. 1wahrnimmt,
2. das Studium in dem in § 80 genannten Ziel ausgerichtet

ist,
3. eine Mehrzahl von nebeneinander bestehenden oder

aufeinander folgenden Studiengängen im Sinne des
§ 83 Abs. 1 an der Hochschule vorhanden oder im Rah¬
men einer Ausbauplanung vorgesehen ist; das gilt nicht,
soweit innerhalb eines Faches die Einrichtung einer
Mehrzahl von Studiengängen durch die wissenschaftli¬
che Entwicklung oder die Bedürfnisse der beruflichen
Praxis nicht nahegelegt wird,

4. das Studium und die Abschlüsse auf Grund der Stu¬
dien- und Prüfungsordnungen und des tatsächlichen
Lehrangebotes mit dem Studium und den Abschlüssen
an staatlichen Hochschulen gleichwertig sind,

5. die Studienbewerberinnen und Studienbewerber die
Voraussetzungen für die Aufnahme in eine entspre¬
chende staatliche Hochschule erfüllen,

6. die hauptberuflich Lehrenden die Einstellungsvoraus¬
setzungen erfüllen, die für entsprechende Tätigkeiten
an staatlichen Hochschulen gefordert werden,

7. die Bestimmungen des § 92 Anwendung finden,
8. die Mitglieder der Hochschule an der Gestaltung des

Studiums in sinngemäßer Anwendung der Grundsätze
dieses Gesetzes mitwirken,

9. der Bestand der Hochschule sowie die wirtschaftliche
und rechtliche Stellung des Hochschulpersonals dauer¬
haft gesichert sind.

§115
Anerkennungsverfahren

(1) Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung
spricht auf Antrag die staatliche Anerkennung aus.

(2) Die Anerkennung kann zunächst befristet ausge¬
sprochen und mit Auflagen versehen werden, die der Er¬
füllung der Voraussetzungen des § 114 dienen.

(3) In dem Anerkennungsbescheid sind die Studiengän¬
ge, auf die sich die Anerkennung erstreckt, und die Be¬
zeichnung der Hochschule festzulegen. Die Anerkennung
kann bei Erfüllung der Voraussetzungen des §114 auf
weitere Studiengänge erstreckt werden. Wesentliche Ver¬
änderungen der Studiengänge sind dem Ministerium für
Wissenschaft und Forschung anzuzeigen.

§116
Folgen der Anerkennung

(1) Das an einer staatlich anerkannten Hochschule ab¬
geschlossene Studium ist ein abgeschlossenes Studium im
Sinne dieses Gesetzes.

(2) Die staatlich anerkannten Hochschulen haben nach
Maßgabe der Anerkennung das Recht, Hochschulprüfun¬
gen abzunehmen, Hochschulgrade zu verleihen und Habi¬
litationen durchzuführen. Die §§ 54 und 93 bis 95 gelten
entsprechend.

(3) Die Studien-, Prüfungs- und Habilitationsordnungen
bedürfen der Feststellung der Gleichwertigkeit mit den
Ordnungen der staatlichen Hochschulen durch das Mini¬
sterium für Wissenschaft und Forschung. § 118 Abs. 3
bleibt unberührt.

(4) Die Einstellung von Lehrenden und die Änderung
der mit ihnen abgeschlossenen Verträge sind dem Mini¬
sterium für Wissenschaft und Forschung anzuzeigen.

(5) Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung
kann dem Träger der staatlich anerkannten Hochschule
gestatten, hauptberuflich Lehrenden bei Vorliegen der
Voraussetzungen des § 49 für die Dauer ihrer Tätigkeit an
der Hochschule das Recht zu verleihen, die Bezeichnung
„Professorin" oder „Professor" oder „Universitätsprofesso¬
rin" oder „Universitätsprofessor" zu führen. §§ 92 Abs. 4
und 202 Abs. 4 des Landesbeamtengesetzes finden ent¬
sprechende Anwendung. Die Verleihung und die Erlaub¬
nis nach § 92 Abs. 4 des Landesbeamtengesetzes bedürfen
im Einzelfall der Zustimmung des Ministeriums für Wis¬
senschaft und Forschung.

{6) Zur Wahrnehmung der dem Ministerium für Wissen¬
schaft und Forschung obliegenden Aufsichtspflichten ist
es befugt, sich über die Angelegenheiten der staatlich an¬
erkannten Hochschulen zu unterrichten. Eine staatlich
Beauftragte oder ein staatlich Beauftragter kann zu
Hochschulprüfungen entsandt werden.

(7) Auf Antrag ist eine staatlich anerkannte Hochschule
in die zentrale Vergabe von Studienplätzen einzubeziehen.
Staatlich anerkannte Hochschulen können mit staatlichen
Hochschulen zusammenwirken.

§117
Verlust der Anerkennung

(1) Die Anerkennung erlischt, wenn die Hochschulje
nicht innerhalb einer vom Ministerium für Wissenschaft
und Forschung zu bestimmenden Frist den Studienbetrieb
aufnimmt oder wenn der Studienbetrieb ein Jahr geruht
hat.

(2) Die Anerkennung ist durch das Ministerium für Wis¬
senschaft und Forschung aufzuheben, wenn die Voraus¬
setzungen des § 114 nicht gegeben waren, später weggefal¬
len sind oder Auflagen gemäß §115 Abs. 2 nicht erfüllt
wurden und diesem Mangel trotz Beanstandung innerhalb
einer zu bestimmenden Frist nicht abgeholfen wird. Den
Studierenden ist die Beendigung des Studiums zu ermög¬
lichen.

§118
Kirchliche Hochschulen

(1) Die Theologische Fakultät Paderborn, die Kirchliche
Hochschule Bethel und die Kirchliche Hochschule Wup¬
pertal sind staatlich anerkannte Hochschulen im Sinne
dieses Gesetzes. Andere kirchliche Hochschulen bedürfen
der Anerkennung nach § 115. Dabei können Ausnahmen
von den Voraussetzungen des § 114 Nr. 3 und 8 zugelassen
werden, wenn gewährleistet ist, daß das Studium dem
Studium an einer staatlichen Hochschule gleichwertig ist;
für Ordenshochschulen können Ausnahmen auch von der
in § 114 Nr. 9 vorausgesetzten Sicherung der wirtschaftli¬
chen und rechtlichen Stellung des Hochschulpersonals zu¬
gelassen werden.

(2) Die staatlich anerkannten Kirchlichen Hochschulen
unterrichten das Ministerium für Wissenschaft und For¬
schung über die Hochschulsatzung und die Berufung von
Professorinnen und Professoren. §116 Abs. 4 bis 6 findet
keine Anwendung.

(3) Für Studiengänge, die überwiegend der Aus- und
Weiterbildung von Geistlichen dienen, gewährleisten die
Kirchen die Gleichwertigkeit nach § 114 Nr. 4. § 116 Abs. 2
Satz 2 findet keine Anwendung.

Fünfzehnter Abschnitt

Übergangs- und Schlußbestimmungen

1. Uberleitung des wissenschaftlichen Personals

§119
Übergangsregelungen für die Überleitung

(1) Soweit Beamtinnen, Beamte und Angestellte nach
diesem Gesetz in seiner vor dem 1. Januar 1990 geltenden
Fassung nicht übernommen worden sind, verbleiben sie in
ihrer bisherigen dienstrechtlichen Stellung. Ihre Aufga¬
ben bestimmen sich nach dem bisher für sie geltenden
Recht; dienstrechtliche Zuordnungen zu bestimmten
Hochschulmitgliedern entfallen.
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(2) Auf die Hochschulassistentinnen und Hochschulas¬
sistenten finden die sie betreffenden Vorschriften dieses
Gesetzes in der vor dem 22. November 1987 geltenden Fas¬
sung weiterhin Anwendung. § 61a ist anwendbar.

(3) Für Akademische Rätinnen und Rate und Akademi¬
sche Oberrätinnen und Oberräte, die in ein neues Amt als
wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher
Mitarbeiter oder Lehrkraft für besondere Aufgaben über¬
nommen worden sind, gilt Artikel X § 5 Abs. 3 des Zweiten
Gesetzes zur Vereinheitlichung und Neuregelung des Be¬
soldungsrechts in Bund und Ländern entsprechend mit
der Maßgabe, daß an die Stelle des Kolleggeldpauschales
die Lehrvergütung auf Grund der Fußnoten 1 zu den Be¬
soldungsgruppen H 1 und H 2 der Besoldungsordnung H
(Hochschullehrer) tritt Die Ausgleichszulage wird nur so
lange gewährt, wie Lehraufgaben in dem bisherigen Um¬
fange wahrgenommen werden. Die Ausgleichszulage wird
nicht gewährt, wenn Lehraufgaben auf Grund eines Lehr¬
auftrages wahrgenommen werden, der gemäß § 56 Abs. 2
zu vergüten ist.

Die §§ 120 bis 123 sind gestrichen.

§ 124
Mitgliedschaftsrechtliche Übergangs¬

und Sonderregelungen
(1) Bei der Entscheidung in Angelegenheiten wissen¬

schaftlicher Studiengänge, die die Forschung, die Lehre
oder die Berufung von Professorinnen und Professoren
unmittelbar berühren, werden in den Gremien die Stim¬
men der Professorinnen und Professoren mit der Qualifi¬
kation gemäß § 40, die nicht ausschließlich in Fachhoch¬
schulstudiengängen tätig sind, mit einem Gewichtungs¬
faktor vervielfacht, der nach Multiplikation mit der Zahl
der Sitze dieser Professorinnen und Professoren eine Zahl
ergeben muß, die mindestens um eins größer ist als die
Summe der Sitze der ausschließlich in Fachhochschul¬
studiengängen tätigen Professorinnen und Professoren,
der gemäß § 122 Abs. 2 in seiner vor dem 1. Januar 1990
geltenden Fassung übernommenen Professorinnen und
Professoren und der Mitglieder der Gruppen gemäß § 13
Abs. 1 Nr. 2 bis 4.

(2) Bei der Berechnung der Mehrheit der einem Gre¬
mium angehörenden Professorinnen und Professoren ge¬
mäß §§ 14 Abs. 2 Satz 1 und 2 und 28 Abs. 4 Satz 3 bleiben
die ausschließlich in Fachhochschulstudiengängen tatigen
Professorinnen und Professoren sowie die gemäß § 122
Abs. 2 in seiner vor dem 1. Januar 1990 geltenden Fassung
übernommenen Professorinnen und Professoren außer
Betracht Satz 1 gilt für die gemäß § 122 Abs. 2 in seiner
vor dem 1.Januar 1990 geltenden Fassung übernommenen
Professorinnen und Professoren und die ausschließlich in
Fachhochschulstudiengängen tätigen Professorinnen und
Professoren nicht bei Entscheidungen in Angelegenheiten
der Fachhochschulstudiengänge.

(3) Geschäftsführende Leiterin oder geschäftsführender
Leiter im Sinne des § 29 Abs. 6 kann nur eine Professorin
oder ein Professor mit der Qualifikation gemäß § 49 sein,
die oder der nicht ausschließlich in einem Fachhochschul¬
studiengang tätig ist

(4) Die gemäß § 122 Abs. 2 in seiner vor dem 1. Januar
1990 geltenden Fassung übernommenen Professorinnen
und Professoren sind bei § 51 Abs. 4 den Professorinnen
und Professoren mit der Qualifikation gemäß § 49 Abs. 1
Nr. 4 Buchstabe b zuzurechnen. Absatz 1 gilt entspre¬
chend.

(5) In ein privatrechtliches Dienstverhältnis unter ent¬
sprechender Anwendung der Grundsätze des § 122 Abs. 2
in seiner vor dem 1. Januar 1990 geltenden Fassung über¬
nommene Professorinnen und Professoren stehen mit¬
gliedschaftsrechtlich den gemäß § 122 Abs. 2 in seiner vor
dem 1. Januar 1990 geltenden Fassung übernommenen
Professorinnen und Professoren gleich.

(6) Die Wahlordnung stellt durch Wahlkreiseinteilung
sicher, daß die ausschließlich in Fachhochschulstudien-
gängen tätigen Professorinnen und Professoren sowie die
gemäß § 122 Abs. 2 in seiner vor dem 1. Januar 1990 gel¬
tenden Fassung übernommenen Professorinnen und Pro¬
fessoren nicht gemeinsam mit den übrigen Professorin¬
nen und Professoren wahlberechtigt und wählbar sind.

(7) Dozentinnen oder Dozenten im Beamtenverhältnis
auf Widerruf, die gemäß § 119 Abs. 1 in ihrer bisherigen
dienstrechtlichen Stellung verbleiben, zählen mitglied¬
schaftsrechtlich zur Gruppe der Professorinnen und Pro¬
fessoren. Dieses gilt auch für die übrigen Beamtinnen, Be¬
amten und Angestellten, die gemäß § 119 Abs. 1 in ihrer
bisherigen dienstrechtlichen Stellung verbleiben, wenn sie
im Rahmen ihrer hauptberuflichen Dienstaufgaben min¬
destens drei Jahre überwiegend selbständig in Forschung
und Lehre im Sinne des § 48 tätig sind und die Vorausset¬
zungen gemäß § 49 für die Einstellung als Professorin oder
Professor erfüllen; der Nachweis dieser Tätigkeit und der
Erfüllung der Einstellungsvoraussetzungen gilt als er¬
bracht wenn der Beamtin oder dem Beamten oder Ange¬
stellten an ihrer oder seiner Hochschule die Bezeichnung
„außerplanmäßige Professorin" oder „außerplanmäßiger
Professor" verliehen ist Sonstige Beamtinnen, Beamte
oder Angestellte, die gemäß § 119 Abs. 1 in ihrer bisheri¬
gen dienstrechtlichen Stellung verbleiben, zählen mit¬
gliedschaftsrechtlich zur Gruppe der wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die §§ 125 bis 128 sind gestrichen.

2. Sonstige Übergangs- und Schluflbestimmungen

§ 129
Hochschulsatzungen und -Ordnungen

Die Hochschulsatzungen und -Ordnungen sind unver¬
züglich den Bestimmungen dieses Gesetzes anzupassen.
Die Grundordnungen oder entsprechende Satzungen tre¬
ten am 1. April 1990 außer Kraft, soweit sie diesem Gesetz
widersprechen; danach gelten die Vorschriften dieses Ge¬
setzes unmittelbar, solange die Hochschule keine Rege¬
lung nach Satz 1 getroffen hat. Die Vorschriften dieses
Gesetzes gelten mit ihrem Inkrafttreten unmittelbar, so¬
weit die Hochschule in ihrer der Grundordnung entspre¬
chenden Satzung dieses Gesetz in seiner seit dem 1.Janu¬
ar 1980 geltenden Fassung nicht umgesetzt und solange
sie keine Regelung nach Satz 1 getroffen hat. Die übrigen
Satzungen und Ordnungen gelten bis zur Neuregelung
nach Satz 1 fort. Für die Organe, Gremien, Funktionsträ¬
gerinnen und Funktionsträger nehmen bis zu ihrer Neu¬
bildung auf der Grundlage dieses Gesetzes die entspre¬
chenden bisherigen Organe, Gremien, Funktionsträgerin¬
nen und Funktionsträger die Aufgaben wahr; endet ihre
regelmäßige Amtszeit vor der Neubildung, ist sie verlän¬
gert

Die §§ 130 bis 134 sind gestrichen.

§135
Frühere Zusagen von Personal- und Sachmitteln

(1) Bei der Verteilung von Personal- und Sachmitteln in
der Hochschule sind rechtsverbindliche Zusagen an Pro¬
fessorinnen und Professoren zu beachten, wenn die Pro¬
fessorin oder der Professor auf der Einhaltung der ent¬
sprechenden Vereinbarung besteht Haben sich die tat¬
sächlichen Verhältnisse, die für die Zusage maßgebend
gewesen sind, seit dem Zeitpunkt der Zusage wesentlich
geändert, kann eine Anpassung des Inhalts der Zusage an
die veränderten Verhältnisse vorgenommen werden, wenn
durch ein Festhalten an der Zusage die Erfüllung der Auf¬
gaben der Hochschule oder das öffentliche Interesse ge¬
fährdet würde und die Anpassung der Professorin oder
dem Professor zumutbar ist

(2) Liegen die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1
vor, so können für die Verwaltung von Personal- und
Sachmitteln übergangsweise von den Vorschriften dieses
Gesetzes abweichende Bestimmungen getroffen werden.

(3) Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung
kann für eine Übergangszeit von nicht länger als drei Jah¬
ren nach der Neuorganisation von wissenschaftlichen
Einrichtungen auf der Grundlage dieses Gesetzes eine
Professorin oder einen Professor mit der geschäftsführen¬
den Leitung einer wissenschaftlichen Einrichtung beauf¬
tragen, wenn durch den sofortigen Entzug einer rechts¬
verbindlich zugesagten Leitungsposition eine unzumutba¬
re Härte für die Betroffene oder den Betroffenen eintreten
würde. Das ist insbesondere der Fall, wenn die Durchfüh¬
rung eines langfristigen Forschungsprogramms von der
Beibehaltung der Leitung wesentlich abhängt oder der
Betroffene im Vertrauen auf die Zusage der Leitungsposi-
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tion eine Berufung an eine andere Hochschule oder in ei¬
ne andere entsprechende Stelle außerhalb der Hochschule
nicht angenommen hat

§ 136
Neuordnung der medizinischen Einrichtungen

(1) Bisherige Einrichtungen im Bereich der Hochschul¬
kliniken und medizinisch-theoretischen Einrichtungen
der Hochschule, die den Vorschriften dieses Gesetzes
nicht entsprechen, sind aufgelöst; die Bestellung zu Kli¬
nik- und Institutsleiterinnen und -leitern ist aufgehoben.
Professorinnen oder Professoren, die zu Klinik- oder In¬
stitutsleiterinnen und -leitern bestellt waren, werden für
die Dauer ihres Dienstverhältnisses zu Leiterinnen und
Leitern der Abteilungen gemäß § 44 Abs. 2 bestellt. In Ver¬
einbarungen getroffene Zusagen gelten für den Bereich
der Abteilung fort. Im übrigen gilt § 135.

(2) Soweit das Land sich vertraglich zu einer von den
Vorschriften dieses Gesetzes abweichenden Art der Be¬
stellung der Leitenden Pflegekraft der Medizinischen Ein¬
richtungen verpflichtet hat, gilt diese Regelung bis zum
Ablauf des Vertrages fort.

§ 137
Ausnahme- und Übergangsregelungen

Kenntnisse und Fähigkeiten, die durch eine erfolgreich
abgeschlossene vierjährige Ausbildung in einem Wahlfach
an dem Versuch Oberstufenkolleg Bielefeld erbracht wor¬
den sind, werden in Anwendung der Vorschriften dieses
Gesetzes auf das Grundstudium oder einen ersten Stu¬
dienabschnitt eines entsprechenden Studienganges ange¬
rechnet, soweit die Gleichwertigkeit nachgewiesen wird.

§§ 138 bis 140 sind gegenstandslos.

§ 141
Verleihung und Führung von Graden

(1) Von einer staatlichen oder staatlich anerkannten
Hochschule in Deutschland oder in einem anderen Mit¬
gliedstaat der Europäischen Gemeinschaft einschließlich
der Europäischen Hochschulen in Florenz und Brügge so¬
wie der Päpstlichen Hochschulen in Rom verliehene
Hochschulgrade, Hochschulbezeichnungen oder Hoch¬
schultitel sowie entsprechende staatliche Grade, Bezeich¬
nungen oder Titel (Grade) können im Geltungsbereich
dieses Gesetzes geführt werden. Der Grad ist grundsätz¬
lich in der Form zu führen, die dem Wortlaut der Verlei¬
hungsurkunde entspricht Die oder der Berechtigte darf
dem Grad eine Übersetzung hinzufügen, soweit das aus
sprachlichen Gründen zum Verständnis erforderlich ist,
eine im Herkunftsstaat zugelassene oder nachweisbar all¬
gemein übliche Abkürzung verwenden und durch einen
Zusatz auf den Herkunftsstaat oder die verleihende Hoch¬
schule hinweisen.

(2) Grade aus Staaten, mit denen die Bundesrepublik
Deutschland ein Abkommen über die Anerkennung von
Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich geschlossen hat,
können im Geltungsbereich dieses Gesetzes nach Maßga¬
be des jeweiligen Abkommens geführt werden.

(3) Die Führung von Graden aus anderen als in den Ab¬
sätzen 1 und 2 genannten Staaten bedarf der Zustimmung
des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung. Diese
Zustimmung ist zu erteilen, wenn der Grad von einer
Hochschule oder aufgrund des Abschlusses an einer
Hochschule von einer staatlichen Stelle verliehen wurde
und diese Hochschule den Hochschulen im Geltungsbe¬
reich dieses Gesetzes gleichwertig ist Die Zustimmung
kann für bestimmte Staaten, Hochschulen und Abschlüsse
allgemein erteilt werden. Die Zustimmung ist zu versagen,
wenn eine Hochschule nicht gleichwertig ist oder sich die
Gleichwertigkeit nicht feststellen läßt Sie kann auch ver¬
sagt werden, wenn Grund zu der Annahme besteht, daß
der Grad auf unlautere Weise oder in einem Verfahren er¬
worben wurde, dessen tatsächliche Ansprüche an wissen¬
schaftliche Qualifikationen und Verdienste denen im Gel¬
tungsbereich dieses Gesetzes nicht entsprechen. Die Mög¬
lichkeit von Anrechnungen im Sinne des § 90 Abs. 5 bleibt
unberührt Das Ministerium für Wissenschaft und For¬
schung regelt durch Rechtsverordnung das Verfahren der
Zustimmung, die näheren Gründe der Versagung und die

Form der Führung des Grades mit und ohne Herkunftsan¬
gabe sowie der entsprechenden deutschen Form.

(4) Grade dürfen nur verliehen werden, wenn inner¬
staatliche Bestimmungen es vorsehen. Bezeichnungen, die
Graden zum Verwechseln ähnlich sind, dürfen nicht ver¬
liehen werden. Grade dürfen gegen Entgelt nicht vermit¬
telt, gegen Entgelt erworbene Grade nicht geführt werden.
Wer einen Grad führt, hat auf Verlangen einer Ordnungs¬
behörde oder des Ministeriums für Wissenschaft und For¬
schung die Berechtigung hierzu urkundlich nachzuweisen.

(5) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich entgegen
Absatz 4 Satz 1 Grade oder entgegen Absatz 4 Satz 2 Gra¬
den zum Verwechseln ähnliche Bezeichnungen verleiht
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
100000 DM geahndet werden. Zuständige Verwaltungsbe¬
hörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswid¬
rigkeiten nach Satz 1 ist das Ministerium für Wissen¬
schaft und Forschung.

§ 141a
Betrieb nichtstaatlicher Hochschulen

(1) Hochschulen, die nicht in der Trägerschaft des Lan¬
des stehen, dürfen nur betrieben werden, wenn sie staat¬
lich anerkannt sind.

(2) Ordnungswidrig handelt wer vorsätzlich entgegen
Absatz 1 eine Einrichtung als Hochschule ohne staatliche
Anerkennung betreibt Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße bis zu 100000 DM geahndet werden. Zu¬
ständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Satz 1 ist das
Ministerium für Wissenschaft und Forschung.

§142
Kirchen Verträge, Stellenbesetzung in theologischen

Fächern und kirchliche Mitwirkung
(1) Verträge mit den Kirchen werden durch dieses Ge¬

setz nicht berührt

(2) Bei der Besetzung von Stellen für Professorinnen
oder Professoren der evangelischen Theologie und der ka¬
tholischen Theologie, die nicht einem Fachbereich für
evangelische Theologie oder einem Fachbereich für ka¬
tholische Theologie zugeordnet sind, gehören den Beru¬
fungskommissionen (§ 51 Abs. 4) Professorinnen oder Pro¬
fessoren jeweils nur der evangelischen Theologie oder der
katholischen Theologie an. Die weiteren Mitglieder der
Berufungskommissionen müssen im Fach evangelische
Theologie oder katholische Theologie als wissenschaftli¬
che Mitarbeiterin oder Mitarbeiter tätig oder als Studie¬
rende eingeschrieben sein und der jeweiligen Kirche an¬
gehören. Die Berufungskommissionen haben das Recht,
sich mit den jeweils zuständigen kirchlichen Stellen ins
Benehmen zu setzen.

(3) Vor der Einführung, Änderung oder Aufhebung von
Studiengängen, die den Erwerb der Befähigung zur Ertei¬
lung des Religionsunterrichts ermöglichen, ist das Beneh¬
men mit der jeweils zuständigen kirchlichen Stelle herzu¬
stellen. Die Genehmigung von Prüfungs- und Habilita¬
tionsordnungen in evangelischer Theologie oder in katho¬
lischer Theologie setzt das Einvernehmen mit der jeweils
zuständigen kirchlichen Stelle voraus. Studienordnungen
in evangelischer Theologie oder in katholischer Theologie
werden im Einvernehmen mit der in Satz 2 genannten
Stelle erlassen.

§ 143
Verwaltungsvorschriften

Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Ver¬
waltungsvorschriften erläßt das Ministerium für Wissen¬
schaft und Forschung.

§ 144
Inkrafttreten*)

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1980 in Kraft

') DieVorschriftbetrifftdas Inkrafttretendes Gesetzesin der ursprüngli¬
chenFassungvom20.IL 1979(GV.NW,S.926).DerZeitpunktdesInkraft¬
tretens der Änderungenergibt sich aus den in der vorangestelltenBe¬
kanntmachungbezeichnetenÄnderungsgesetzen.Die Bekanntmachung
enthaltdievom3.August1993angeltendePassungdesGesetzes.

- GV. NW. 1993 S. 532.
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